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Termine der VAV für Fahrzeug-Fertigungsbetriebe und Fahrzeug-Reparaturbetriebe

01.09.2002 Ab diesem Zeitpunkt gilt die VAV.

01.09.2002 Die maximal zulässige Gesamtemission ist auch bei Anwendung eines Reduktionsplans für Neuanlagen einzuhalten (wenn die 50 % erhöhte Zielemission angestrebt wird).

31.3.2003 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

01.11.2003 Bei Anwendung eines Reduktionsplans für Altanlagen ist die maximal zulässige Gesamtemission einzuhalten (wenn die 50 % erhöhte Zielemission angestrebt wird) und keine Abgasreinigung vorhanden ist oder wenn keine lösungsmittelarmen Beschichtungsstoffe verwendet werden.

31.3.2004 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

31.10.2004 Für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Altanlage), die bisher der LAV unterlagen, müssen den Anforderungen der §§ 3 und 4 VAV entsprechen (§ 10 Abs 2 VAV). 

31.10.2004 Weist der Inhaber eines Kraftfahrzeugreparaturbetriebes mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a oder einer Anlage zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Altanlage), die bisher der LAV unterlag, der Behörde nach, dass die Anlage mit Abgasreinigung betrieben wird oder lösungsmittelarme Beschichtungsstoffe verwendet werden, müssen die Anforderungen der §§ 3 und 4 VAV erst mit 31.10.2007 erfüllt werden (§ 10 Abs 2 VAV). 

01.11.2004 Die maximal zulässige Gesamtemission ist auch bei Anwendung eines Reduktionsplans für Neuanlagen einzuhalten (wenn die Zielemission unmittelbar angestrebt wird).

28.2.2005 Die Meldung nach § 7 Abs 1 VAV ist an die zuständige Behörde (Bezirksverwaltungsbehörde) zu übermitteln.

31.3.2005 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

01.11.2005 Bei Anwendung eines Reduktionsplans für Altanlagen ist die maximal zulässige Gesamtemission einzuhalten (wenn die 50% erhöhte Zielemission angestrebt wird) und eine Abgasreinigung vorhanden ist oder wenn lösungsmittelarme Beschichtungsstoffe verwendet werden.

01.11.2005 Bei Anwendung eines Reduktionsplans für Altanlagen ist die maximal zulässige Gesamtemission einzuhalten (wenn die Zielemission unmittelbar angestrebt wird) und keine Abgasreinigung vorhanden ist oder wenn keine lösungsmittelarmen Beschichtungsstoffe verwendet werden.

31.3.2006 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

31.3.2007 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

31.10.2007 Ausnahme für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Altanlagen), die bisher der LAV unterlagen (nach § 10 Abs 2).

31.10.2007 Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt ist die Aktualisierung der Altanlagen vorzunehmen, falls nicht ein Reduktionsplan angewendet werden soll. Ab diesem Zeitpunkt müssen sie den §§ 3 und 4 entsprechen (§ 10 Abs 1).

01.11.2007 Bei Anwendung eines Reduktionsplans für Altanlagen ist die maximal zulässige Gesamtemission einzuhalten (wenn die Zielemission unmittelbar angestrebt wird) und eine Abgasreinigung vorhanden ist oder wenn lösungsmittelarme Beschichtungsstoffe verwendet werden.

29.2.2008 Die Meldung nach § 7 Abs 1 VAV ist an die zuständige Behörde zu übermitteln.

31.3.2008 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

31.10.2008 Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Altanlagen) unter den Bedingungen des § 10 Abs 5 müssen den Anforderungen der §§ 3 und 4 entsprechen.

31.3.2009 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelver-brauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen.

31.3.2010 Die Lösungsmittelbilanz für Kraftfahrzeugreparaturbetriebe mit einem Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a und für Anlagen zur Kraftfahrzeugserienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch über 15.000 kg/a (überschwellige Anlagen) ist der Behörde in Kopie vorzulegen. In der Folge jedes weitere Jahr.

01.01.2010 Ab diesem Zeitpunkt gilt für die folgenden Einsatzstoffe nicht mehr der VOC-Wert von 540 g/l, sondern für Haftgrundierung, Grundierfüller, Schleiffüller ein VOC-Wert von < 250 g/l und für Nass-in-Nassfüller ein VOC-Wert von < 420 g/l. 

28.2.2011 Die Meldung nach § 7 Abs 1 VAV ist an die zuständige Behörde zu übermitteln. In der Folge jedes dritte Jahr am letzten Tag des Februar.

Einführung in die Emissionsbegrenzung von Lösungsmitteln

Die EU-Kommission ist verpflichtet ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherzustellen. Aus diesem Grund haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten das Protokoll über das Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen zur Verminderung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen mit dem Ziel unterzeichnet, deren grenzüberschreitende Verfrachtungen und die Verfrachtung der daraus entstehenden sekundären photochemischen Oxidantien zu reduzieren.

Die Verwendung organischer Lösungsmittel führt aufgrund der Eigenschaften dieser Stoffe zur Freisetzung organischer Verbindungen in die Luft, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können, und/oder trägt zur lokalen oder grenzüberschreitenden Bildung photochemischer Oxidantien in den Grenzschichten der Troposphäre bei, was zu einer Schädigung der natürlichen Ressourcen, die für die Umwelt und die Wirtschaft von größter Bedeutung sind und unter bestimmten Bedingungen zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit führen kann.

Ziel der VOC-Richtlinie ist es, die Auswirkungen der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen in die Umwelt, insbesondere in die Luft, und die möglichen Risiken für die menschliche Gesundheit zu vermeiden oder zu verringern. Hiezu enthält die europäische Richtlinie Maßnahmen und Verfahren für bestimmte Tätigkeiten, die in einem eigenen Anhang zu dieser Richtlinie aufgelistet sind und die aufgrund ihrer Anlagengröße oberhalb der - in einem weiteren Anhang zu dieser Richtlinie genannten - Schwellenwerte liegen. Zum leichteren Verständnis der Begründung für die Erarbeitung der VOC-Richtlinie werden im folgenden die Erwägungsgründe wiedergegeben:

„RICHTLINIE 1999/13/EG DES RATES vom 11. März 1999 über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen (Auszug)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 130s Absatz 1,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,
gemäß dem Verfahren des Artikels 189c EG-Vertrag, beschließt 
in Erwägung nachstehender Gründe die gegenständliche Richtlinie:


(1) Das vom Rat und den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten durch die Entschließungen vom 22. November 1973, 17. Mai 1977, 7. Februar 1983, 19. Oktober 1987 und 1. Februar 1993 gebilligte Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Umweltschutz unterstreicht die Bedeutung der Vermeidung und Verminderung der Luftverschmutzung.


(2) Insbesondere in der Entschließung vom 19. Oktober 1987 wird die Notwendigkeit unterstrichen, gemeinschaftliche Maßnahmen unter anderem darauf zu konzentrieren, geeignete Vorschriften anzuwenden, um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherzustellen.


(3) Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des Protokolls zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Bekämpfung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, nach dem deren grenzüberschreitender Fluss und der Fluss der aus diesen entstehenden sekundären photochemischen Oxidantien reduziert werden sollen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen zu schützen.


(4) Die in einem Mitgliedstaat durch flüchtige organische Verbindungen entstandene Verschmutzung zeigt häufig auch Auswirkungen auf die Gewässer und die Luft anderer Mitgliedstaaten. Nach Artikel 130r EG-Vertrag sind gemeinschaftliche Maßnahmen erforderlich.


(5) Die Verwendung organischer Lösungsmittel bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen führt aufgrund der Eigenschaften dieser Stoffe zur Freisetzung organischer Verbindungen in die Luft, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können, und/oder trägt zur lokalen oder grenzüberschreitenden Bildung photochemischer Oxidantien in den Grenzschichten der Troposphäre bei, was zu einer Schädigung der natürlichen Ressourcen, die für die Umwelt und die Wirtschaft von größter Bedeutung sind, und unter bestimmten Bedingungen zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit führen kann.


(6) Die in den letzten Jahren zu verzeichnende große Häufigkeit hoher Ozonkonzentrationen in der Troposphäre hat allgemein Betroffenheit über die Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ausgelöst.


(7) So müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen werden, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor den Folgen der besonders schädlichen Emissionen aus der Verwendung organischer Lösungsmittel zu schützen und um das Recht der Bürger auf eine saubere und gesunde Umwelt zu wahren.


(8) Die Emissionen organischer Lösungsmittel können in vielen Tätigkeiten und Anlagen vermieden oder reduziert werden, da potentiell weniger schädliche Ersatzstoffe verfügbar sind oder in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen werden. Ist der geeignete Ersatzstoff nicht verfügbar, sind anderweitige technische Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionen in die Umwelt, soweit wirtschaftlich und technisch machbar, zu reduzieren.


(9) Die Verwendung organischer Lösungsmittel und die Emissionen organischer Verbindungen, die die menschliche Gesundheit in höchstem Masse beeinträchtigen, sind, soweit technisch machbar, zu reduzieren.


(10) Die unter diese Richtlinie fallenden Anlagen und Verfahren müssen, soweit sie nicht nach Gemeinschaftsrecht oder einzelstaatlichem Recht genehmigungspflichtig sind, zumindest registriert werden.


(11) Bestehende Anlagen und Tätigkeiten müssen, soweit angezeigt, innerhalb einer angemessenen Frist, die mit dem Zeitrahmen für die Einhaltung der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (9) im Einklang stehen muss, so aufgerüstet werden, dass die für Neuanlagen und neue Tätigkeiten festgelegten Anforderungen eingehalten werden.


(12) Relevante Teile bestehender Anlagen, die wesentlich verändert werden, sind grundsätzlich auf den Stand von Neuanlagen aufzurüsten.


(13) Organische Lösungsmittel werden in einer Vielzahl verschiedener Anlagen und Tätigkeiten eingesetzt; daher sind, abgesehen von den allgemeinen Anforderungen, auch besondere Anforderungen festzulegen, und es sind Schwellenwerte für die Größe der Anlagen bzw. den Umfang der Tätigkeiten, die unter diese Richtlinie fallen, festzusetzen.


(14) Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt kann nur erreicht werden, wenn Emissionsbegrenzungen für organische Verbindungen sowie entsprechende Betriebsbedingungen - gemäß dem Grundsatz der besten verfügbaren Techniken - für bestimmte Anlagen und Tätigkeiten, bei denen organische Lösungsmittel eingesetzt werden, gemeinschaftsweit festgelegt und eingehalten werden.


(15) In einigen Fällen können Mitgliedstaaten den Betreiber von der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte befreien, wenn andere Maßnahmen, wie die alternative Verwendung lösungsmittelarmer oder lösungsmittelfreier Produkte oder Techniken, Emissionsminderungen in gleicher Höhe ermöglichen.


(16) Maßnahmen zur Emissionsminderung, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie ergriffen wurden, sind angemessen zu berücksichtigen.


(17) Das Ziel dieser Richtlinie könnte auch rationeller durch alternative Ansätze, statt durch die Umsetzung einheitlicher Emissionsgrenzwerte, erreicht werden. Deshalb können Mitgliedstaaten bestehende Anlagen von der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte entbinden, sofern sie einen einzelstaatlichen Plan realisieren, mit dem sie innerhalb des für die Umsetzung der vorliegenden Richtlinie festgelegten Zeitrahmens eine Reduzierung der Emissionen organischer Verbindungen aus diesen Tätigkeiten und Anlagen in mindestens gleicher Höhe erzielen.


(18) Für bestehende Anlagen, die unter die Richtlinie 96/61/EG fallen und von einem einzelstaatlichen Plan erfasst werden, können unter keinen Umständen Ausnahmen von den Bestimmungen der genannten Richtlinie, einschließlich Artikel 9 Absatz 4, zugelassen werden.


(19) In vielen Fällen werden an kleine, mittlere, neue und bestehende Anlagen weniger strenge Anforderungen gestellt, um deren Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.


(20) Für die chemische Reinigung ist vorbehaltlich genau festgelegter Ausnahmen ein Schwellenwert Null angezeigt.


(21) Für die Emissionen ist ein Monitoring unter Einsatz von Messtechniken vorgeschrieben, um die Massenkonzentrationen oder die Menge der zulässigen Schadstoffemissionen bewerten zu können.


(22) Der Betreiber muss die Emissionen organischer Lösungsmittel, einschließlich diffuser Emissionen, und organischer Verbindungen reduzieren. Ein wichtiges Instrument hierzu ist die Lösungsmittelbilanz. Auch wenn hier Hilfestellung geleistet werden kann, ist die Lösungsmittelbilanz noch nicht soweit ausgereift, dass sich daraus eine gemeinschaftliche Methodik ableiten ließe.


(23) Die Mitgliedstaaten müssen Verfahren und Maßnahmen festlegen, die bei Überschreiten der Emissionsbegrenzungen durchzuführen sind.


(24) Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen zusammenarbeiten, um einen Informationsaustausch über die Umsetzung der Richtlinie und über Fortschritte bei der Entwicklung alternativer Ersatzstoffe sicherzustellen.”

Die Emissionen organischer Lösungsmittel können in vielen Verfahren und Anlagen vermieden oder verringert werden, da weniger schädliche Ersatzstoffe verfügbar sind oder in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen werden. Ist der geeignete Ersatzstoff nicht verfügbar, sind anderweitige technische Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionen in die Umwelt, soweit wirtschaftlich und technisch machbar, zu reduzieren.

Die Tätigkeiten bzw Anlagen, auf die diese Regelung anzuwenden ist, sind im Anhang 1 abschließend aufgezählt und beschrieben. Was nicht im Anhang 1 enthalten ist, ist nicht Gegenstand der Regelung. Zum Verfahren gehört sowohl die Reinigung der eingesetzten Geräte, als auch die Reinigung des zu beschichtenden oder zu verklebenden Produkts. Die Tätigkeiten sind wie folgt bezeichnet:

· Klebebeschichtung

· Beschichtungsverfahren


für Fahrzeuge,


auf Metall- und Kunststoffoberflächen,


auf Holzoberflächen,

auf Textil-, Gewebe-, Folien- und Papieroberflächen, auf Leder. Zu diesen Beschichtungsverfahren zählt aber nicht der Auftrag mittels Elektrophorese oder mittels chemischer Spritztechniken

· Bandblechbeschichtung (Coil-Coating)

· Chemische Reinigung

· Schuhherstellung

· Herstellung von Beschichtungsstoffen, Klarlacken, Druckfarben und Klebstoffen

· Herstellung von Arzneimitteln

· Druck (Flexodruck, Heatset-Rollenoffset, Laminierung im Zuge einer Drucktätigkeit, Illustrationstiefdruck, Rotationstiefdruck, Rotationssiebdruck, Klarlackauftrag, 

· Umwandlung von Kautschuk 

· Oberflächenreinigung

· Extraktion von Pflanzenöl und tierischem Fett sowie Raffinieren von Pflanzenöl

· Fahrzeugreparaturlackierung

· Beschichtung von Wickeldraht

· Holzimprägnierung 

· Laminierung von Holz und Kunststoffen.

Die Ermittlung der Schwellenwerte nach der VOC-Richtlinie umfasst alle jene organischen Lösungsmittel, 

· die für den Reinigungsvorgang zum Einsatz kommen, 

· die aus niedriglösungsmittelhaltigen Beschichtungssystemen stammen, 

· die vom Lösungsmittelbegriff der Lackieranlagenverordnung ausgenommen sind, wie die Ethanole und Propanole sowie

· alle jene Lösungsmittel, die aufgrund des erweiterten Lösungsmittelbegriffes als solche gelten.

Aus diesem Grund konnten die bisherigen Schwellenwerte der Lackieranlagenver-ordnung nicht unverändert übernommen werden.

Die bisherigen Zahlenwerte für die Schwellenwerte der LAV mussten daher verändert werden, weil die bisherige Methode der Schwellenwertermittlung sich von der gemeinschaftsrechtlichen wesentlich unterscheidet. 

Durch die Lackieranlagenverordnung waren bereits für verschiedene Tätigkeiten vor dem Inkrafttreten der VOC-RL Emissionsgrenzwerte verankert worden, die in der Regel unterhalb der jeweiligen Werte der VOC-Richtlinie lagen. Die innerstaatliche Regelung konnte daher nicht unter das bisherige Vorsorgeniveau gehen. Jene Emis-sionsgrenzwerte, die bisher bereits für die Anwendungsbereiche der Lackieranlagen-verordnung gegolten haben, gelten daher weiter. Für jene Bereiche, die von der Lackieranlagenverordnung nicht erfasst waren, wurden gleichartig strenge Emissions-grenzwerte verankert. Dies gilt zB für die Drucker, die Reiniger, die Holzimprägnierer, die Schuhhersteller, die Arzneimittelhersteller etc. 

In manchen Fällen sieht die VOC-Richtlinie keine Emissionsgrenzwerte vor, sondern begnügt sich mit der Vorschreibung eines produktionsspezifischen Gesamtverbrauchs an Lösungsmitteln (zB pro Karosserie, oder pro Quadratmeter beschichtete Fläche). 

Die Emissionen aus der Beschichtung von Nutzfahrzeugen werden in der österreichischen Verordnung eigenständig geregelt. Bekanntlich können Fahrzeuge – aufgrund der hohen Anforderungen an die Oberflächen - nur hinsichtlich einzelner Schichten mit niedriglösungsmittelhaltigen Beschichtungsstoffen behandelt werden. Der Decklack dürfte jedenfalls aus einem konventionellen Lacksystem auszuwählen sein. Daraus ergeben sich –  aufgrund der einheitlichen Anforderungen zumindest auf europäischer Ebene – pro Quadratmeter beschichteter Fläche ein bestimmter Bedarf an Beschichtungsmittel. Daraus lässt sich die Menge des hiefür notwendigen Lösungsmittels ermitteln. Trotzdem sind die produktionsspezifischen Werte pro Quadratmeter beschichteter Fläche in der österreichischen Verordnung geringer ausgefallen. Für die Beschichtung von Schienenfahrzeugen ist (abweichend zur VOC-Richtlinie) in der österreichischen Verordnung eine eigene Kategorie ausgewiesen worden, die mit einer selbständigen Emissionsbegrenzung versehen wurde. Die VOC-Richtlinie subsumiert diese Kategorie unter die sonstigen Beschichtungen. Als Konsequenz aus der österreichischen Regelungskonstruktion fallen alle jene Anlagen, die unter der Mengen-schwelle für die Beschichtung von Schienenfahrzeugen liegen (unter 15t/a), in die Fahrzeugreparaturlackierung (ab einer Schwelle von 500 kg/a).

Werden Lösungsmittel durch entsprechende technische Vorkehrungen rückgewonnen und wieder zum Einsatz gebracht, legt die VOC-Richtlinie einen weniger strengen Maßstab an die Emissionsbegrenzung an. In der Regel werden sodann Emissionsgrenzwerte von 150 mg/m3 als durchaus akzeptabel angesehen. Die österreichische Verordnung trägt diesem Umstand ebenfalls Rechnung. 

Die Lösungsmittelbilanz dient dem Nachweis der Erfüllung der Anforderungen, sowohl hinsichtlich der Emissionsbegrenzung als auch hinsichtlich des Reduktionsplans. Aufgrund der Lösungsmittelbilanz wird der Verlust an Lösungsmitteln errechnet als Differenz an Hand des in den Betrieb eingehenden (zB eingekauften) im Vergleich zum ausgehenden (zB emittierten) Lösungsmittel (Input-Output Analyse). Hiebei werden die individuell gewählten Vorgangsweisen berücksichtigt (zB Rückgewinnung) und der jeweilige Verbleib der Lösungsmittel (zB was im Abwasser verbleibt, oder was als Abfall entsorgt wird, Verkauf mit dem verarbeiteten Produkt) muss dargestellt werden. 

Die Lösungsmittelbilanz muss von jedem Verwender oder Verarbeiter von organischen Lösungsmitteln über einem Verbrauch von 500 kg/a erstellt werden. Dh eine (vereinfachte) Lösungsmittelbilanz muss auch von Anlageninhabern erstellt werden, dessen jährlicher Verbrauch an Lösungsmitteln unterhalb der Schwellenwerte liegt (siehe § 5 Abs 5 und § 9 Abs 2 VAV).

Die Umsetzung der Europäischen Richtlinie über die Nationalen Emissionshöchstmengen, RL 2001/81/EG vom 23.10.2001, kundgemacht in ABl L309/S22 am 27.11.2001 und auch an diesem Tag in Kraft getreten, wird auf die Mitgliedstaaten weiteren Druck ausüben, wonach ua die Luftschadstoffe der flüchtigen organischen Ver-bindungen wesentlich verringert werden müssen. Mit Hilfe der Anpassungsmaß-nahmen der VAV wird diesen Zielvorgaben innerhalb der gesetzten Fristen zumindest im gewerblichen Bereich nachgekommen werden.

Die VOC-Anlagen-Verordnung richtet sich in ihrem Aufbau im Wesentlichen nach der EU-Richtlinie. Hinsichtlich der Anforderungen weicht die Verordnung vom Gemeinschaftsrecht ab, dh die Anforderungen sind in der Regel schärfer. Das fordert die Vorgabe der Aufrechterhaltung der bisherigen Umwelt-standards. Hiedurch wird eine Benachteiligung jener Unternehmen vermieden, die bereits auf die Anforderungen der Lackieranlagenverordnung reagiert haben. Gleichzeitig sollte die VAV dem Verbot der überschiessenden Umsetzung von Gemeinschaftsrecht (im Regierungsprogramm mit „no golden plating“ beschrieben, was als Verbot des Überziehens von gemeinschafts-rechtlichen Umweltstandards auch in § 1 Abs 1 des Deregulierungsgesetzes 2001, BGBl I 2001/151 verankert wurde) entsprechen, was mit der einleitenden Anforderung in Konkurrenz steht.

Bereits getätigte Investitionen zur Emissionsminderung, die vor Inkrafttreten der Richtlinie getroffen wurden, sollen laut Erwägungsgrund Nr 16 der EU-RL durch die Mitgliedstaaten angemessen berücksichtigt werden. Diese Aufforderung wird dann zum Tragen kommen, wenn die Behörde über die Fristerstreckung oder ähnliche Entgegenkommen entscheiden soll, andernfalls dieses Zugeständnis als nicht berücksichtigt gelten würde. 

Mittels des Reduktionsplans sollen die bestehenden Investitionen für Lackieranlagen und Reinigungs-anlagen so weit abgesichert werden, wonach in der Betriebsanlage die Verringerung der Gesamtemission erst nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitrahmens erreicht werden muss. § 82 Abs 3a GewO 1994 sowie die österreichische Verordnung enthalten deswegen Vorgaben für die Erstellung eines Reduktionsplans. Dieser hat das Ziel, die Emissionen an organischen Lösungsmitteln in dem Ausmaß zu senken, wie es bei Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Fall wäre. 

Kommentar zur VOC-Anlagen-Verordnung

Der Kommentar enthält die einzelnen Anmerkungen zu der jeweiligen gesetzlichen Bestimmung. Jede Anmerkung ist mit einer Randzahl versehen, sodass die entsprechende Aussage einfach zitiert werden kann. Sofern bestimmte Themen umfassender behandelt werden, wird dies bei den Bestimmungen zum Ausdruck gebracht. Die VAV ist nicht vollständig abgedruckt, da die Anhänge 7 und 8 nur für die Behörde von Interesse sind. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen aus der GewO 1994 sind bei der Promulgationsklausel eingefügt, um dem interessierten Leser den Zugang zu erleichtern.

Der Verordnungstext ist grau hinterlegt und in größerem Druck, die Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmung sind ohne Hintergrundfarbe und in einer anderen Schriftart. Grundsätzlich wurde die neue Rechtschreibung angewendet, die Gesetzestexte wurden unverändert belassen.

BGBl II 2002/301, ausgegeben am 26.7.2002:

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit zur Umsetzung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung der Emissionen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel in gewerblichen Betriebsanlagen (VOC‑Anlagen-Verordnung - VAV)

Auf Grund des § 82 Abs. 1 und Abs. 3a sowie des § 84h der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 136/2001, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land‑ und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser​wirtschaft verordnet:

1. Die VOC-Anlagen Verordnung (VAV) wurde aufgrund des § 82 Abs 1 und 3a sowie hinsichtlich der Berichtspflichten auf § 84h GewO 1994 erlassen (Promulgations-Klausel). Sie gilt sowohl für neue als auch für bestehende derartige Anlagen (Anwendungsbereich). Gemeinsam mit dem neuen § 82 Abs 3a GewO1994 dient die VAV der Umsetzung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen (VOC-RL).Die innerstaatlichen gesetzlichen Grundlagen lauten wie folgt:

§ 82. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie durch Verordnung für genehmigungspflichtige Arten von Anlagen die nach dem Stand der Technik (§ 71a) und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zum Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen und zur Vermeidung von Belastungen der Umwelt (§ 69a) erforderlichen näheren Vorschriften über die Bauart, die Betriebsweise, die Ausstattung oder das zulässige Ausmaß der Emissionen von Anlagen oder Anlagenteilen zu erlassen. Für bereits genehmigte Anlagen sind in einer solchen Verordnung abweichende Bestimmungen oder Ausnahmen von den nicht unter den nächsten Satz fallenden Verordnungsbestimmungen festzulegen, wenn sie nach dem Stand der Technik und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften wegen der Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand zur Erfüllung der betreffenden Verordnungsbestimmungen und dem dadurch erreichbaren Nutzen für die zu schützenden Interessen sachlich gerechtfertigt sind. Betreffen Verordnungsbestimmungen solche Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z 1 genannten Personen, wie sie ohne Regelung in der Verordnung mit Bescheid gemäß § 79 vorgeschrieben werden müßten, so dürfen in der Verordnung keine von diesen entsprechend zu bezeichnenden Verordnungsbestimmungen abweichenden Bestimmungen oder Ausnahmen festgelegt werden.

(2) Weist der Inhaber einer bereits genehmigten Betriebsanlage nach, daß seine Anlage wegen der verwendeten Maschinen und Geräte, wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer Ausstattung oder aus sonstigen Gründen (wie wegen besonderer örtlicher Gegebenheiten) von den in einer Verordnung gemäß Abs. 1 für bestehende Anlagen festgelegten abweichenden Bestimmungen oder Ausnahmen nicht erfaßt wird, so ist die erforderliche Anpassung der Anlage an die Verordnung mit Bescheid aufzutragen; hiebei sind Abweichungen oder Ausnahmen von der Verordnung unter den Voraussetzungen des Abs. 1 zweiter Satz festzulegen.  

(3) Von den Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende Maßnahmen dürfen von Amts wegen mit Bescheid aufgetragen oder auf Antrag mit Bescheid zugelassen werden, wenn hiedurch der gleiche Schutz erreicht wird. Abweichungen von einer Verordnung gemäß Abs. 1 dürfen auf Antrag mit Bescheid ferner zugelassen werden, wenn durch geeignete Maßnahmen, wie Einrichtungen, Verfahren oder Betriebsweisen, sichergestellt ist, daß der gleiche Schutz erreicht ist, wie er bei Einhaltung einer Verordnung nach Abs. 1 ohne solche Maßnahmen zu erwarten ist. 

(3a) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann vorgesehen werden, dass Inhaber von Betriebsanlagen an Stelle der Erfüllung der Anforderungen nach Abs. 1 die Emissionen nach Maßgabe eines betrieblichen Reduktionsplans verringern dürfen und dass dieser Reduktionsplan der bescheidmäßigen Genehmigung durch die Behörde bedarf; wenn der Reduktionsplan erfüllt ist, muss eine gleichwertige Verringerung der Emissionen erreicht sein wie bei der Erfüllung der entsprechenden Anforderungen der Verordnung. In der Verordnung können auch nähere Anforderungen an die Reduktionspläne sowie darüber, wie der Inhaber der Betriebsanlage die Erfüllung der vorgeschriebenen Reduktionspläne nachzuweisen hat, festgelegt werden.

(4) Wird im Einzelfall durch die Einhaltung der Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 der mit dieser Verordnung angestrebte Schutz nicht gewährleistet, so sind zur Erreichung dieses Schutzes auch über die Bestimmungen der Verordnung hinausgehende Auflagen vorzuschreiben.

(5) Für die Erfüllung der nicht unter Abs. 1 dritter Satz fallenden Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 darf auf Antrag mit Bescheid eine angemessene, höchstens fünf Jahre betragende Frist eingeräumt werden, wenn die Erfüllung dieser Verordnungsbestimmungen für den Betriebsinhaber erst innerhalb dieser Frist wirtschaftlich zumutbar ist.

§ 84h. Wer nach diesem Bundesgesetz oder auf Grund darauf beruhender behördlicher Anordnungen verpflichtet ist, Messungen oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen aus seiner Betriebsanlage durchzuführen und darüber Aufzeichnungen zu führen, hat diese Aufzeichnungen auf Aufforderung der Behörde in geeigneter Form zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gemeinschafts​rechtlicher Berichtspflichten erforderlich ist. Die Vorlage ist gebührenfrei. Betriebs- und Geschäftsge​heimnisse sind zu wahren. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung nähere Anforderungen an die erforderlichen Messungen oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen entsprechend den jeweiligen Arten von Betriebsanlagen oder Schadstoffen, an die Art, den Aufbau und die Führung von Aufzeichnungen sowie die Form der Übermittlung festlegen; soweit es zur Erfüllung gemeinschaftsrechtlicher Berichts​pflichten notwendig ist, können in dieser Verordnung Messungen oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen aus Betriebsanlagen und die diesbezüglichen Aufzeichnungspflichten auch für bereits genehmigte Betriebsanlagen festgelegt werden.

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für

1. genehmigungspflichtige und nach Maßgabe des § 10 für bereits geneh​migte gewerbliche Betriebsanlagen, in denen unter Verwendung organischer Lösungsmittel die im Anhang 1 zu dieser Verordnung genannten Tätigkeiten durchgeführt werden und dabei der jährliche Lösungsmittelverbrauch (§ 2 Z 18) über den im Anhang 2 zu dieser Verordnung genannten Schwellenwerten liegt, und

2. genehmigungspflichtige und nach Maßgabe des § 11 für bereits geneh​migte gewerbliche Betriebsanlagen, in denen unter Verwendung organischer Lösungsmittel die im Anhang 1 zu dieser Verordnung genannten Tätigkeiten in einer VOC-Anlage (§ 2 Z 28) durchgeführt werden und dabei der jährliche Lösungsmittelverbrauch  über 0,5 t sowie unter den im Anhang 2 zu dieser Verordnung genannten Schwellenwerten liegt.

1. Die VAV regelt nicht nur die Begrenzung der Emission aus gewerblichen Betriebsanlagen, sondern auch die Messung und Überwachung, die Aktualisierung bestehender Anlagen und die Erstellung der Lösemittelbilanz sowie die Berichterstattung an die zuständige Behörde und in der Folge an die Europäische Kommission (mittels vorgeschriebener Formblätter, s den Anhange 6 VAV).

2. Der Anwendungsbereich der VAV erstreckt sich grundsätzlich auf gewerbliche Betriebsanlagen, in denen lösungsmittelhaltige Produkte hergestellt, verarbeitet, aufgetragen oder sonst wie gebraucht werden, falls der jährliche Lösungsmittelverbrauch über 0,5 t liegt. Ist die Tätigkeit in Anhang 1 VAV enthalten, unterliegt sie der VAV. Für KFZ-Betriebe findet sich die Beschreibung der erfassten Tätigkeit auch in Anhang 2.

3. Die VAV gilt grundsätzlich für alle gewerblichen Anlagen oder Tätigkeiten, bei denen Lösungsmittel verwendet werden und die in Anhang 1 VAV aufgezählt sind.

4. Die VAV gilt nach ihrem § 1 Abs 2 nur für Betriebe ab einem jährlichen Lösungsmittelverbrauch von 0,5 t. Fällt dieser Schwellenwert mit dem unteren Schwellenwert zusammen, gibt es keine unterschwelligen Betriebe (wie bei der Fahrzeugreparaturlackierung der Z 3 Anhang 2 VAV).

5. Auf überschwellige Altanlagen, die einer wesentlichen Änderung unterzogen werden, sind nach § 10 Abs 3 VAV ab dem „Zeitpunkt der wesentlichen Änderung“ die Anforderungen der §§ 3 und 4 VAV anzuwenden. Dies könnte bedeuten, dass ab diesem Zeitpunkt die Anforderungen sofort einzuhalten sind. 

6. Der sachliche Anwendungsbereich der VAV gilt grundsätzlich für die gesamte gewerbliche Betriebanlage, wie dies ihren § 1 Z 1 und 2 zu entnehmen ist. Die Definition der gewerblichen Betriebsanlage ist in § 74 Abs 1 GewO 1994 gegeben. Aus dieser grundsätzlichen Anwendbarkeit ergibt sich, dass zB der Lösemittelverbrauch der gesamten Betriebsanlage zu erfassen ist. Die Begrenzung der Emission hingegen gilt nur für die VOC-Anlage. Eine Betriebsanlage kann daher mehrere VOC-Anlagen enthalten. Siehe hiezu die Anmerkungen zu § 3 Abs 2 bis 4.

7.  Die VAV gilt nur für jene Anlagen bzw Tätigkeiten, die im Anhang 1 taxativ aufgezählt sind, dh Anlagen in denen Tätigkeiten ausgeübt werden, die nicht aufgelistet sind, lösen die Anwendbarkeit der VAV nicht aus.

8. Sie gilt ua für Anlagen, in denen die folgenden Tätigkeiten ausgeübt werden (auszugsweise). Diese Auflistung zeigt die bisherige Zuordnung zu einer bestimmten Regelung nicht auf
:

· Drucken (Z 1)

· Reinigen von Oberflächen (Z 2)

· Fahrzeugreparaturlackierung (Z 3)

· Beschichten (Z 4
, 5, 6, 7, 10, 18)

· Chemisch-Reinigung (Z 8)

· Holz- und Kunststofflaminierung (Z 12)

· Klebebeschichtung (Z 13)

· Kautschukumwandlung (Z 15)

Auch bei der Auslegung der Tätigkeiten (aufgelistet in Anhang 1 VAV) ist restriktiv vor-zugehen, da es sich bei diesen Tätigkeiten um eine Ausnahmeregelung von der allge-meinen Beschreibung des Anwendungsbereiches für das Betriebsanlagenrecht nach § 74 ff GewO 1994 handelt.

9. Folgende Anlagen bzw Tätigkeiten waren bereits bisher von der Lackieranlagen-Verordnung betroffen:

· Fahrzeugserien- und Fahrzeugreparaturlackierung

· Bandblechbeschichtung

· Sonstige Beschichtung einschließlich Metall-, Kunststoff-, Textil-, Gewebe-, Folien- und Papierbeschichtung

· Wickeldrahtbeschichtung

· Holzbeschichtung

· Lederbeschichtung

· Beschichtung von Neufahrzeugen

· Beschichtung von neuen Fahrerhäusern

· Beschichtung von neuen Nutzfahrzeugen

· Beschichtung von neuen Bussen

· Beschichtung von Schienenfahrzeugen

10. Eine eigene Kategorie für die Beschichtung von Schienenfahrzeugen ist in der VOC-Richtlinie nicht vorgesehen, sondern stellt eine Eigenheit der österreichischen Regelung dar. Gemäß der VOC-Richtlinie ist diese Tätigkeit in der Kategorie "sonstige Beschichtungen" (Z 5 VAV) enthalten.

Genehmigungspflicht von VOC-Anlagen

11. Gemäß § 74 Abs 2 GewO 1994 ergibt sich die Genehmigungspflicht bei VOC-Anlagen schon zB aufgrund ihrer Eignung zur Belästigung der Nachbarschaft. § 1 Z 1 und 2 VAV sprechen ausschließlich von genehmigungspflichtigen (Neuanlagen) sowie von genehmigten (Altanlagen) Anlagen, wonach die VAV nur für diese Kategorien von Anlagen gilt.

12. Eine einmal erteilte gewerberechtliche Betriebsanlagengenehmigung wirkt gemäß § 80 Abs 5 GewO 1994 für die Gesamtheit der zum damaligen Zeitpunkt bereits bestandenen Anlagenteile, unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit der Betriebsanlageninhaber gewechselt hat. Dh eine erteilte Betriebsanlagengenehmigung gilt unabhängig vom jeweiligen Inhaber der Anlage (dingliche Wirkung des Genehmigungsbescheides).

13. Neben der gewerberechtlichen Genehmigung wird in der Regel auch eine baubehördliche Genehmigung erforderlich sein. Diese kann gemeinsam mit der gewerberechtlichen (mit einem eigenen baurechtlichen Bescheid) erteilt werden, wenn die Gemeinde diese Zuständigkeit auf die allgemeine staatliche Verwaltung (zB auf die Bezirksverwaltungsbehörde, bei Städten mit eigenem Statut auf die Magistrate) übertragen hat. Daneben können noch weitere Bewilligungen nach landesrechtlichen Vorschriften erforderlich sein, die durch die § 356b Abs 2 GewO1994 idFd BGBl I 2002/65 nicht verpflichtend gemeinsam erteilt werden müssen (lediglich Koordinierung von Genehmigungen).

Wasserrechtliche Bewilligungspflicht 

14. Zusätzlich kann auch eine wasserrechtliche Bewilligung vonnöten sein, wenn die VOC-Anlage zB eine nasse Abscheidung aufweist, da hiefür die gewerberechtliche Bewilligung nur dann ausreichend wäre, wenn nach § 32 Abs 2 WRG 1959 nicht eine selbständige wasserrechtliche Bewilligung erforderlich sein sollte. 

15. Wird das Abwasser über eine öffentliche Kanalisationsanlage abgeleitet, also indirekt abgegeben (Indirekteinleiter) kann nach der Indirekteinleiterregelung des § 32b WRG 1959 eine eigene Bewilligung notwendig sein.

In beiden Fällen kann die wasserrechtliche Bewilligung aufgrund des Art 28 Verwaltungsreformgesetzes 2001 BGBl I 2002/65 zugleich mit der gewerberechtlichen Genehmigung konzentriert abgeführt werden (Verfahrenskonzentration). 

Der Konsenswerber hat hiefür die entsprechenden Antragsunterlagen mitzuliefern. Eines eigenen Antrages bedarf es nicht, er hat aber nach § 356b Abs 1 GewO 1994 idFd BGBl I 2002/65 die materiell- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigten.

14. Für die indirekte Einleitung von Abwasser aus einem der nachstehend genannten Herkunftsbereiche (oder aus dessen Teilbereich) in eine öffentliche Kanalisation besteht eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht gemäß § 32b Abs 5 WRG 1959, unabhängig von der eingeleiteten Abwassermenge oder Beschaffenheit (ausgenommen es entspricht nahezu der des häuslichen Abwassers). Die Ziffern beziehen sich auf die Aufzählung in der Liste der Herkunftsbereiche nach der Indirekteinleiterverordnung BGBl I 1998/222. Sie stellen nur einen Auszug aus der Liste der Herkunftsbereiche dar, die für VOC-Anlagen in Kraftfahrzeugbetriebsanlagen von Belang sein könnten.

4. Kühlsysteme und Dampferzeuger, wenn halogenhaltige oder halogenabspaltende Biozide eingesetzt werden; 

5. Reinigung von Verbrennungsgas; 

10. Behandlung und Beschichtung von metallischen Oberflächen; 

22. Physikalisch-chemische oder biologische Abfallbehandlung.

15. Darüber hinaus bedarf gemäß § 2 Abs 2 IEV eine Indirekteinleitung, dessen Beschaffenheit mehr als geringfügig von der des häuslichen Abwassers abweicht, in eine öffentliche Kanalisation der wasserrechtlichen Bewilligung nach dem Anzeigeverfahren (§ 114 WRG 1959), wenn gemäß § 2 Abs 2 Z 2 IEV ein für das Abwasser in Betracht kommender Schwellenwert gemäß § 3 IEV überschritten wird.

16. Aufgrund der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sind derartige Anlagen nach dem Gemeinschaftsrecht genehmigungspflichtig und zwar aufgrund der integrierten Genehmigungsart, wenn sie den folgenden Voraussetzungen entsprechen. Anhang I der IPPC-RL bezeichnet unter Z 6.7 der Kategorien von industriellen Tätigkeiten nach Art 1 die genehmigungspflichtigen Anlagen wie folgt: 
 

 „6.7. Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tränken, mit einer Verbrauchskapazität von mehr als 150 kg Lösungsmitteln pro Stunde oder von mehr als 200 t pro Jahr“.

Der Z 6.7 EU-RL entspricht die Z 6.6 nach Anlage 3 der GewO 1994 (siehe die Anmerkungen zu Anhang 1 VAV).

17. Ein Feststellungsbescheid darf unter anderem zur Feststellung der Genehmigungspflicht einer Betriebsanlage (§ 358 Abs 1 GewO 1994), über die Anwendbarkeit der VAV auf die Betriebsanlage (§ 358 Abs 3 GewO 1994) beantragt werden. 

Für die Feststellungen ist nach § 358 Abs 1 GewO 1994 die Bezirksverwaltungsbehörde, in Städten mit eigenem Statut das Magistrat zuständig, in dessen Verwaltungsbezirk die Betriebsanlage liegt bzw wo der Verwender, Importeur oder Hersteller seinen Sitz hat (zuständige Behörde).

Die LMV sieht ua folgende Feststellungsbescheide vor: 

· über das Zutreffen der Voraussetzungen zur befristeten Abweichung vom CKW- und Benzolverbot nach § 3 Abs 1 LMV, 

· von der Beschränkung des Aromatengehaltes nach § 4 LMV sowie 

· von den Lösungsmittelbeschränkungen nach § 7 Abs 1 (vgl § 7 Abs 6 LMV 1995).

Zur Feststellung ist gemäß § 7 Abs 6 LMV der Landeshauptmann zuständig, in dessen Bundesland der Hersteller oder Importeur seinen Sitz hat (zuständige Behörde).

Zum Genehmigungsverfahren

18. Dem Ansuchen um Genehmigung zur Errichtung oder Änderung einer VOC-Anlage sind gemäß § 353 GewO 1994 folgende Unterlagen anzuschließen: 
1. in vierfacher Ausfertigung 

a) eine Betriebsbeschreibung einschließlich eines Verzeichnisses der Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen, 
b) die erforderlichen Pläne und Skizzen, 
c) eine Beschreibung der beim Betrieb der Anlage zu erwartenden Abfälle und der betrieblichen Vorkehrungen zu deren Vermeidung, Verwertung und Entsorgung (Abfallwirtschaftskonzept) und


2. in einfacher Ausfertigung 
a) nicht unter Z 1 fallende für die Beurteilung des Projekts und der zu erwartenden Emissionen der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderliche technischen Unterlagen sowie 
b) die sich aus dem zum Zeitpunkt der Antragsteilung aktuellen Grundbuchstand ergebenden Namen und Anschriften des Eigentümers des Betriebsgrundstücks und der Eigentümer der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke; wenn diese Eigentümer Wohnungseigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 - WEG 1975, BGBl. Nr. 417, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 800/1993 sind, die Namen und Anschriften des jeweiligen Verwalters (§ 17 WEG 1975), und 

3. in einfacher Ausfertigung die zur Beurteilung des Schutzes jener Interessen erforderlichen Unterlagen, die die Behörde nach anderen Rechtsvorschriften im Verfahren zur Genehmigung der Betriebsanlage mit zu berücksichtigen hat.

19. Für Verfahren zur Genehmigung einer VOC-Anlage nach VAV ist ein Versuchsbetrieb zulässig, wenn das Vorliegen des Ergebnisses bestimmter Vorarbeiten (zB Abschätzung der Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft) für die Entscheidung der Behörde von wesentlicher Bedeutung ist, kann die Behörde nach Durchführung der Augenscheinsverhandlung (§ 356 Abs 1 GewO 1994) mit Bescheid, erforderlichenfalls unter Vorschreibung bestimmter Auflagen, schon vor der Genehmigung der Errichtung und des Betriebes der Anlage einen Versuchsbetrieb genehmigen. 

Ein Versuchsbetrieb wird daher nur dann genehmigt, wenn der Anlageninhaber (zB bei der Augenscheinsverhandlung) die Durchführung eines Versuchsbetriebes (zB für die Dauer des Genehmigungsverfahrens) beantragt (antragsgebundener Verwaltungsakt). Der Antrag auf Durchführung eines Versuchsbetriebes kann auch in der Berufungsinstanz gestellt werden, ohne dass auf die Abhaltung einer neuerlichen Augenscheinsverhandlung abgestellt werden muss, da bereits zumindest eine derartige Verhandlung stattgefunden hat. Dem Anlageninhaber ist zu empfehlen, bereits vor Abhaltung der Augenscheinsverhandlung mit der Behörde die Möglichkeit eines Versuchsbetriebes und die hiefür allenfalls erforderlichen Auflagen zu besprechen.

20. Gegen die Genehmigung eines Versuchsbetriebes ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig, da dieser einen Ermittlungsschritt im Ermittlungsverfahren bedeutet, der zur Wahrheitsfindung verfahrensrechtlich erforderlich erscheint, dh gegen die Genehmigung des Versuchsbetriebes kann nur das Rechtsmittel der Berufung gegen den abschließenden Genehmigungsbescheid erhoben werden.
21. Durch die Veränderung des Rechts der Parteistellung nach § 39 Abs 2 AVG durch die AVGNov 1998
 bleibt dem Nachbarn die Parteistellung erhalten, wenn er nicht spätestens bei der mündlichen Verhandlung seine begründeten Einwendungen vorbringt. Um diesen Nachteil auszugleichen, ist es ratsam mit jedem anlagenrechtlichen Genehmigungsantrag auch eine mündliche Verhandlung zu beantragen. Hiedurch sind sämtliche Nachbarn gezwungen Einwendungen vorzubringen, andernfalls sie ihre Parteistellung verlieren (Präklusion)
.

22. Aufgrund von Beschwerden von Nachbarn oder aufgrund einer behördlichen Überprüfung der Betriebsanlage darf die Behörde, auch wenn die im Genehmigungsbescheid vorgeschriebenen Auflagen eingehalten sind, in den bestehenden Konsens eingreifen (behördlicher Eingriff in den bestehenden Konsens). Dies allerdings nur dann, wenn die wahrzunehmenden Interessen nicht hinreichend geschützt sind. In diesem Falle darf die Behörde (auch wenn eine generelle Anpassungsverpflichtung nach der VAV besteht) in den bestehenden Konsens eingreifen, um den aufgetretenen Missstand innerhalb angemessener Zeitspanne abstellen zu können. Die Behörde hat hiezu ein genehmigungsartiges Verfahren abzuwickeln, bei dem die Nachbarn auch Parteistellung haben können. Als Ergebnis dieses Verfahrens können nachträgliche Auflagen vorgeschrieben werden, die allerdings nicht unverhältnismäßig sein dürfen (nachträgliche Auflagen). 

23. Nachträgliche Auflagen sind dann unverhältnismäßig, wenn der mit der Erfüllung der Auflagen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg steht (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz). Dabei sind insbesondere Art, Menge und Gefährlichkeit der von der Anlage ausgehenden Emissionen und der von ihr verursachten Immissionen sowie die Nutzungsdauer und die technischen Besonderheiten der Anlage zu berücksichtigen (verhältnismäßige Auflagen). 

24. Gegen die Vorschreibung nachträglicher Auflagen besteht die Möglichkeit sich zu wehren. Dem Anlageninhaber steht das Rechtsmittel der Berufung an die übergeordnete Instanz zu. Die Berufung ist bei der bisher zur Entscheidung berufenen Behörde einzubringen und ausreichend zu begründen. Hat der UVS bereits in zweiter Instanz entschieden, steht nur mehr das außerordentliche Rechtsmittel der Beschwerde an den VwGH oder den VfGH  zur Verfügung.

Anlagen nach § 1 Abs 2 (unterschwellige Anlagen)

25. Der Begriff der unterschwelligen Anlage ist kein Begriff, wie er in der VAV vorkommt, trifft aber die Eigenschaft besser als die Umschreibung der Verordnung mit dem Zitat Betriebsanlage nach § 1 Abs 2. Eine unterschwellige Anlage liegt vor, wenn der jährliche Lösungsmittelverbrauch zwischen 500 kg und dem unteren Schwellenwert (zB für die Z 5 bei der sonstigen Beschichtung mit einem Schwellenwert von 5 t) gegeben ist. 

26. Liegt der jährliche Lösungsmittelverbrauch zwischen 500 kg und dem unteren Schwellenwert (zB für die Z 3 bei der Fahrzeugserienlackierung von 15t) handelt es sich um eine unterschwellige Anlage, für die nur die Anforderungen der §§ 6, 8, 9 und 11 gelten (Anforderungen an unterschwellige Anlagen). 

27. Für unterschwellige Anlagen, also für Anlagen, deren Lösungsmittelverbrauch zwischen 500 kg/a und dem unteren Schwellenwert liegt, gelten die Emissionsgrenzwerte nach § 8 VAV für den Luftschadstoff „organisches Lösungsmittel“ für

Neuanlagen von 100 mg/m3 und für 

Altanlagen von 150 mg/m3.

Strafen

28. Wird eine genehmigte Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung geändert oder nach der Änderung betrieben, liegt gemäß § 366 Abs 1 GewO 1994 eine Verwaltungsübertretung vor, die mit Geldstrafe bis zu € 3600,-- zu bestrafen ist.

29. Werden die Gebote der VAV nicht befolgt oder werden die vorgeschriebenen Auflagen oder Aufträge eines Bescheides, der sich auf die VAV stützt, nicht eingehalten, liegt gemäß § 367 Z 25 GewO 1994 eine Verwaltungsübertretung vor, die mit Geldstrafe bis zu € 2180,-- zu bestrafen ist. 

30. Wurde die Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers angezeigt oder genehmigt, sind Geldstrafen gegen den gewerberechtlichen Geschäftsführer zu verhängen (§ 370 Abs 2 GewO 1994). 

31. Der Gewerbetreibende ist allerdings neben dem Geschäftsführer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertretung wissentlich duldet oder wenn er bei der Auswahl des Geschäftsführers (culpa in eligendo) es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen ( § 370 Abs 3 GewO 1994). Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Filialgeschäftsführer (§ 370 Abs 4 GewO 1994).

32. Eine strafrechtliche Verfolgung ist bei gravierender Missachtung von Rechtsvorschriften zu befürchten. Bildet das Delikt den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte (Strafgerichte) fallenden strafbaren Handlung (§ 180ff StGB), ist eine Verwaltungsübertretung der oben beschriebenen Art nicht gegeben. Dh die strafrechtliche Verurteilung konsumiert die verwaltungsrechtliche Ahndung (Strafrecht).

33. Ein Strafdelikt ist dann gegeben, wenn es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt oder um ein umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen handelt (siehe die Umweltstrafdelikte gemäß § 180ff StGB). Für diese Delikte ist eine Freiheitsstrafe bis zu maximal 3 Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen angedroht.

Abwässer aus Fahrzeugfertigungs- oder -reparaturanlagen

34. Im Folgenden sind die Titel und die Anwendungsbereiche der einschlägigen Abwasseremissionsregelungen aufgelistet, aus denen die Anforderungen an die Abwasserbeschaffenheit, sowohl hinsichtlich der Direkt- als auch hinsichtlich der Indirekteinleitung zu entnehmen sind. 

Die Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Behandlung von metallischen Oberflächen BGBl II 2002/44 gilt ua für das Lackieren sowie für das mechanische Bearbeiten von metallischen Oberflächen, sofern dabei wässrige Arbeitsmedien eingesetzt werden, einschließlich der Reinigung der Abluft sowie von wässrigen Kondensaten aus diesen Tätigkeiten (§ 1 Abs 2 Z 12 bis 14 leg cit). 

Die Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und -waschbetrieben BGBl 1993/872 gilt ua für die Reinigung der Motoren und Fahrgestelle, von Unterböden sowie von fahrbaren Maschinen oder Geräten bei Einsatz von Reinigungschemikalien, für die Entkonservierung sowie für das Reparieren von Fahrzeugen. Sie gilt nicht für das Bearbeiten oder Lackieren von metallischen Oberflächen.

Als Richtschnur für die Emissionsbegrenzung der Abwasserinhaltsstoffe aus anderen Bereichen kann die Allgemeine Abwasseremissionsverordnung BGBl 1996/186 herangezogen werden. 

Die Verordnungen beschreiben in empfehlender Art den Stand der Vermeidungs-, Rückhalte- und Reinigungstechnik. Sie enthalten Emissionsbegrenzungen für verschiedene Abwasserinhaltsstoffe und die einschlägigen Meßmethoden. 

35. Aufgrund des § 33 Abs 1 WRG tritt mit dem Inkrafttreten der jeweiligen AEV eine Sanierungsverpflichtung für rechtmäßig bestehende Anlagen in Kraft, die laut § 33c Abs 1 WRG zehn Jahre nicht überschreiten darf. 

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung sind bzw. ist

1. Abgase die aus einer Abluftleitung oder einer Abgasreinigungsanlage endgültig in die Luft freigesetzten Ga​se, die flüchtige organische Verbindungen oder sonstige Schadstoffe enthalten; die Volumenströme sind in m³/h unter Normbedingungen anzugeben;

2. Abgasreinigungsanlage eine Einrichtung zur Entfernung von flüchtigen organischen Verbindungen oder an​deren Schadstoffen aus den Abgasen;

3. An‑ und Abfahren Vorgänge, mit denen der Betriebs‑ oder Bereitschaftszustand einer VOC-Anlage oder eines VOC-Anlagenteils hergestellt oder beendet wird; regelmäßig wiederkehrende Phasen der in der VOC-Anlage durchgeführten Tä​tigkeiten gelten nicht als An‑ oder Abfahren;

4. Beschichtungsstoff jede Zubereitung, die dazu verwendet wird, auf einer O​berfläche eine dekorative, schützende oder auf sonstige Art und Weise funktionale Wirkung zu erzielen, einschließlich aller organischen Lösungsmittel oder Zubereitungen, wenn diese Zubereitungen für ihre Gebrauchstauglichkeit organische Lösungsmittel enthalten müssen;

5. diffuse Emissionen alle nicht in gefassten Abgasen einer VOC-Anlage enthaltenen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen in die Luft, den Boden oder das Wasser einschließlich der nicht erfassten Emissionen, die durch Fenster, Türen, Entlüf​tungsschächte und ähnliche Öffnungen sowie raumlufttechnische Anlagen in die Umwelt gelangen, und jene flüchtigen organischen Verbindungen, die in einem von der VOC-Anlage hergestellten Produkt enthalten sind, soweit im Anhang 2 zu dieser Verordnung nicht anderes festgelegt ist;

6. Druckfarbe eine Zubereitung, die in einem Druckverfahren für das Bedrucken einer Oberfläche mit Text oder Bildern verwendet wird, einschließlich aller organischen Lösungsmittel oder Zubereitungen, wenn diese Zubereitungen für ih​re Gebrauchstauglichkeit organische Lösungsmittel enthalten müssen;

7. Emission jede Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen aus einer VOC-Anlage in die Umwelt;

8. Emissionsgrenzwert ein Wert für die im Verhältnis zu bestimmten spezifischen Parametern ausgedrückte Masse an Emissionen oder für die Konzentration, den Prozentsatz und bzw. oder die Höhe einer Emission, bezogen auf Normbedingungen, der in einem oder mehreren Zeiträumen nicht überschritten werden darf;

9. flüchtige organische Verbindungen (VOC) organische Verbindungen, die bei 293,15 K einen Dampfdruck von 0,01 kPa oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen; der Kreosotanteil, der bei 293,15 K diesen Dampfdruck übersteigt, gilt als flüchtige organische Verbindung;

10. gefasste Bedingungen Bedingungen, unter denen eine VOC-Anlage so betrieben wird, dass die bei einer Tätigkeit freigesetzten flüchtigen organischen Verbindungen erfasst und entweder durch eine Abluftleitung oder durch eine  Abgasreinigungsanlage kontrolliert abgeleitet und somit nicht vollständig diffus emittiert werden;

11. Gesamtemissionen an flüchtigen organischen Verbindungen die Summe von flüchtigen organischen Verbindungen in diffusen Emissionen und in Abgasen;

12. Grenzwert für diffuse Emissionen maximal zulässige Menge der diffusen Emissionen in Prozent der eingesetzten organischen Lösungsmittel;

13. halogeniertes organisches Lösungsmittel ein organisches Lösungsmittel, das mindestens ein Brom‑, Chlor-, ​Fluor‑ oder Jodatom je Molekül enthält;

14. Klarlack ein durchsichtiger Beschichtungsstoff;

15. Klebstoff jede Zubereitung, die dazu verwendet wird, Einzelteile eines Produkts zusammenzukleben einschließlich aller organischen Lösungsmittel oder Zubereitungen, die für ihre Gebrauchstauglichkeit organische Lösungsmittel enthalten müssen; 

16. Kleinanlage eine VOC-Anlage, die in den unteren Schwellenwertbereich der Ziffern 1.1, 1.3, 2, 3, 5, 7, 10, 13 oder 14 des Anhanges 2 zu dieser Verordnung fällt oder die im Fall einer anderen Tätigkeit nach Anhang 2 zu dieser Verordnung einen Lösungsmittelverbrauch von weniger als 10 t/Jahr hat;

17. eingesetzte Lösungsmittel die Menge der organischen Lösungsmittel und ihre Menge in Zubereitungen, die bei der Durchführung einer Tätigkeit verwendet werden, einschließlich der in der Betriebsanlage zurückgewonnenen Lösungsmittel, die jedesmal zu berücksichtigen sind, wenn sie zur Durchführung der Tätigkeit verwendet werden;

18. Lösungsmittelverbrauch die Gesamtmenge an organischen Lösungsmitteln, die in einer VOC-Anlage je Kalenderjahr eingesetzt wird, abzüglich aller flüchtigen organischen Verbindungen, die zur Wiederverwendung zurückgewonnen werden;

19. Massenstrom die auf die Zeiteinheit bezogene Masse der emittierten Stoffe;

20. Nennkapazität die maximale Masse der in einer VOC-Anlage eingesetzten organischen Lösungsmittel, gemittelt über einen Tag, sofern die VOC-Anlage unter Bedingungen des Normalbetriebs entsprechend ihrer Auslegung (genehmigter Umfang) betrieben wird;

21. Normalbetrieb Betrieb einer VOC-Anlage oder die Durchführung einer Tätigkeit während aller Zeiträume mit Ausnahme der Zeiträume, in denen das An‑ und Abfahren und die Wartung erfolgen;

22. Normbedingungen eine Temperatur von 273,15 K und ein Druck von 101,3 kPa;

23. organisches Lösungsmittel eine flüchtige organische Verbindung, die, ohne sich chemisch zu verändern, allein oder in Kombination mit anderen Stoffen Rohstoffe, Produkte, oder Abfallstoffe auflöst oder als Reinigungsmittel, Dispersionsmittel, Konservierungsmittel, Weichmacher oder als Mittel zur Einstellung der Viskosität oder der Oberflächenspannung verwendet wird; Reaktivlösungsmittel (Z 25) sind keine organischen Lösungsmittel im Sinne dieser Verordnung;

24. organische Verbindung eine Verbindung, die mindestens Kohlenstoff und eines der Elemente Wasserstoff, Halogene, Sauerstoff, Schwefel, Phosphor, Silizium oder Stickstoff oder mehrere davon enthält, ausgenommen Kohlenstoffoxide sowie anorganische Karbonate;

25. Reaktivlösungsmittel ein Lösungsmittel, das bei der Filmbildung durch chemische Reaktion (zB Polymerisation) Bestandteil des Bindemittels wird, dadurch seine Eigenschaft als Lösungsmittel verliert (zB Styrol bei ungesättigten Polyesterharzen) und daher nicht emissionswirksam ist; 

26. Sachkundige akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfangs ihrer Akkreditierung   (§ 11 Abs. 2 des Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1992, idF BGBl. Nr. 430/1996), Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse; 

27. Stoffe chemische Elemente und ihre Verbindungen, in natürlicher Form oder gewerblich  hergestellt,  unabhängig davon, ob sie fest, flüssig oder gasförmig vorliegen; 

28. VOC-Anlage eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder mehrere im Anhang 1 zu dieser Verordnung genannte Tätigkeiten sowie andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten durchgeführt werden, die mit der in der VOC-Anlage durchgeführten Tätigkeit in einem technischen Zusammenhang stehen und Auswirkungen auf die Emissionen haben können;

29. wesentliche Änderung
a) eine Änderung der Nennkapazität (Z 20), die 

aa) bei Kleinanlagen (Z 16) zu einer Erhöhung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen um mehr als 25 % führt;

bb) bei anderen als in aa) genannten VOC-Anlagen zu einer Erhöhung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen um mehr als 10 % führt oder

b) eine Änderung, die nach Ansicht der Behörde erhebliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt haben kann;

30. Wiederverwendung organischer Lösungsmittel die neuerliche Verwendung von organischen Lösungsmitteln, die aus einer VOC-Anlage für technische oder wirtschaftliche Zwecke innerhalb der Betriebsanlage zurückgewonnen worden sind; dazu zählt auch die Nutzung als Brennstoff;

31. Zubereitungen Mischungen oder Lösungen aus zwei oder mehr Stoffen.

1. Die VAV ist aufgrund des § 82 Abs 1 GewO 1994 erlassen worden und stellt demnach den Stand der Technik für alle betreffenden Anlagen und Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Emissionsbegrenzung dar. Ein Abweichen vom Stand der Technik wäre demnach nur dann zu lässig, wenn zB aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Anlage andernfalls nicht genehmigt werden dürfte (Abweichen vom Stand der Technik).

2. § 71a Abs 1 GewO 1994 definiert den Stand der Technik
 wie folgt: „Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Ver​fahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbe-sondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und ist die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand für die im jeweiligen gewerblichen Sektor erforderlichen technischen Maßnahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen
 (Stand der Technik Klausel).

3. Aus § 2 Z 4 VAV ist über den Begriff des Beschichtungsstoffes der Begriffsinhalt der Beschichtung herauszufiltern als derjenige Vorgang, durch den auf einer O​berfläche eine dekorative, schützende oder auf sonstige Art und Weise funktionale Wirkung erzielt wird.
Im dritten und vierten Satz der Einleitung von Anhang 1 VAV wird der Begriff der Beschichtung erläutert. Demnach versteht man unter Beschichten jede Tätigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag eine oder mehrere Schichten eines Beschichtungsstoffes auf eine Oberfläche aufgebracht werden. Zur Beschichtung ist die Beschichtung von Trägerstoffen mit Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren nicht zu zählen. 

4. Die VAV kennt für den Begriff der lösungsmittelarmen Beschichtungsstoffe keine Definition. Dieser Begriff wird zwar in § 3 Abs 1 VAV, sowie in den Bestimmungen über den Reduktionsplan (Anhang 3 VAV) verwendet, inhaltlich aber nichts dazu gesagt. Aus der Verquickung mit der bisher geltenden Rechtslage kann nur geschlossen werden, dass es sich um den Begriff handelt, wie er in der LAV und der LMV üblich ist. Gemäß § 2 Z 2.1 LAV sind dies solche Beschichtungsstoffe, deren Gehalt an anderen organischen Lösemitteln als Ethanol und Propanol im auftragsfertigen Zustand insgesamt 10 Masse-%, bei Beschichtung von Kraftfahrzeugen, metallischen Werkstoffen oder Kunststoffen insgesamt 15 Masse-%, nicht überschreitet. 

5. § 2 Z 5 erklärt, was man unter diffusen Emissionen versteht: Alle nicht in gefassten Abgasen einer VOC-Anlage enthaltenen Emissionen, darunter zählen auch die im Produkt verbleibenden Lösungsmittel, das in der VOC-Anlage hergestellt wurde, zB der Lösungsmittelanteil im hergestellten Lack oder die Reaktivlösungsmittel.

6. Normbedingungen sind jene Zustände, bei denen ein Messvorgang vorgenommen werden soll, oder auf den die Messung in der Regel zu beziehen ist. Die Normbedingungen des § 2 Z 8 VAV, wie sie für die Ermittlung des Emissionsgrenzwertes heranzuziehen sind, sind gleich denen nach § 2 Z 1 VAV für die Ermittlung des Volumenstromes. Sie sind in § 2 Z 21 VAV mit dem Normdruck von 101.325 Pa (101,325 kPa, 1013 mbar) und der Normtemperatur von 273,15 K oder 0°C beschrieben.

7. Der Dampfdruck ist der Druck, den in einem abgeschlossenen Behälter ein mit seinem Bodenkörper (flüssige oder feste Phase) im Gleichgewicht befindlicher Dampf auf die ihn umschließenden Wände ausübt; er ist allein von der Temperatur abhängig und steigt mit dieser an
 (§ 2 Z 9 VAV).

8. Der VOC-Wert gibt an, wie hoch der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) im Beschichtungsstoff ist. Zu ermitteln ist er nach Anhang 5 Abschnitt E. Demnach gibt es nur bei Beschichtungsstoffen einen VOC-Wert (§ 2 Z 9).

9. Sollte in den flüssigen organischen Verbindungen auch ein Anteil an Kreosot enthalten sein, ist nach § 2 Z 9 letzter Satzteil Kreosot auch als flüssige organische Verbindungen einzustufen, falls es den Dampfdruck von 0,01 kPa übersteigt. Der Relativsatz "der bei 293,15 K diesen Dampfdruck übersteigt" muss als Kondition verstanden werden, da der Gesetzgeber nicht verpflichtet ist, zu begründen, warum er Kreosot als flüssige organische Verbindung einstufen möchte. Das Wort "gilt" bestätigt dies, da nach Auffassung des Gesetzgebers andernfalls Kreosot keine flüchtige organische Verbindung wäre. 

Enthält daher eine Verbindung Kreosot, ist dies in der Regel als flüchtige organische Verbindung einzustufen.

10. § 2 Z 10 VAV besagt, dass die bei einer Tätigkeit freigesetzten Lösungsmittel erfasst und unter kontrollierten Bedingungen abgeleitet werden; somit soll die Abgabe der Luftschadstoffe nicht vollständig diffus erfolgen (s § 2 Z 10 letzter Satzteil VAV). Die Definition, insbesondere der Nachsatz, lässt erkennen, dass der Verordnungssetzer erkannte, dass eine Erfassung der Emissionen (schon aus technischer Sicht) nicht in jedem Fall möglich ist.

11. Die Gesamtemission an Lösungsmitteln ergibt sich nach § 2 Z 11 VAV aus der Summe der gefassten und der diffusen Emissionen.

12. § 2 Z 13 VAV definiert ein halogeniertes organisches Lösungsmittel als ein organisches Lösungsmittel, das mindestens ein Brom‑, Chlor-, ​Fluor‑ oder Jodatom je Molekül enthält.

13. Gemäß § 2 Z 16 VAV kann eine Anlage zur Fahrzeugreparaturlackierung eine Kleinanlage sein, wenn sie in den unteren Schwellenwertbereich der Z 3 nach Anhang 2 VAV fällt.

Bei anderen Tätigkeiten als denen, die in § 2 Z 16 VAV aufgezählt sind, kann die Anlage ebenfalls als Kleinanlage eingestuft werden, wenn in ihnen Lösungsmittel von weniger als 10 t/Jahr verbraucht werden.

14. § 2 Z 18 VAV definiert den Lösungsmittelverbrauch als die Gesamtmenge an organischen Lösungsmitteln, die in einer VOC-Anlage je Kalenderjahr eingesetzt wird, abzüglich aller flüchtigen organischen Verbindungen, die zur Wiederverwendung zurückgewonnen werden.

15. Der Lösungsmittelverbrauch ist gemäß § 2 Z 18 VAV die zugekaufte jährliche Menge (Kalenderjahr) an Lösungsmitteln, abzüglich der Menge der Lösungsmittel (VOC) die zur Wiederverwendung rückgewonnen werden.

16. Als Bezugszeitraum für die Ermittlung des Lösungsmittelverbrauches gilt nach § 2 Z 18 VAV das Kalenderjahr. Es beginnt am 1.1. und endet am 31.12. Wird der Betrieb einer neuen VOC-Anlage während des Jahres aufgenommen, beginnt die Verpflichtung zur Ermittlung des Lösungsmittelverbrauches erst mit Beginn des Kalenderjahres, es sei denn, der Genehmigungsbescheid würde andere Angaben enthalten.

17. § 2 Z 19 VAV definiert den Massenstrom folgendermaßen: die auf die Zeiteinheit bezogene Masse der emittierten Stoffe. Unter dem Massenstrom iSd LAV und der LMV 1995 ist jener Anteil an organischen Lösemitteln in Beschichtungsstoffen zu verstehen, der aus dem Beschichtungsstoff verdunstet (beim Auftragen, Trocknen, Härten oder Aufschmelzen des Beschichtungs-stoffes entweicht) und aus der Lackieranlage bzw aus einer Beschichtungsanlage, die keine Lackieranlage ist, in die Umgebungsluft abgegeben wird. 

18. Die VAV enthält keinerlei Hinweise wie der Massenstrom zu ermitteln ist. Der Rückgriff auf bestehendes Recht ist angezeigt. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Massenstromes aufgrund des tatsächlichen Verbrauches an organischen Lösemitteln wird im Erlass des BMwA Zl 33.300/14-III/2/96 vom 5.3.1996 zur LAV folgendes ausgeführt:

Aus der im § 3 Abs 1 1. Satz Lackieranlagenverordnung enthaltenen Formulierung ("Lackieranlagen müssen, wenn in ihnen .... beim Beschichten verwendet werden, ....") ist zu schließen, dass der tatsächliche Verbrauch von organischen Lösemitteln, nicht die "theoretische Durchflußmenge" ("theoretische Kapazität" einer Lackieranlage) für die Beurteilung des Massenstromes ausschlaggebend ist (Abstellen auf Tatsächliches). Andernfalls hätte die entsprechende Passage im § 3 Abs 1 leg cit "verwendet werden können" lauten müssen. 

19. Bisher waren im Massenstrom weder Ethanol, Propanol, noch organische Lösungsmittel in lösungsmittelarmen Beschichtungsstoffen (deren Anteil geringer als 10 bzw 15 Masse-% ist), Reaktiv-lösungsmittel sowie Lösungsmittel zur Reinigung zu berücksichtigen. Der Massenstrom erfasst nur die tatsächlich zu verwendende oder verwendete Menge an organischen Lösemitteln und nicht die theoretische Kapazität (siehe Erlass des BMwA Zl 33.300/14-III/2/96 vom 5.3.1996).

Spätestens für den Bezugszeitraum des Jahres 1996 waren jene organischen Löse-mittel, die zur Verwendung in Lackieranlagen bestimmt sind und zum Auftrag von Beschichtungsstoffen verwendet wurden, zu ermitteln
.

Lag der Massenstrom über 2.000 kg organische Lösemittel pro Jahr, war für die Lackieranlage gemäß § 3 Abs 1 LAV eine Abluftreinigungsanlage erforderlich.

20. Die Nennkapazität stellt nach § 2 Z 20 VAV die maximale Masse der in einer VOC-Anlage eingesetzten organischen Lösungsmittel, gemittelt über einen Tag dar, sofern die VOC-Anlage gemäß ihrem Genehmigungsbescheid, also im Normalbetrieb (entsprechend ihrer konsensgemäßen Auslegung) betrieben wird.

21. Durch § 2 Z 23 VAV ist klargestellt worden, dass Reaktivlösungsmittel keine organischen Lösungsmittel iSd VAV sind.

22. Die VAV verwendet zwar den Begriff des Reinigungsmittels in § 2 Z 23, beschreibt ihn aber nicht. Für die Emissionsbegrenzung scheint der Unterschied zu anderen Werkstoffen irrelevant zu sein. Nach dem Verordnungstext kommt es lediglich auf den Gehalt an Lösungsmitteln an. Für den interessierten Leser wird auf die ehemalige Rechtslage eingegangen: 

Wasch- und Reinigungsmittel wurden weder in der LMV 1995 noch in der LAV definiert. Wichtig ist, dass die Produktgruppe der Wasch- und Reinigungsmittel, die ebenfalls organische Lösungsmittel enthalten bzw zu 100 % aus organischen Lösungsmitteln bestehen können, überhaupt nicht von der LMV 1995 bzw der LAV erfasst waren. Dies bedeutet, dass Emissionen aus Wasch- und Reinigungsmitteln von beiden Verordnungen weder erfasst noch beschränkt waren. Sie waren auch nicht in den Massenstrom oder in die Lösungsmittelbilanz einzurechnen. 

23. Alle organischen Verbindungen gelten als organische Lösungsmittel, die bei +20oC einen Dampfdruck von 0,01 kPa oder mehr haben oder unter den Verwendungsbedingungen die entsprechende Flüchtigkeit aufweisen. Liegt eine Anwendung unter höherer Temperatur vor, kann die Flüchtigkeit eher gegeben sein. Wasser fällt nicht darunter. Reaktivlösungsmittel (s § 2 Z 25 VAV) sind ausgenommen (Lösungsmittelbegriff).

24. Unter einem Reaktivlösungsmittel versteht § 2 Z 25 VAV ein Lösungsmittel, das bei der Filmbildung durch chemische Reaktion (zB Polymerisation) Bestandteil des Binde-mittels wird und dadurch seine Eigenschaft als Lösungsmittel verliert (zB Styrol bei ungesättigten Polyesterharzen) und daher nicht emittiert wird, sondern im Auftrag verbleibt. 

25. Wer als sachkundig gilt wird ex lege durch § 2 Z 26 VAV aufgelistet. Daneben gilt auch jene Person als sachkundig, die nach § 5 Abs 5 VAV als geeignet und fachkundig anzusehen ist,  wenn sie die folgenden drei Kriterien kumulativ erfüllt (im Hinblick auf die Befugnis zur Erstellung einer Lösungsmittelbilanz):

· die entsprechende Vorbildung (Bildungsgang) aufweist

· die bisherige Tätigkeit die entsprechenden fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt hat (fachliche Tätigkeit) und 

· die Gewissenhaftigkeit bietet (Zuverlässigkeitskriterium).

§ 5 Abs 5 VAV normiert daher, dass sowohl externe Sachverständige als auch Betriebsangehörige zur Erstellung der Lösungsmittelbilanz berufen sind, sofern der Betriebsangehörige die Voraussetzungen nach § 5 Abs 5 VAV hinreichend erfüllt. 

26. Sachkundige werden durch § 2 Z 26 VAV definiert. Dies sind

· akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfanges ihrer Akkreditierung;

· Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, im Rahmen ihrer Befugnisse;

· Ziviltechniker, im Rahmen seiner Befugnisse oder 

· Gewerbetreibende, im Rahmen seiner Befugnisse.

27. Gewerbetreibende, die als Sachkundige gelten, werden in § 2 Z 26 VAV beschrieben. Dies sind unter anderem jene Gewerbetreibende, die im Rahmen ihrer Befugnisse zu einer Überprüfungstätigkeit befugt sind. Als Sachkundige iSv § 2 Z 26 VAV sind daher folgende Gewerbetreibende anzusehen: 

· Gewerbetreibende, die zur Herstellung oder Planung (falls die Herstellungsbefugnis freiwillig auf die Planung eingeschränkt sein sollte) von VOC-Anlagen befugt sind;

· Technische Büros einschlägiger Fachrichtung gemäß § 32a
 GewO 1994;

· Rauchfangkehrer im Rahmen ihrer Überprüfungsberechtigung nach § 101 Abs 3 GewO 1994.

28. § 5 Abs 5 verlangt die regelmäßige Erstellung einer Lösungsmittelbilanz. Diese darf aber nicht von Jedermann erstellt werden, weshalb der Gesetzgeber hiefür nur qualifizierte Personen als befugt angesehen hat. Anforderungen, wie sie die VAV vorschreibt, werden selbst für die selbständige Ausübung eines Gewerbes nur mehr in einigen wenigen Einzelfällen von der Gewerbeordnung gefordert. 

29. Grundsätzlich bedarf es daher eines Sachkundigen, der in § 2 Z 26 VAV näher beschrieben wird. Diesem ist der Betriebsanlageninhaber oder der Betriebsangehörige gleichgestellt, andernfalls eine verfassungsrechtlich bedenkliche Ungleichbehandlung vorläge. Dh die Lösungsmittelbilanz darf gemäß der Formulierung des § 5 Abs 5 VAV von einem Betriebsangehörigen oder dem Betriebsinhaber nur dann erstellt werden, wenn er geeignet und fachkundig ist. 

30. Der „VOC-Anlagen“-Begriff ergibt sich aus § 2 Z 28 VAV. Unter einer VOC-Anlage ist eine ortsfeste technische Einheit zu verstehen, in der eine (Einzweckanlage) oder mehrere (Mehrzweckanlage) im Anhang 1 VAV genannte Tätigkeiten sowie andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten (zB die Trocknung) durchgeführt werden, die mit der in der VOC-Anlage durchgeführten Tätigkeit in einem technischen Zusammenhang stehen und Auswirkungen auf die Emissionen haben können. Eine Spritzpistole und das zugehörige Gerät sind demnach keine VOC-Anlage, da ihnen zB die Eigenschaft der Ortsfestigkeit mangelt. In einer Betriebsanlage können mehrere VOC-Anlagen betrieben werden (s die Ausführungen zu § 3 Abs 2 VAV).

31. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in einer VOC-Anlage mehrere verschiedene Tätigkeiten nach der VAV ausgeführt werden dürfen (Mehrzweckanlage). Die Definition der VOC-Anlage nach § 2 Z 28 VAV bringt zum Ausdruck, dass es sich hiebei sowohl um Einzweck- als auch um Mehrzweckanlagen handeln kann. Eine Spritzkabine für die Beschichtung von Metalloberflächen wäre eine Einzweckanlage nach Z 5.1. Würde in dieser Anlage auch Metall gereinigt werden (Tätigkeit nach Z 4 Anhang 1), läge eine Mehrzweckanlage vor. 

32. Gemäß § 2 Z 29 VAV ist eine wesentliche Änderung einer VOC-Anlage dann gegeben, wenn

c) eine Änderung der Nennkapazität nach § 2 Z 20 VAV vorliegt, die 

aa) bei Kleinanlagen zu einer Erhöhung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen um mehr als 25 % führt;

bb) bei anderen als in lit aa) genannten VOC-Anlagen zu einer Erhöhung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen um mehr als 10 % führt oder

d) eine Änderung, die nach Ansicht der Behörde erhebliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt haben kann.

33. Die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Lösungsmitteln wird durch § 2 Z 30 VAV beschrieben. Demnach läge eine Rückgewinnung nur dann vor, wenn sie innerhalb der Betriebsanlage erfolgte, wozu auch die Nutzung als Brennstoff zählt. 

34. Fußnote 1 zu Z 4 des Anhang 2 VAV besagt, dass der Emissionsgrenzwert nur für eine VOC-Anlage mit Rückgewinnung und Wiederverwendung gelte. Der Begriffsinhalt des Wiederverwendens setzt klarerweise die Rückgewinnung voraus. Die Anwendbarkeit des höheren Grenzwertes durch Fußnote 1 zu Z 4 des Anhang 2 VAV wird nicht davon abhängig gemacht, dass die Rückgewinnung in der Betriebsanlage erfolgen müsste. 

35. Eine Auslegung, wonach ein Wiederverwertung nur gegeben wäre, wenn sie innerhalb der Betriebsanlage erfolgt, widerspräche der stofflichen Verwertungsmaxime für verunreinigte Stoffe. § 2 Z 30 VAV könnte nämlich die Auslegung zulassen, dass die Wiedergewinnung nur dann als solche betrachtet wird, wenn die verunreinigten Lösungsmittel in der eigenen Betriebsanlage rückgewonnen würden. 

36. Die EU hat in der Entschließung vom 19.10.1987 die Notwendigkeit unterstrichen, dass ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen ist. Dies verlangt aber eine möglichst weitgehende stoffliche Wiederverwendung. Diese würde aber durch die Verpflichtung, sie in der eigenen Betriebsanlage rückzugewinnen, geradezu konterkariert. Außerdem würde durch eine derartige Verpflichtung eine wirtschaftslenkende Maßnahme gesetzt, die den gewerblichen Zweig der „Aufbereiter von Lösungsmitteln“ seiner Existenzgrundlage berauben würde. Diese Absicht kann dem Wirtschaftsminister nicht unterstellt werden, da für eine wirtschaftslenkende Maßnahme die gesetzliche Grundlage fehlen würde. 

37. Art 2 Z 26 EU-RL lässt die Rückgewinnung durch Jedermann zu und schränkt sie nicht auf eine in der eigenen Anlage ein. Trotzdem wird die Begünstigung mit einem höheren Emissionsgrenzwert nach der EU-RL nicht ausgeschlossen. Demnach wird die Bemühung des Anlageninhabers zur Rückgewinnung von Lösungsmitteln auch durch die VAV privilegiert, wie dies zB durch Fußnote 1 zu Z 7 des Anhangs II A der VOC-RL zum Ausdruck gebracht wird. Dieser Fußnote gemäß gilt der höhere Emissionsgrenzwert selbst dann, wenn die Rückgewinnung durch einen Dritten vorgenommen wird. Verlangt wird nur, dass auch die Wiederverwendung zurückgewonnener Lösungsmittel ermöglicht ist. Eine tatsächliche Wiederverwendung rückgewonnener Lösungsmittel muss demnach nicht nachgewiesen werden und wird auch von der EU-RL gar nicht gefordert. Rückgewonnene Lösungsmittel können daher nach Gemein-schaftsrecht ohne besonderen Nachweis wieder eingesetzt werden.  

38. Die Zulässigkeit der Übernahme von Daten Externer zur Erstellung der Lösungsmittelbilanz nach § 5 Abs 5 VAV könnte als Auslegungshilfe herangezogen werden. Dadurch wird nämlich bewiesen, dass auch nach der VAV die Rückgewinnung durch Externe zulässig ist. Fußnote 1 Z 4 des Anhangs 2 VAV ließe eine Auslegung nach der EU-RL sehr wohl zu, da durch die Fußnote nicht die Rückgewinnung innerhalb der VOC-Anlage gefordert wird. Dies würde eine eigene Anlage darstellen, in der zwar mit Lösungsmitteln hantiert wird, die aber keine VOC-Anlage ist, da sie nicht in Anhang 1 aufgezählt ist. Lediglich bei der Chemisch-Reinigung wird das verunreinigte Lösungsmittel innerhalb der VOC-Anlage rückgewonnen und innerhalb der Chemisch-Reinigungs-Anlage wieder verwendet. Hiefür würde die Forderung nach Rückgewinnung innerhalb der Anlage zutreffen.

39. Gemäß § 2 Z 30 VAV ist die Nutzung des Lösungsmittels als Brennstoff der Wiederverwendung zuzählen. Demnach liegt bei einer Abgasreinigung mittels thermischer Verwertung (Nachverbrennung) ein Fall der Wiederverwendung in der eigenen Anlage vor (Lösungsmittelverfeuerung). 

40. Eine gewerbliche Betriebsanlage, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der VAV (1.9.2002) bereits genehmigt ist, ist eine Altanlage. Ob diese Anlage schon errichtet ist oder schon in Betrieb ist, ist für diese Zuordnung irrelevant. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Rechtskraft des diesbezüglichen Genehmigungsbescheides. Verwendet wird der Begriff in Anhang 3.

41. Eine Anlage die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der VAV (1.9.2002) noch nicht genehmigt ist, ist eine Neuanlage. 

2. Abschnitt

Bestimmungen für Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1  

Begrenzung der Emissionen

§ 3. (1) VOC-Anlagen in Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1 müssen, soweit die nachfolgenden Absätze nicht anderes bestimmen, beispielsweise durch Einsatz lösungsmittelarmer oder -freier Stoffe und Zubereitungen, entsprechende Luftführung oder Verfahrenstechniken die Anforderungen an die Emissionsbegrenzung nach Anhang 2 zu dieser Verordnung wie folgt erfüllen: Bei der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen müssen jedenfalls der Emissionsgrenzwert für Abgase und, sofern im Anhang 2 zu dieser Verordnung enthalten, zusätzlich  entweder der Grenzwert für diffuse Emissionen oder der Gesamtemissionsgrenzwert eingehalten werden.

(2) Befinden sich in einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 1 mehrere VOC-Anlagen, in denen zwei oder mehrere im Anhang 1 zu dieser Verordnung genannte Tätigkeiten durchgeführt werden, wobei jeweils die Schwellenwerte nach Anhang 2 zu dieser Verordnung überschritten werden, so kann die Behörde von Abs. 1 abweichende Grenzwerte festlegen, sofern die Gesamtemission (Massenstrom) aller Tätigkeiten jenen Wert nicht überschreitet, der sich aus der Summe der Massenströme für jede einzelne Tätigkeit bei Einhaltung der Grenzwerte gemäß Abs. 1 ergibt.

(3) Befinden sich in einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 1 mehrere VOC-Anlagen, in denen die gleichen im Anhang 1 zu dieser Verordnung genannten Tätigkeiten durchgeführt werden, so sind die Bestimmungen des Abs. 1 einzuhalten, wenn die Summe des jährlichen Lösungsmittelverbrauches dieser VOC-Anlagen den im Anhang 2 zu dieser Verordnung vorgesehenen Schwellenwert überschreitet.

(4) Befinden sich in einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 1 mehrere VOC-Anlagen, in denen verschiedene im Anhang 1 zu dieser Verordnung genannte Tätigkeiten durchgeführt und deren Abgase zusammengefasst werden, so sind die Bestimmungen des Abs. 1 mit der Maßgabe einzuhalten, dass unter Berücksichtigung des Abs. 2 die Anforderungen an die Emissionsbegrenzung für die Tätigkeit mit dem größten jährlichen Lösungsmittelverbrauch erfüllt werden. 

(5) An Stelle der Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 kann die Behörde auf Antrag des Betriebsanlageninhabers einen Reduktionsplan gemäß  Anhang 3 zu dieser Verordnung unter Festlegung eines Zeitpunktes für die Erfüllung der Anforderungen des Reduktionsplans mit Bescheid genehmigen, wenn damit eine Emissionsminderung in mindestens demselben Ausmaß wie bei der Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 erreicht wird. Der Betriebsanlageninhaber hat zusammen mit dem Antrag den Reduktionsplan samt den für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen gemäß Anhang 3 zu dieser Verordnung der Behörde vorzulegen. Für Stoffe und Zubereitungen gemäß § 4 Abs. 2 und 3 ist ein Reduktionsplan unzulässig. Ein Antrag zur Änderung eines genehmigten Reduktionsplans ist bei einer Erhöhung des jährlichen Lösungsmittelverbrauches nur dann erforderlich, wenn dadurch der Prozentsatz der Emissionsreduktion verringert wird. 

(6) Ist für eine einzelne VOC-Anlage die Einhaltung des Grenzwertes für diffuse Emissionen gemäß Anhang 2 zu dieser Verordnung aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, so kann die Behörde auf Antrag des Betriebsanlageninhabers mit Bescheid eine Ausnahme von der Einhaltung dieses Grenzwertes zulassen, wenn der Schutz der im § 74 Abs. 2 GewO 1994 umschriebenen Interessen gewährleistet ist, keine zusätzlichen Belastungen für die Umwelt zu erwarten sind und die VOC-Anlage dem Stand der Technik entspricht.

(7) Tätigkeiten, bei denen ein Betrieb unter gefassten Bedingungen nicht möglich ist, können auf Antrag des Betriebsanlageninhabers von der Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 mit Bescheid ausgenommen werden, wenn diese Möglichkeit im Anhang 2 zu dieser Verordnung vorgesehen ist und der Betriebsanlageninhaber der Behörde nachweist, dass dann diese Tätigkeiten nach dem Stand der Technik mit den geringst möglichen Emissionen durchgeführt werden. 

1. Nach dem Konzept der VAV ist bei Mehrzweckanlagen die jeweilige Emissionsbegrenzung zum Zeitpunkt der Ausübung der entsprechenden Tätigkeit maßgeblich. Eine (gewichtete oder ungewichtete) Mittelwertbildung oder eine andere Art der Berechnung der Emissionsgrenzwerte aus mehreren Werten (als die, die in § 3 Abs 2, 3, 4 bzw § 4 Abs 2 und 3 letzter Satz VAV zur Anwendung kommt, wenn mehrere VOC-Anlagen vorhanden sind) wäre demnach nicht verordnungskonform, sofern nicht eine Regelung dieser Art über einen Reduktionsplan genehmigt würde.

2. Ist für eine VOC-Anlage ein Reduktionsplan genehmigt worden und soll die Anlage geändert werden, kann der gesamte Konsens einer Änderung bedürfen. Dh sowohl für die ehemalige Genehmigung als auch für den Reduktionsplan kann eine Änderung erforderlich sein, wenn sich zB durch die Änderung der jährliche Lösungsmittelverbrauch erhöhen und der Prozentsatz der Emissionsreduktion verringern sollte. Sollte hingegen der Prozentsatz der Emissionsreduktion zumindest gleich bleiben, gilt der Reduktionsplan weiter. Durch § 3 Abs 5 VAV wird dies ausdrücklich klargestellt. 

Zu § 3 Abs 1 VAV, allgemeine Anforderungen

3. Die Abluft von VOC-Anlagen ist so zu führen, zu beeinflussen, zu behandeln oder abzuleiten, dass die Anforderungen an die Emissionsbegrenzung eingehalten werden. Demnach ist eine Abscheideanlage nicht in jedem Falle erforderlich.

4. Durch § 3 Abs 1 VAV ist klargestellt worden, dass die Emissionsbegrenzung nur für die VOC-Anlage gilt und sich nicht auf die gesamte Betriebsanlage erstreckt.

5. Die Emissionsbegrenzungen 

· nach § 3 und 4 gelten nur für überschwellige VOC-Anlagen, dh wenn deren Lösungsmittelverbrauch über den Schwellenwerten des Anhangs 2 VAV liegt; 

· nach § 8 und die Anforderungen an die Messung und Überwachung nach § 9 gelten nur für unterschwellige VOC-Anlagen.

6. Da Verordnungen nach § 82 GewO 1994 nicht nur für neue Anlagen gelten (zB die VAV), sondern auch für bestehende Anlagen (Altanlage) Vorkehrungen treffen müssen, wird mit diesen Verordnungen eine generelle Anpassung von Altanlagen ausgelöst. Bei der Erarbeitung des Verordnungsinhaltes für bestehende Anlagen hat der BMWA aber auch die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen, sodass die jeweiligen Maßnahmen auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte getroffen wurden. Die Maßnahmen stellen daher nicht den aus technischer Sicht gerade noch erreichbaren Standard dar, weshalb aufgrund der örtlichen oder geographischen Gegebenheiten oder aufgrund der Notwendigkeit zum Schutz der Wahrung berechtigter Interessen im individuellen Genehmigungsverfahren darüber hinausgehende Maßnahmen vorgeschrieben werden dürfen (amtswegige Unterschreitung der Emissionsgrenzwerte).
7. Die Genehmigung der Änderung einer VOC-Anlage, die zB aufgrund der besonderen Nähe zur Nachbarschaft nur dann ausgesprochen werden darf, wenn über die Anforderungen der Lackieranlagenverordnung hinausgegangen wird, wäre demnach gesetzlich zulässig. Diese Vorgangsweise ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn die Änderung der VOC-Anlage andernfalls abgelehnt werden müsste. Die Folge davon wäre entweder die Stillegung oder die Absiedlung des Betriebes. Unter diesem Aspekt kann dem Anlageninhaber mit strengeren Anforderungen eher gedient sein, als die VOC-Anlage schließen zu müssen.

8. Vor der Einreichung eines (Änderungs-)Projektes wird dem Anlageninhaber daher empfohlen, Kontakt mit der Gewerbebehörde aufzunehmen, um zu klären, ob die geplante Gestaltung der (Anpassung der) VOC-Anlage entsprechend der VAV als ausreichend angesehen wird.

9. Die VOC-Anlage muss nicht in jedem Fall eine Abgasreinigungsanlage aufweisen, denn § 3 Abs 1 sieht Abgasreinigungsanlagen nicht zwingend vor. Die Emissionsverringerung kann auch auf andere Art und Weise erreicht werden (s die allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs 1 VAV).

10. Primärmaßnahmen reichen aus, um die Emissionsverringerung zu erreichen, da § 3 Abs 1 VAV keine Verpflichtung enthält, wonach in jedem Fall eine Abscheidung vorhanden sein müsse.

11. Nach § 77 Abs 3 GewO 1994 ist die Behörde verpflichtet, sofern es um Luftverunreinigungen geht, jedenfalls den Stand der Technik vorzuschreiben. § 3 Abs 2 VAV könnte dieser Verpflichtung widersprechen.

§ 3 Abs 2 VAV widerspricht hinsichtlich der Anwendung des Glocken-Prinzips nicht dem Postulat der Stand der Technikvorschreibung nach § 77 Abs 3
 GewO 1994, da dem Begriff des Standes der Technik durch die GewONov 2000 das Element der Verhältnismäßigkeit immanent ist. Daher ist diese Bestimmung gesetzeskonform, weil sie auf die Wirtschaftlichkeit innerhalb der Betriebsanlage entsprechend Rücksicht nimmt. 

12. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Vorleistungen zur Emissionsminderung wird auf Erwägungsgrund Nr 16 der EU-RL verwiesen, der die Mitgliedstaaten auffordert, Maßnahmen zur Emissionsminderung, die vor Inkrafttreten der Richtlinie (1999/13/EG) getroffen wurden, angemessen zu berücksichtigen. Dieses Zugeständnis wird dann zum Tragen kommen, wenn die Behörde über die Fristerstreckung oder ähnliche Entgegenkommen entscheiden soll, andernfalls diese Aufforderung als nicht berücksichtigt gelten würde. 

13. Nach § 82 Abs 3 GewO 1994 ist es grundsätzlich zulässig von den Anforderungen der VAV (zB § 3 Abs 1 VAV) abzuweichen, wenn hiedurch der gleiche Schutz gewährt wird. Abweichungen sind allerdings genehmigungspflichtig oder können von der Behörde von Amts wegen aufgetragen werden.

14. In § 3 Abs 2 VAV wird zum Ausdruck gebracht, dass „die Behörde abweichende Grenzwerte festlegen“ kann. Im Folgenden wird die Frage behandelt, ob im Falle der Nichteinhaltung des Emissionsgrenzwertes jedenfalls ein Verwaltungsverfahren abzuführen ist, um dieser Bestimmung gerecht zu werden.

Ergibt sich, dass die VOC-Anlagen-Verordnung nicht eingehalten wird und muss die Altanlage angepasst werden kann sich folgende Problematik ergeben: Für die Betriebsanlage soll das Glocken-Prinzip angewendet werden (auch für Neuanlagen) und für einzelne Emissionsquellen sollen höhere Emissionswerte, als in Anhang 2 zugelassen werden, bedarf es eines Verwaltungsverfahrens mit der Genehmigungsbehörde. In diesem Falle ist es der Behörde gestattet, von Anhang 2 auch nach oben (zu höheren Werten) abzuweichen, sodass sich eine Gesamtemission ergibt, wie sie bei Einhaltung der Grenzwerte nach Anhang 2 für die einzelnen Teilströme ergäbe.

Durch diese Wortfolge wird nicht ein eigenes Genehmigungsverfahren eingeführt, sondern die Vorgaben für ein Verfahren nach § 81 Abs 1 bzw § 81a GewO 1994 werden festgelegt. Demnach sind auch höhere Emissionsgrenzwerte dem Stand der Technik nach § 71a Abs 1 GewO 1994 entsprechend, wenn das Glocken-Prinzip angewendet wird.

Mehrheit von VOC-Anlagen in einer Betriebsanlage

15. Zu § 3 Abs 2 bis 4und § 4 Abs 2 und 3 Mehrheit von VOC-Anlagen in einer Betriebsanlage

Die VAV kennt mehrere Regelungsvarianten für den Fall, dass mehrere VOC-Anlage in einer Betriebsanlage vorhanden sind, die im Folgenden dargestellt und erläutert werden: 

16. Der Fall des § 3 Abs 2 VAV

Diese Bestimmung trifft zu, wenn in den VOC-Anlagen unterschiedliche Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt werden, aber die Abgase nicht zusammengefasst werden. Voraussetzung hiefür ist allerdings, dass die Schwellenwerte nach Anhang 2 bei jeder einzelnen VOC-Anlage überschritten werden. Die Behörde ist ermächtigt für diesen Fall abweichende Grenzwerte auf Antrag des Anlageninhabers festzulegen, sofern das Glocken-Prinzip Anwendung findet.

Glocken-Prinzip: die Gesamtemission aus allen VOC-Anlagen darf nicht größer sein, wie bei der verordnungskonformen Verringerung der einzelnen Abgasteilströme dh kleine Abgasströme können unbehandelt bleiben, sofern der oder die größere entsprechend verringert wird.

17. Der Fall des § 3 Abs 3 VAV
In diesen VOC-Anlagen werden gleiche Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt. Der Lösungsmittelverbrauch aller VOC-Anlagen überschreitet insgesamt den Schwellenwert nach Anhang 2. In diesem Fall müssen die Anforderungen nach § 3 Abs 1 VAV hinsichtlich der Emission des gesamten lösungsmittelbefrachteten Abgasstroms eingehalten werden. Verlangt wird aber nicht, dass die Abgase gemeinsam abgeführt werden müssten. Es bedeutet aber wiederum nicht, dass bei jeder einzelnen VOC-Anlage die Emissionsbegrenzung eingehalten werden muss
. Offensichtlich gilt hier ebenfalls das Glocken-Prinzip und die Möglichkeit der Erlangung abweichender Grenzwerte, analog zu § 3 Abs 2 VAV obwohl dies in der VAV nicht ausdrücklich verankert wurde
. 

18. Der Fall des § 3 Abs 4 VAV
Diese Bestimmung ist anzuwenden, wenn in den VOC-Anlagen unterschiedliche Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt werden und die Abgase zusammengefasst sind. Der Lösungsmittelverbrauch des Gesamtabgasstroms überschreitet den Schwellenwert nach Anhang 2. Die Behörde kann auf Antrag abweichende Grenzwerte zulassen, sofern das Glocken-Prinzip angewendet wird. Einschränkend ist aber für diesen Fall vorgesehen, dass für jene Tätigkeit mit dem größten jährlichen Lösungsmittelverbrauch die Emissionsbegrenzung nach § 3 Abs 1 VAV eingehalten werden muss. Dies kann in Analogie zu § 3 Abs 2 erreicht werden, wonach die Möglichkeit der Erlangung abweichender Grenzwerte unter Anwendung des Glocken-Prinzips eingeräumt wurde. 

19. Der Fall des § 4 Abs 2 VAV
Werden in den VOC-Anlagen gleiche oder verschiedene Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt, trifft diese Bestimmung zu. Unter den zum Einsatz kommenden Lösungsmitteln sind Stoffe mit einem der R–Sätze: R 45, R 46, R 49, R 60 oder R 61 versehen. Der Lösungsmittelverbrauch per annum überschreitet den Schwellenwert nach Anhang 2 innerhalb der Betriebsanlage. § 4 Abs 2 bzw § 4 Abs 1 VAV besagen nicht, dass der Schwellenwert durch die besonders gekennzeichneten Lösungsmittel überschritten werden muss. Es ist auch gleichgültig, ob einer oder mehrere dieser Stoffe vorhanden sind. Vorausgesetzt wird, dass der Massenstrom an diesen Stoffen mehr als 10 g/h ist. In diesem Falle ist eine Emissionsbegrenzung für diese Verbindungen in Form einer Massenkonzentration von weniger als 2 mg/m3 einzuhalten.

Werden in den VOC-Anlagen unterschiedliche Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt, gilt dies für jede einzelne der ausgeübten Tätigkeiten. Zielführend könnte es daher sein, Abgasströme dieser Beschaffenheit zusammenzufassen und auf diesen Wert zu begrenzen.

20. Der Fall des § 4 Abs 3 VAV
In den VOC-Anlagen werden gleiche oder verschiedene Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt, wodurch § 4 Abs 3 VAV zur Anwendung gelangt . Unter den zum Einsatz kommenden Lösungsmitteln sind flüchtige halogenierte organische Verbindungen, die mit dem R–Satz  R 40 mit dem Ausdruck „Irreversibler Schaden möglich“ zu kennzeichnen sind bzw schon als solche eingeordnet sind. § 4 Abs 3 VAV kommt nur dann zur Anwendung, wenn der jährliche Lösungsmittelverbrauch den Schwellenwert nach Anhang 2 übersteigt. Unbeachtlich ist, ob einer oder mehrere dieser Stoffe vorhanden sind.

Die Emissionsbegrenzung für diese Stoffe :

Ist ein Massenstrom von insgesamt mehr als 100 g/h gegeben, ist eine Massenkonzentration von insgesamt weniger als 20 mg/m3 einzuhalten. Werden in den VOC-Anlagen unterschiedliche Tätigkeiten nach Anhang 1 ausgeführt, gilt dies für jede einzelne der Tätigkeiten. Zielführend könnte es daher sein, derartige Abgasströme zusammenzufassen und auf diesen Wert zu begrenzen.

Beachtlich ist, dass sowohl der Massenstrom als auch die Emissionsbegrenzung bei § 4 Abs 3 VAV um eine Zehnerpotenz höher liegen als bei § 4 Abs 2 VAV. Der Verordnungssetzer (bzw Richtliniensetzer) hat daher nach der Gefährlichkeit dieser Stoffe unterschieden und auf die relative Ungefährlichkeit (geringere Gefährlichkeit) dieser Stoffe reagiert.

Zu § 3 Abs 5: Reduktionsplan 

21. Ein Reduktionsplan nach § 3 Abs 5 iVm Anhang 3 VAV und § 82 Abs 3a Gew0 1994 ist insbesondere für folgende Fälle denkbar:

Sollen Maßnahmen auf der Primärseite (zB Verfahrens- oder Stoffumstellung)  anstatt von Abscheidemaßnahmen (end of pipe technology) angewendet werden oder ist der Einsatz von lösungsmittelarmen oder lösungsmittelfreien Stoffen vorgesehen, obwohl die Stoffe noch nicht ausgereift sind, ist aber die Entwicklung schon absehbar, kann eine Fristerstreckung nach Anhang 3 Abschnitt I Z 3 VAV über den Reduktionsplan beantragt werden.

22. Soll eine diesbezügliche Tätigkeit (bei Altanlagen) innerhalb der Fristen ausgelagert werden oder ist die Einstellung der fraglichen Tätigkeit innerhalb der Frist (bei Altanlagen) vorgesehen, ist kein Reduktionsplan erforderlich. 

23. Grundsätzlich ist ein Reduktionsplan nur dann zulässig, wenn die Verringerung der Emission den gleichen (prozentuellen) Grad erzielt, wie bei der direkten Emissionsverringerung, wobei zB die Anwendung des Glocken-Prinzips nach § 3 Abs 2 VAV zulässig ist, falls mehrere VOC-Anlagen in einer Betriebsanlage vorhanden sind (Verringerung der Gesamtemission). 

Der Reduktionsplan zielt darauf ab, das gleiche Ausmaß der Emissionsminderung wie nach § 3 Abs 1 VAV zu erreichen (prozentuelle Emissionsreduktion).
24. Der Reduktionsplan darf sowohl für Neuanlagen als auch für Altanlagen bewilligt werden. Voraussetzung hiefür ist, dass die Anforderungen nach § 3 Abs 1 VAV nicht eingehalten werden können (Anwendung des Reduktionsplans auf alle Anlagenarten).
25. Durch die Überschrift des Anhangs 3 wurde die Anwendbarkeit des Reduktionsplans auf Anlagen eingeschränkt, in denen der jährliche Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt. 

26. Werden in einer Anlage Stoffe mit R-Sätzen nach § 4 Abs 2 und 3 VAV (R 40, R 45, R 46, R 49, R 60 und R 61) verwendet, ist ein Reduktionsplan für die Emission dieser Stoffe unzulässig. 
27. Aufgrund des Anhangs 3 Abschnitt I Z 1 bis 3 VAV hat der Reduktionsplan grundsätzlich folgende Informationen zu enthalten:

   a. Der Bezugspunkt für die Emissionsreduzierungen sollte soweit wie möglich den Emissionen entsprechen, die ohne Reduzierungsmaßnahmen freigesetzt würden.

   b. Andere als unter Abschnitt II Anhang 3 VAV genannte Reduktionspläne müssen den in Abschnitt II genannten Zeitvorgaben für die maximal zulässigen Gesamtemissionen entsprechen.

   c. Sind lösungsmittelarme oder lösungsmittelfreie Ersatzstoffe noch in Entwicklung und ist ein Ende der Entwicklung absehbar, hat die Behörde dem Betriebsanlageninhaber eine angemessene Fristverlängerung zur Umsetzung seines Reduktionsplans einzuräumen.

28. Der spezielle Reduktionsplan hat darüber hinaus noch zu enthalten: 

· den durchschnittlichen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen der Einsatzstoffe, insbesondere der Beschichtungsstoffe und Reinigungsmittel, wenn diese verringert werden sollen und bzw. oder 

· wenn der Feststoffnutzungsgrad erhöht werden soll, 

um die Gesamtemissionen an flüchtigen organischen Verbindungen aus der VOC-Anlage auf einen bestimmten Prozentsatz der jährlichen Bezugsemission (die sogenannte Zielemission) ab den in der Tabelle des Anhangs 3 Abschnitt II Z 1 VAV enthaltenen Zeitpunkten zu reduzieren.

29. Soll ein Reduktionsplan wirksam werden, muss er genehmigt sein. Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus § 82 Abs 3a GewO 1994 und aus § 3 Abs 5 VAV.

30. Gemäß § 10 Abs 4 VAV hat der Anlageninhaber den Antrag auf Genehmigung des Reduktionsplans so rechtzeitig zu stellen, dass die vorgesehenen Fristen eingehalten werden können. Rechtzeitig wird etwa sechs Monate vor dem jeweiligen Fälligkeitstermin sein. Innerhalb von sechs Monaten hat die Behörde nach AVG jedenfalls eine Entscheidung zutreffen, andernfalls auf Antrag die Zuständigkeit auf die übergeordnete Instanz (nach Art 28 des Verwaltungsreformgesetzes 2001: der UVS) überginge. 

31. Durch § 3 Abs 5 VAV wird klargestellt, dass zur Änderung eines genehmigten Reduktionsplans selbst bei Erhöhung des jährlichen Lösungsmittelverbrauches nur dann eine neuerliche Genehmigung erforderlich ist, wenn sich dadurch der Prozentsatz der Emissionsreduktion verringern sollte. 

32. Zur Erstellung eines Reduktionsplans wird eine Bezugsemission errechnet, die innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne (die Fristen für Altanlagen liegen zwischen 1.11.2003 bis 1.11.2007) auf eine Zielemission zu verringern ist. Für die Ermittlung der Bezugsemission sind in Anhang 3 Abschnitt II Z 2 der VAV Multiplikationsfaktoren angegeben. Der Multiplikationsfaktor ergibt sich aus dem Lösungsmittelgehalt bzw dem reziproken Feststoffgehalt der Applikationssysteme. Die Multiplikationsfaktoren sind geringer als in der VOC-RL. Hiedurch ergeben sich geringere Bezugsemissionen und in der Folge auch geringere Zielemissionen.

33. Die Zielemission errechnet sich aus der jährlichen Bezugsemission multipliziert mit einem zu ermittelnden Prozentsatz. Der Prozentsatz ergibt sich aus dem Grenzwert für diffuse Emissionen plus einem Korrekturfaktor (5 bzw 15). Die Anforderungen an den Reduktionsplan sind erfüllt, wenn die aufgrund der Lösungsmittelbilanz ermittelte Gesamtemission die Zielemission nicht überschreitet.

34. Grundsätzlich ist der Reduktionsplan gemäß § 3 Abs 5 VAV für alle Anlagenarten (Neuanlagen als auch Altanlagen) zulässig. § 3 Abs 5 VAV schließt die Anwendung auf unterschwellige (Lösungsmittelverbrauch unterhalb der Schwellenwerte) Anlagen nicht aus. Die Überschrift des Anhangs 3 besagt, dass Reduktionspläne für Anlagen oberhalb der Schwellenwerte gedacht sind. Dies schließt die Anwendung der Reduktionspläne auf unterschwellige Anlagen deswegen nicht aus, da Überschriften lediglich informativen Charakter haben. Falls daher Reduktionspläne unterhalb der Schwellenwerte sinnvoll sind, sind sie gemäß § 3 Abs 5 VAV zulässig. 

35. Die Zulässigkeit des Reduktionsplans für unterschwellige Anlagen wird auch beim vereinfachten Reduktionsplan dokumentiert, da er durch den Verweis auf Kleinanlagen nach § 2 Z 16 VAV diese Auffassung bestätigt, da Kleinanlagen auch solche sind, die weniger als 10 t/a an Lösungsmitteln verbrauchen und in Anhang 2 aufgezählt sind. Durch den Verweis auf Anhang 2 wären Anlagen unterhalb der Schwellenwerte ausgeschlossen. Wenn der Reduktionsplan aber grundsätzlich nicht auch auf Anlagen unterhalb der Schwellenwerte anzuwenden wäre, hätte er durch diese Rechtskonstruktion nicht ausgenommen werden müssen. Demnach gilt der Reduktionsplan auch für Anlagen unterhalb der Schwellenwerte.

36. Da der Reduktionsplan als Instrument zur Verringerung der Emissionen dient, wie dies auch durch die Einfügung als Abs 3a in § 82 GewO 1994 zum Ausdruck kommt, ist er als Anpassungsmaßnahme im Sinne des § 82 Abs 1 GewO 1994 einzustufen. Für diese Fälle enthält § 82 die Möglichkeit der Fristerstreckung über Abs 5, sodass die Erstreckung für die Fristen des Reduktionsplans auch auf dieser Grundlage zulässig ist.  

37. Die Unterlagen, die mit dem Reduktionsplan vorzulegen sind, sind mit dem Antrag um Genehmigung bei der Behörde einzureichen. Der Antrag zur Genehmigung des speziellen Reduktionsplans nach Abschnitt I und II VAV muss keine Angaben über die Lösungsmittelgehalte für die eingesetzten Stoffe und Zubereitungen enthalten. Anstatt dessen sieht Abschnitt II Z 1 vor, dass der durchschnittliche Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen der Einsatzstoffe vorgelegt werden müsse. 

38. Die Behörde hat einen Zeitpunkt für die Erfüllung der Anforderungen des Reduktionsplans festzulegen. Ab dem Zeitpunkt der Genehmigung des Reduktionsplans gelten nur mehr die Anforderungen aus dem Reduktionsplan und zwar unbefristet. Daher bedarf der Reduktionsplan keiner Befristung.

39. Im Nachfolgenden wird die Frage behandelt, ob zusätzlich zur Genehmigung des Reduktionsplan noch eine Änderungsgenehmigung zur Veränderung der VOC-Anlage nach § 81  GewO 1994 eingeholt werden muss. 

In § 82 Abs 2 GewO 1994 ist der Reduktionsplan nicht als eigenständiger Tatbestand für die Ausnahme von der Änderungsgenehmigung angeführt. Aufgrund des § 82 Abs 3a GewO 1994 ist der Reduktionsplan allerdings als genehmigungspflichtig ausgewiesen. Er ist für den Nachweis der Emissionsverringerung mit den erforderlichen Unterlagen der Behörde zur Genehmigung vorzulegen. Dem Reduktionsplan sind daher alle zur Anpassung an die VAV vorgeschlagenen Maßnahmen zu entnehmen (zB die Art der Emissionsreduzierung eines bestimmten Abgasstroms). 

Dies ergibt sich aus der Verpflichtung zur Anpassung der Betriebsanlage aufgrund der Verordnung nach § 82 Abs 1 GewO 1994. Demnach sind alle Anpassungen, die sich aus dem Reduktionsplan ergeben Anpassungen im Sinne des § 81 Abs 2 Z 3 GewO 1994 und daher von einer selbständigen Genehmigungspflicht ausgenommen (Ausnahme von der Änderungsgenehmigung).
Zu § 3 Abs 6, ungefasste Bedingungen

40. Wenn Tätigkeiten ausgeübt werden, bei denen ein Betrieb unter gefassten Bedingungen technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, darf die ungefasste Ableitung zugelassen werden. Hiezu ist ein Genehmigungsverfahren mit der Behörde abzuwickeln, das in § 3 Abs 7 VAV verankert ist,  das aber nur auf Antrag des Anlageninhabers eingeleitet werden kann. Ziel des Verfahrens ist die ungefasste Ableitung durch die Behörde genehmigt zu erhalten. Voraussetzung ist, dass diese Möglichkeit in Anhang 2 vorgesehen ist und der Konsenswerber nachweist, dass diese Tätigkeiten, entsprechend dem Stand der Technik, mit den geringst möglichen Emissionen durchgeführt werden. 
41. In Anhang 2 VAV sind folgende Möglichkeiten für die Zulassung ungefasster Bedingungen vorgesehen:  

· Fußnote 1 zu Z 1 .1 (Heatset-Rollenoffset) besagt, dass der Lösungsmittelrückstand im Endprodukt nicht als Teil der diffusen Emission gilt. Demnach könnte diese Emission mittelbar als ungefasste deklariert worden sein, wofür eine Genehmigung zulässig sein müsste.

· Fußnote 1 zu Z 2 (Oberflächenreinigung) enthält eine Ausnahmeregelung von der Genehmigungspflicht nach § 3 Abs 7 VAV , da VOC-Anlagen, in denen nur Reinigungsmittel mit einem durchschnittlichen Gehalt an organischen Lösungsmitteln von weniger als 20 Gewichts-%  verwendet werden, von der Anwendung dieser Emissionsbegrenzung ausgenommen sind. Um in den Genuss der Ausnahmeregelung zu gelangen, muss der  Anlageninhaber der Behörde diese Tatsache nachweisen. Ist dies der Fall, gilt der Emissionswert ohne weiteres Verwaltungsverfahren für ihn nicht. Ein Nachweis könnte in der Übermittlung von Belegen bestehen, aus denen hervorgeht, dass der vorgeschriebene durchschnittliche Gehalt nicht überschritten wird. (Über die Ermittlung des durchschnittlichen Gehalts siehe Frage 78.)  

· Fußnote 2 zu Z 5 (sonstige Beschichtung) enthält eine diesbezügliche Regelung, wonach bestimmte Beschichtungstätigkeiten klarerweise nicht unter gefassten Bedingungen vorgenommen werden können und daher eine Ausnahme von der Emissionsbegrenzung nach § 3 Abs 6 VAV (richtigerweise müsste es § 3 Abs 7 VAV sein) durch die Behörde erteilt werden darf. Als Anwendungsfälle werden große sperrige Güter, Schiffe und Flugzeuge beispielsweise aufgezählt.

· Fußnote 1 zu Z 7 ( Holzbeschichtung) beschränkt die Anwendung aller Emissionsgrenzwerte auf gefasste Bedingungen. Demnach sind bei dieser Tätigkeit auch ungefasste Bedingungen gegeben, die klarerweise auch zugelassen sein müssen, andernfalls die Einschränkung nicht erforderlich gewesen wäre. Daher darf auch für diesen Fall die Behörde die Genehmigung nach § 3 Abs 7 VAV erteilen.

Weitere Möglichkeiten zur Genehmigung ungefasster Ableitungen durch die Behörde nach § 3 Abs 7 bestünden unter strenger Beachtung des Wortlautes von § 3 Abs 7 VAV nicht. Allerdings besagt § 2 Z 10 VAV, dass die bei einer Tätigkeit freigesetzten Lösungsmittel grundsätzlich erfasst und unter kontrollierten Bedingungen abgeleitet werden sollen, sodass sie nicht vollständig diffus emittiert werden (s § 2 Z 10 letzter Satzteil VAV).

Weiters enthält die Definition des Begriffes der „diffusen Emission“ zusätzliche Möglichkeiten der Abgabe von organischen Lösungsmitteln aufgrund ungefasster Bedingungen. Demnach müsste es in jedem Fall (bei jeder Z des Anhangs 2) für die Behörde zulässig sein, eine begründete Ausnahme nach § 3 Abs 7 VAV zu erteilen.

Anforderungen nach § 4

§ 4. (1) Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1 müssen, soweit § 3 in Verbindung mit Anhang 2 zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt, die Anforderungen der  Abs. 2 bis 5 erfüllen.

(2) Der Betriebsanlageninhaber hat Stoffe und Zubereitungen, die auf Grund ihres Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen nach der Chemikalienverordnung 1999, BGBl. II Nr. 81/2000, als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend eingestuft und denen die R‑Sätze R 45, R 46, R 49, R 60 oder R 61 zugeordnet oder die mit diesen Sätzen zu kennzeichnen sind, ehestmöglich durch weniger schädliche Stoffe oder Zubereitungen unter Berücksichtigung der Gebrauchstauglichkeit, der Verwendung am Arbeitsplatz und der Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen zu ersetzen. Im Abgas einer VOC-Anlage dürfen die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen gemäß dem ersten Satz, auch beim Vorhandensein mehrerer dieser Verbindungen, insgesamt einen Massenstrom von 10 g/h oder eine Massenkonzentration von 2 mg/m³ nicht überschreiten. Befinden sich in einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 1 mehrere VOC-Anlagen, so sind diese Anforderungen für jede Tätigkeit einzeln einzuhalten.

(3) Die im Abgas einer VOC-Anlage enthaltenen Emissionen an flüchtigen halogenierten organischen Verbindungen, denen nach der Chemikalienverordnung 1999 der R‑Satz R 40 zugeordnet ist, dürfen, auch beim Vorhandensein mehrerer dieser Verbindungen, insgesamt einen Massenstrom von 100 g/h oder eine Massenkonzentration von 20 mg/m³ nicht überschreiten. Befinden sich in einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 1 mehrere VOC-Anlagen, so sind diese Anforderungen für jede Tätigkeit einzeln einzuhalten.

 (4) Der Betriebsanlageninhaber hat alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Emissionen während des An‑ und Abfahrens der VOC-Anlage so gering wie möglich zu halten.

(5) Beim Umfüllen von organischen Lösungsmitteln müssen besondere technische Maßnahmen zur Emissionsminderung getroffen werden, wie zB Einsatz des Gaspendelverfahrens oder Absaugung und Zuführung der Abgase zu einer Abgasreinigungsanlage, wenn jährlich 100 t oder mehr organische Lösungsmittel umgefüllt oder Behälter mit einem Inhalt von mindestens 5000 l befüllt werden; für den Fortgang der Arbeit erforderliche Umfüllvorgänge sind davon ausgenommen, wenn die dabei freigesetzten Dämpfe organischer Lösungsmittel erfasst und abgeleitet werden.

1. § 4 Abs 1 besagt, dass lediglich überschwellige Anlagen die Anforderungen der nachfolgenden Absätze des § 4 erfüllen müssen, sofern nicht aus § 3 in Verbindung mit Anhang 2 anderes zu entnehmen ist. Diese beiden Bestimmungen verlangen aber von unterschwelligen Anlagen in dieser Hinsicht nichts, wodurch die Absätze 2 bis 5 zur Anwendung kämen.

2. Hinsichtlich der Regelungen für mehrere VOC-Anlagen in einer Betriebsanlage im Zusammenhang mit besonders gekennzeichneten Stoffen (mit R-Sätzen) wird auf die Ausführungen zu § 3 Abs 2 bis 4 verwiesen.

3. Die VAV sieht für die An- und Abfahrvorgänge keine zahlenmäßige Emissionsbegrenzung vor. Die VAV ist eine Verordnung nach § 82 GewO 1994, mit der der Standes der Technik zwingend festgestellt werden muss. Wenn daher für An- und Abfahrvorgänge kein Emissionsgrenzwert vorgesehen wurde entspricht ein solcher nicht dem Stand er Technik. Dies bedeutet, dass für diese Vorgänge ein Emissionsgrenzwert auch in einem Individualverfahren nicht vorgeschrieben werden darf. Die Forderung, wonach die Emissionen so gering wie möglich gehalten werden sollen, ist ein ständig aufrechte Betreibervorschrift, die jederzeit kontrolliert werden könnte.

4. Die Verpflichtung zum Einsatz besonderer technischer Maßnahmen zur Emissionsminderung nach § 3 Abs 6 VAV gilt nur für das Umfüllen im Sinne von Betankungsanlagen. Die Gaspendelung ist als eine der zulässigen Emissions-Minderungsmaßnahmen angeführt. In der Verordnung über die Ausstattung gewerblicher Betriebsanlagen mit Gaspendelleitungen für ortsfeste Kraftstoffbehälter, BGBl 1991/558 idF BGBl 1995/504 ist die Gaspendelung ausführlich determiniert.

5. Die Umfülltätigkeit erstreckt sich nicht auf die einschlägigen Vorgänge beim Verarbeitungs- oder Bearbeitungsprozess, da sie durch  die Wendung „für den Fortgang der Arbeit erforderliche Umfüllvorgänge“ ausgenommen werden. Als einschränkende Voraussetzung, die an diese ausgenommene Tätigkeit geknüpft wird, ist lediglich ein Erfassen und Ableiten der Dämpfe gefordert, von einer Abscheidung oder Reinigung der Abgase (im Sinne einer Trennung der Dämpfe von der Abluft) ist keine Rede (arg.: „Dämpfe .. erfasst und abgeleitet“).

6. Handelt es sich um „für den Fortgang der Arbeit erforderliche Umfüllvorgänge“ nach § 4 Abs 5, treffen die im ersten Satz gestellten Anforderungen nicht zu, selbst wenn die Schwellenwerte des ersten Satzes erreicht oder überschritten werden sollten. 

Messungen und Überwachung

§ 5. (1) Soweit Anhang 2 zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt, müssen bei Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1 die in den Abs. 3 bis 6 festgelegten Anforderungen an die Messungen und Überwachung eingehalten werden.

(2) Soweit zur Kontrolle der Anforderungen nach den §§ 3 und 4 Messungen erforderlich sind, hat der Betriebsanlageninhaber Messöffnungen und Messplätze gemäß der ÖNORM M 9415‑3, BGBl. Nr. 785/1994, einzurichten.

(3) Der Betriebsanlageninhaber hat die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte für Abgase

1. 
erstmals anlässlich der Aufnahme des Betriebes oder einer wesentlichen Änderung und sodann

2. 
wiederkehrend alle drei Jahre

durch Messungen gemäß Anhang 5 zu dieser Verordnung von einem Sachkundigen prüfen zu lassen, soweit gemäß Abs. 4 nicht kontinuierlich zu messen ist. Bei Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1, in denen der jährliche Lösungsmittelverbrauch 2 t nicht überschreitet, ist anstelle dieser Messungen auch eine Berechnung der Emissionskonzentration gemäß Anhang 5 zu dieser Verordnung zulässig.

(4) VOC-Anlagen, bei denen der Massenstrom an emittierten flüchtigen organischen Verbindungen im Abgas, angegeben als Gesamtkohlenstoff, 10 kg/h überschreitet, müssen mit einer geeigneten Messeinrichtung ausgestattet sein, die den Gesamtkohlenstoffgehalt und die zur Auswertung sowie zur  Beurteilung der Messergebnisse erforderlichen Betriebsparameter kontinuierlich ermittelt. Eine kontinuierliche Messung nach dem ersten Satz kann entfallen, wenn durch eine andere geeignete kontinuierliche Überwachung oder durch geeignete Primärmaßnahmen sichergestellt wird, dass die Emissionsgrenzwerte für Abgase eingehalten werden; die Eignung muss durch ein Gutachten eines Sachkundigen nachgewiesen werden. 

(5) Eine Lösungsmittelbilanz gemäß Anhang 4 zu dieser Verordnung ist einmal jährlich von einem Sachkundigen oder vom Betriebsanlageninhaber, sofern er geeignet und fachkundig ist, oder von sonstigen geeigneten und fachkundigen Betriebsangehörigen zu erstellen; als geeignet und fachkundig sind Personen anzusehen, wenn sie nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen Tätigkeit die für die Erstellung der Lösungsmittelbilanz notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte Erstellung bieten. Zur Ermittlung der Einsatz- und Austragsmengen an flüchtigen organischen Verbindungen einer VOC-Anlage darf auf verbindliche Angaben der Hersteller zum Lösungsmittelgehalt der Einsatzstoffe oder auf andere gleichwertige Informationsquellen zurückgegriffen werden. Der Betriebsanlageninhaber hat der Behörde eine Kopie der Lösungsmittelbilanz innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die Lösungsmittelbilanz erstellt wurde, zu übermitteln. Das Original der Lösungsmittelbilanz ist mindestens drei Jahre in der Betriebsanlage aufzubewahren.

(6) Der Betriebsanlageninhaber hat einmal jährlich die Einhaltung der für flüchtige organische Verbindungen gemäß  § 3 in Verbindung mit Anhang 2 zu dieser Verordnung maßgeblichen

1. 
Grenzwerte für die diffusen Emissionen,

2. 
Grenzwerte für die Gesamtemission oder

3. 
Anforderungen an einen Reduktionsplan

auf Grundlage einer Lösungsmittelbilanz gemäß Abs. 5 von einem Sachkundigen feststellen zu lassen. 

(7) Der Betriebsanlageninhaber hat über die Ergebnisse der Messungen gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 sowie über die Ergebnisse der Prüfungen gemäß Abs. 6  jeweils einen Bericht zu erstellen oder erstellen zu lassen. Die Berichte und Berechnungen gemäß Abs. 3 sind in der Betriebsanlage mindestens drei Jahre lang derart aufzubewahren, dass sie den behördlichen Organen jederzeit zur Einsicht vorgewiesen werden können.

(8) Soweit § 8 nicht anderes bestimmt, bleiben Luftmengen, die einer VOC-Anlage zugeführt werden, um die Abgase zu verdünnen oder zu kühlen, bei der Bestimmung der Massenkonzentration im Abgas unberücksichtigt.

1. Gemäß § 5 Abs 2 VAV hat der Anlageninhaber Messöffnungen und Messplätze einzurichten, die den Anforderungen der LRV-K idF BGBl 1994/785 (s die hiedurch verbindlich erklärte ÖNORM M 9415-3, Ausgabe 1. Mai 1991, Messtechnik, Messung von Stoffemissionen in die Atmosphäre, Sicherheitstechnische Anforderungen), entsprechen müssen. Diese ÖNORM enthält insbesondere Anforderungen an Messöffnungen und Messplätze, die für einwandfreie Messungen verpflichtend vorgeschrieben sind.

Zu § 5 Abs 3, Messpflicht

2. Die Einhaltung des Emissionsgrenzwertes muss nach § 5 Abs 3 VAV mittels Messung grundsätzlich nachgewiesen werden (Messpflicht). 

3. § 5 Abs 3 enthält eine Ausnahme von der Verpflichtung zum Nachweis mittels Messung. Liegt der jährliche Lösungsmittelverbrauch in einer Betriebsanlage über dem Schwellenwert, aber unter 2 t darf der Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwertes nach § 5 Abs 3 VAV auch mittels Berechnung geführt werden (Nachweis durch Berechnung).

4. Anhang 5 lit D enthält Mindestanforderungen für die Emissionsberechnung nach § 5 Abs 3 und § 9 Abs 1 VAV, die folgendes vorsehen: 

· Beschreibung der Tätigkeit (zB händisches Spritzlackieren von Werkstücken),

· Angaben über die Betriebszeiten der VOC-Anlage in Stunden pro Woche (Jahresdurchschnittswert und Maximalwert) und wieviele Tage sie durchschnittlich pro Woche betrieben wird,

· Sicherheitsdatenblätter der Einsatzstoffe (zB Lack, Verdünner, Härter) mit Angaben des Lösungsmittelgehalts in % und des Umrechnungsfaktors für mg Lösungsmittel in mg organischer Kohlenstoff; ist der Umrechnungsfaktor nicht bekannt, kann er mit 0,75 angenommen werden,

· Angabe des jährlichen Lösungsmittelverbrauches unter Anschluss der Lösungsmittelbilanz (sofern bereits vorhanden),

· Messbericht über eine Messung des Abluftvolumenstroms (Strömungsgeschwindigkeit) bei maximaler Leistung der Abluftanlage der VOC-Anlage,

· Herstellerangaben über den Abscheidegrad des Partikelfilters (zB durch Vorlage eines vom Hersteller zur Verfügung gestellten Messberichtes) und

· Berechnung der Emissionskonzentration von organischen Lösungsmitteln und Staub (wenn erforderlich) im Abluftstrom der VOC-Anlage bei Verwendung des lösungsmittelreichsten Stoffes für die jeweils möglichen Betriebszustände (zB Lackiervorgang mit Angaben von Overspray, Vortrocknungsverlust und Trocken-vorgang).

Zu § 5 Abs 5: Lösungsmittelbilanz
5. Wie die Lösungsmittelbilanz verwendet wird und wozu sie dient, hängt von der jeweiligen, zu überprüfenden Anforderung ab. Neben anderen Überprüfungen dient nach Anhang 4 Z 2 VAV die Lösungsmittelbilanz ua zur Bestimmung des Lösungsmittelverbrauches, um feststellen zu können, unter welchen Abschnitt der VAV eine Betriebsanlage fällt und welche Anforderungen in Abhängigkeit vom Schwellenwert erfüllt werden müssen.

6. Grundsätzlich ist jeder Inhaber einer Anlage, bei der der Lösungsmittelverbrauch über 500 kg/a liegt, verpflichtet, eine Lösungsmittelbilanz zu erstellen. Hinsichtlich des Umfanges der Lösungsmittelbilanz ist allerdings zu unterscheiden:

Laut § 5 Abs 5 VAV muss jeder Inhaber eines Betriebes, in dem der Lösungsmittelverbrauch über der Mengenschwelle liegt eine Lösungsmittelbilanz nach Anhang 4 VAV erstellen (umfassende Lösungsmittelbilanz). 

Liegt der Lösungsmittelverbrauch hingegen zwischen 500 kg/a und der Mengenschwelle, ist eine (einfachere) Lösungsmittelbilanz nach § 9 Abs 2 VAV zu erstellen (vereinfachte Lösungsmittelbilanz). 

7. Die Lösungsmittelbilanz darf gemäß § 5 Abs 5 VAV nur von einem Sachkundigen erstellt werden. Der Betriebsinhaber und seine Mitarbeiter sind dann hiezu befugt, wenn sie diese Anforderungen erfüllen. 

8. In § 5 Abs 5 VAV wurde klargestellt, wie die Lösungsmittelbilanz erstellt werden soll. Diese Handlungsanweisung des § 5 Abs 5 zweiter Satz VAV besagt, dass es genüge, Daten von Dritten zu übernehmen.

Hinsichtlich der Einsatzmengen darf auf die Angaben der Hersteller der Einsatzstoffe, hinsichtlich der Austragsmengen auf die des Entsorgers bezüglich der abgegeben lösungsmittelhaltigen Stoffe zurückgegriffen werden. Dies bedeutet unter anderem, zB dass verunreinigte Lösungsmittel durch Dritte wiederaufbereitet werden dürfen und auf die Angaben des Aufbereiters hinsichtlich der Rückgewinnungsquote zurückgegriffen werden darf. 

9. Die eingekaufte Menge der Lösungsmittel kann geringer sein, als die Menge der verwendeten. Dies ergibt sich deswegen, weil gemäß § 2 Z 17 VAV die wiedergewonnenen Lösungsmittel bei ihrem jeweiligen Einsatz wieder berücksichtigt werden müssen. Dadurch ergibt sich ein Lösungsmittelverbrauch, der höher liegt als die eingekaufte Menge an Lösungsmitteln. Die Lösungsmittelbilanz kann daher ein verzerrtes Bild des Einsatzes von Lösungsmitteln liefern.

10. Von der Lösungsmittelbilanz nach § 5 Abs 5 VAV ist ein Kopie anzufertigen, die der Behörde bis spätestens 31.3. des Folgejahres zu übermitteln ist. Die Lösungsmittelbilanz nach § 9 Abs 2 VAV hingegen muss der Behörde nicht vorgelegt werden. 

11. Ergibt die Lösungsmittelbilanz nach § 9 Abs 2 VAV eine Überschreitung des Schwellenwertes nach Anhang 2, ist die Behörde unverzüglich von der Überschreitung in Kenntnis zu setzen. § 9 Abs 2 VAV verlangt auch in diesem Fall nicht die Übermittlung der Lösungsmittelbilanz, sondern die Mitteilung, dass die Schwellenwertüberschreitung ab nun gegeben ist. Als Folge davon kann ein anderer Satz von Emissionsbegrenzungen zutreffen.

12. § 5 Abs 5 iVm § 2 Z 18 VAV geht davon aus, dass die Lösungsmittelbilanz über das gesamte Kalenderjahr zu erstellen ist. Der Beginn der Erstellung auch der ersten Lösungsmittelbilanz muss daher mit dem Jahresanfang zusammenfallen.Dies gilt sowohl für bestehende Anlagen als auch für Neuanlagen. Die Verpflichtung zur Übermittlung beginnt frühestens mit dem Inkrafttreten der VAV. Vor Inkrafttreten der VAV bestand die Verpflichtung allenfalls nach § 3 Abs 4 LAV die Daten grundsätzlich zu erfassen.

Die erstmalige Übermittlung der Lösungsmittelbilanz wird daher nach Ablauf des Jahres 2002 nach dem Inkrafttreten der VAV, (bis spätestens 31.3.2003) erforderlich sein. Die Genauigkeit der Bilanz kann sich allerdings nicht an einer Lösungsmittelbilanz orientieren, für die rechtzeitig vorgesorgt werden konnte

13. Allenfalls kann es erforderlich sein, für 2002 die Lösungsmittelbilanz noch nach der LMV (für nicht der LAV unterliegende Anlagen, die mehr als 2000 kg an organischen Lösungsmitteln verwenden, wobei sich die Ermittlung des Schwellenwertes nach der ehemaligen Rechtslage richtet) oder die Belege nach § 3 Abs 4 LAV aufzubewahren.

14. Die Kopie einer Lösungsmittelbilanz nach § 5 Abs 5 VAV ist spätestens Ende März des Folgejahres (ab 31.3.2004 jährlich) in Kopie an die Behörde zu übermitteln. Für Neuanlagen beginnt diese Verpflichtung erst nach Ablauf eines gesamten Kalenderjahres.

15. Für die Erstellung der (vereinfachten) Lösungsmittelbilanz von unterschwelligen Anlagen wurde in § 9 Abs 2 VAV ein Toleranzwert verankert, der nicht ausgenützt werden muss. Der Gesetzgeber hat damit zum Ausdruck gebracht, dass ihm bewusst ist, dass eine Lösungsmittelbilanz nicht ohne Fehler ermittelt werden kann. 

16. Gleiches gilt aber in vermehrtem Maße für die größeren Anlagenarten, für die eine umfassendere Lösungsmittelbilanz zu erstellen ist (siehe die Vorgaben des Anhangs 4, bei denen jeder der geforderten Werte mit einer gewissen Ungenauigkeit und Ungewissheit behaftet ist). Hätte der Verordnungsgeber eine engere Toleranzmarge für die größeren Anlagen festlegen wollen, wäre es ein Leichtes gewesen, dies zu verankern. Da er es unterlassen hat, muss angenommen werden, dass ein Größenschluss (kleine Anlagen, kleine Strömungsquerschnitte, kleine Toleranz; größere Anlagen, größere Strömungsquerschnitte, größere Toleranz) angebracht ist. 

17. Bei Messungen kann ein Toleranzwert von 100% durchaus üblich sein. Sachverständige der Bundesländer haben durchaus freimütig zugegeben, dass zB die Umrechnung der Messwerte von Lösungsmittel in Gesamtkohlenstoff lediglich mit einer Näherungsformel ermittelt werden können, die sich auf eine Konvention beruft, wonach der Umrechnungsfaktor 1,33 bzw 0,75 sein solle. Demnach sind die Ungenauigkeiten bereits durch das System begründet.

18. Die Verpflichtungen zur Erstellung einer stoffspezifischen Lösungsmittelbilanz nach LMV 1995 BGBl 1995/872 und einer anlagenspezifischen Lösungsmittelbilanz nach VAV bestehen zwar nebeneinander und sind durch die VAV nicht auf eine zurückgeführt worden. In den Verhandlungen zur VAV wurde jedoch vom BMLFUW zugesagt, dass die Erstellung der anlagenspezifischen Lösungsmittelbilanz nach VAV die diesbezügliche Verpflichtung der LMV vollinhaltlich abdeckt. Ein diesbezüglicher Erlass ist den nachgeordneten Dienststellen am 6.9.2002 unter der Geschäftszahl 52 3672/81-V/2/02 übermittelt worden. 

19. Eine einfachere Lösungsmittelbilanz gemäß § 7 Abs 3 der Lösungsmittelverordnung BGBl 1995/872 (LMV) musste bisher schon erstellt werden, die seit 1.1.1997 in Jahresabständen erforderlich war. 

Über die Verwendung bestimmter organischer Lösungsmittel waren nach § 3 Abs 4 LAV schriftliche Aufzeichnungen zu führen, die sich in der Aufbewahrung der Belege erschöpfen konnte. Aufzeichnungen dieser Art waren über fünf Jahre in der Betriebsanlage aufzubewahren.   

20. Das Original der umfangreicheren Lösungsmittelbilanz ist nach § 5 Abs 5 VAV mindestens 3 Jahre in der Betriebsanlage aufzubewahren. Die einfachere Lösungsmittelbilanz nach § 10 Abs 2 VAV ist gemäß § 10 Abs 3 VAV für fünf Jahre in der Betriebsanlage so aufzubewahren, dass der Behörde jederzeit Einsicht gewährt werden kann.

21. Aufgrund der VOC-RL ist eine Lösungsmittelbilanz je nach Anlagenart erst ab den Schwellenwerten für die einzelnen Tätigkeiten zu erstellen, zB bei der Fahrzeugreparaturlackierung ab 0,5 t. Dh unterhalb der Schwellenwerte verlangt die VOC-RL keine Lösungsmittelbilanz. Außerdem verlangt die EU-RL die Erstellung der Lösungsmittelbilanz nicht jährlich, sondern sieht nur eine Verpflichtung zur regelmäßigen Erstellung vor.

Zu § 5 Abs 6 : Emissionsgrenzwerte für das Verwenden von Lösungsmitteln außerhalb der VOC-Anlage

22. Die VAV kennt ua Emissionsbegrenzungen, die für die Ableitung von Abgasen gelten, die innerhalb der VOC-Anlage entstehen. Zusätzlich können Grenzwerte für die diffusen Emissionen gelten. Für die Entlassung von organischen Lösungsmitteln auf ungefasste Art und Weise besagt die VAV folgendes: 

Der Betriebsanlageninhaber hat nach § 5 Abs 6 VAV einmal jährlich die Einhaltung der für flüchtige organische Verbindungen gemäß  § 3 in Verbindung mit Anhang 2 zur VAV maßgeblichen Grenzwerte ua für die diffusen Emissionen auf Grundlage einer Lösungsmittelbilanz gemäß § 5 Abs 5 VAV von einem (externen) Sachkundigen feststellen zu lassen. Dies gilt allerdings nur für überschwellige Anlagen.

Zu § 5 Abs 7: Messungen und Überwachung

23. Die Einzelmessungen sind nach den Regeln der Technik unter den üblichen Betriebsbedingungen bei Verwendung des jeweils lösungsmittelreichsten Beschichtungsstoffes nach Anhang 5 Abschnitt A VAV durchzuführen. Die Mess- und Betriebsbedingungen sind im Messbericht (zB gemäß ÖNORM M 9486 oder VDI 4220) anzugeben. Gemäß Anhang 5 Abschnitt A Z 3 VAV sind bei Einzelmessungen mindestens drei Messwerte in Form von Stundenmittelwerten zu bestimmen. Demnach ist mindestens drei Stunden zu messen.

24. Für die Vornahme der Einzelmessungen der verschiedenen Schadstoffe enthält Anhang 5 Abschnitt A Z 1 VAV entsprechende Hinweise für dem Stand der Technik entsprechende Messverfahren. Ob diese technischen Normen durch den beispielhaften Verweis allein schon verbindlich erklärt worden sind, wird bezweifelt. Eine ausdrückliche Verbindlicherklärung fand aufgrund des Wortlauts nicht statt. In Abschnitt A Anhang 5 VAV werden für folgende Schadstoffe beispielsweise folgende Messverfahren als Regeln der Technik dargestellt:

· staubförmige Stoffe .........................................VDI 2066 Blätter 3 und 7
;

· flüchtige organische Verbindungen ................ÖNORM M 9486 oder VDI 3481 Blätter 1 und 3;

· gasförmige Emissionen in Form von CO ..........VDI 2455 Blätter 1 und 2 sowie VDI 2459

          Blätter 1 bis 7;

· gasförmige Emissionen in Form von NO bzw NO2 ..VDI 2456 Blätter 1 bis 9.

25. Bei den Einzelmessungen gilt der Emissionsgrenzwert nach Anhang 5 Abschnitt A Z 4 VAV als eingehalten, wenn bei einem Überwachungsvorgang 

  a)  der Mittelwert aller Einzelmessungen den Emissionsgrenzwert nicht übersteigt und 

  b)  keines der Stundenmittel mehr als das 1,5-fache des Emissionsgrenzwertes beträgt.

26. Bei VOC-Anlagen, die einen Massenstrom von mehr als 10 kg/h an Gesamtkohlenstoff aufweisen, ist eine kontinuierliche Messung des Gesamtkohlenstoffgehaltes und die zur Auswertung sowie zur Beurteilung der Messergebnisse erforderlichen Betriebsparameter erforderlich. § 5 Abs 4 enthält hiezu eine Ausnahmeregelung.

27. Die kontinuierliche Messung darf nach § 5 Abs 4 VAV entfallen, wenn durch andere geeignete kontinuierliche Überwachungen oder durch geeignete Primärmaßnahmen der  Emissionsgrenzwert im Abgas eingehalten werden kann. Die Eignung der Maßnahmen muss durch ein Gutachten eines Sachkundigen
 nachgewiesen werden.

28. Die Kalibrierung des registrierenden Messgerätes ist gemäß Abschnitt B Z 2 Anhang 5 VAV durch einen Sachkundigen, und zwar alle drei Jahre, vorzunehmen (zB durch den Hersteller oder den Händler solcher Messgeräte oder durch einen Kalibrierdienst nach § 58 MEG
). Anlässlich der Inbetriebnahme der VOC-Anlage, bei der Abnahmeprüfung, ist dies ebenfalls erforderlich. Aufgrund der Wortwahl muss die Kalibrierung, zum Unterschied zur Wartung, nicht durch einen Betriebsexternen erfolgen.

29. Die Wartung des registrierenden Messgerätes ist gemäß Abschnitt B Z 3 Anhang 5 VAV durch einen externen Sachkundigen, und zwar mindestens einmal jährlich, vorzunehmen (zB durch den Hersteller oder den Händler solcher Messgeräte oder durch einen Kalibrierdienst nach § 58 MEG
).

Zu § 5 Abs 8: Frischluftzufuhr

30. Bei überschwelligen VOC-Anlagen, bei denen der jährliche Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt, muss nach § 5 Abs 8 VAV die Frischluft, die zur Verdünnung oder Kühlung der Abgase zugesetzt wird, bei der Bestimmung der Massenkonzentration unberücksichtigt bleiben. 

31. Ein zulässiges Überschreiten von Emissionsgrenzwerten gibt es in folgenden Fällen:

· Bei Einzelmessungen:

Nach Anhang 5 Abschnitt A Z 4 lit a und b VAV darf der Emissionsgrenzwert überschritten werden, sofern der Mittelwert der zumindest drei Einzelmesswerte den Emissionsgrenzwert nicht übersteigt. Hiebei darf aber keiner der Stundenmittelwerte den Emissionsgrenzwert um mehr als 50 % überschreiten.

· Bei der kontinuierlichen Erfassung:

Nach Anhang 5 Abschnitt B Z 4 lit a und b VAV dürfen die Halbstundenmittelwerte den Emissionsgrenzwert übersteigen, sofern der Tagesmittelwert den Emissionsgrenzwert nicht überschreitet. Keiner der Halbstundenmittelwerte darf aber um mehr als 50 % über dem Emissionsgrenzwert liegen. 

Eine Überschreitung der Emissionsgrenzwerte ist außerdem zulässig:

· bei Inbetriebnahme (An- und Abfahren),

· bei Einstellung (Justierung),

· bei der Anpassung (zB auf ein neues Beschichtungssystem),

· bei der Reparatur oder Wartung
 der Abluftreinigungsanlage.

Ableitbedingungen für Abgase

§ 6. Die Abgase von VOC-Anlagen müssen so ins Freie abgeleitet werden, dass ein Abtransport mit der freien Luftströmung nach dem Stand der Technik (zB Anhang A der ÖNORM M 9486 “Emissionsmessungen von flüchtigen organischen Verbindungen, insbesondere von Lösemitteln - Allgemeine Anforderungen“, vom 1. August 1998, erhältlich beim Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38, Postfach 130, A-1021 Wien) gewährleistet ist.

1. § 6 VAV enthält die Bedingungen für die Ableitung der Abgase. Demnach müssen die Abgase von VOC-Anlagen so ins Freie abgeleitet werden, dass ein Abtransport mit der freien Luftströmung nach dem Stand der Technik sichergestellt ist. Wie dies zu erfolgen hat, wird nicht normiert. Durch die beispielsweise Anführung der einschlägigen technischen Norm, wird sie nicht verbindlich erklärt iSv § 5 Normengesetz 1971. „(zB Anhang A der ÖNORM M 9486
  “Emissionsmessungen von flüchtigen organischen Verbindungen, insbesondere von Lösemitteln - Allgemeine Anforderungen“, vom 1. August 1998)“. Demnach können andere technische Vorgaben auch angewendet werden, sofern sie dem Stand der Technik entsprechen. Dazu kommt, dass der verwiesene Anhang A der ÖNORM M 9486 selbst nur informativen Wert hat, wie er in der Norm deklariert wurde.

Der Austritt der Abgase hat in der Regel unbehindert vertikal nach oben zu erfolgen. Die Austrittsgeschwindigkeit soll 7 m/s nicht unterschreiten.  

In unterschwelligen Betriebsanlagen sind nach § 8 VAV die lösungsmittelbeladenen Abgase möglichst nahe an der Entstehung zu erfassen und nach § 6 VAV (zB ungehindert) abzuführen.
2. Gemäss Anhang A der ÖNORM M 9486
 muss der Austrittspunkt der Abgase (Emissionsquelle) folgende Höhen im Vergleich zu anderen Bezugspunkten aufweisen:

· 2 m über First eines Sattel- bzw Shed-Daches 

· 3 m über Flachdach

· 5 m über Firsthöhe der Wohngebäude in 50 m Umkreis

aber im Regelfall mindestens 10 m über dem angrenzenden Gelände (Schornsteinhöhe, Austrittshöhe). Diese Vorgaben sind nicht verpflichtend, könnten aber dem Stand der Technik entsprechen.

Berichterstattung an die Europäische Kommission

§ 7. (1) Der Inhaber einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 1 hat der Behörde die für die Berichterstattung an die Europäische Kommission benötigten Informationen (Anhang 6 zu dieser Verordnung) erstmals für den Zeitraum 2002 bis 2004 bis spätestens Ende Februar 2005 und sodann alle drei Jahre zu übermitteln.

(2) Die Behörde hat die Meldungen der Betriebsanlageninhaber zu sammeln, auf ihre Vollständigkeit und Plausibilität zu prüfen und spätestens jeweils drei Monate nach Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist dem Landeshauptmann gemäß Anhang 7 zu dieser Verordnung zu übermitteln.

(3) Der Landeshauptmann hat die Meldungen der Behörde zu sammeln und spätestens jeweils fünf Monate nach Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß Anhang 8 zu dieser Verordnung zu übermitteln. 

Meldepflicht nach § 7 Abs 1 
1. Die Verpflichtung zur Übermittlung von Berichten nach § 7 Abs 1 iVm Anhang 6 VAV trifft nur für Inhaber von Anlagen zu, deren jährlicher Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt (Meldepflicht nach § 7 Abs 1 iVm Anhang 6 VAV).

2. § 7 Abs 1 VAV sieht die Meldung der erfassten Informationen für den Zeitraum 2002 bis 2004 vor. Die erste Erfassung von Daten kann aber erst ab Inkrafttreten der VAV rechtswirksam sein. In Analogie zu den Ausführungen zur Lösungsmittelbilanz (s Frage 173) kann eine Erfassung von Informationen erst dann erfolgen, wenn die formalgesetzlichen Grundlagen dafür gegeben sind. Die auf das Kalenderjahr bezogene Verpflichtung zur Meldung nach § 7 Abs 1 VAV wird sich daher auf den Zeitraum 2003 und 2004 beschränken müssen, da diese Verpflichtung nicht rückwirkend wirksam sein kann. Allenfalls könnte die Verpflichtung mit dem Datum des Inkrafttretens (1.9.2002) wirksam werden.

3. Bis spätestens Ende Februar des Jahres 2005 ist gemäß § 7 Abs 1 iVm Anhang 6 VAV für  die Jahre 2002 bis 2004 an die zuständige Behörde (Bezirksverwaltungsbehörde bzw bei Städten mit eigenem Statut der Magistrat) zu melden. In der Folge jedes dritte Jahr (2008, 2011, 2014 etc, s auch die Liste der Termine).

3. Abschnitt

Bestimmungen für Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 2

Begrenzung der Emissionen 

§ 8.  In Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 2 müssen die Dämpfe organischer Lösungsmittel möglichst nahe an der Entstehungsstelle erfasst und gemäß § 6 abgeleitet werden. Im Abgas (§ 2 Z 1) dürfen folgende Emissionsgrenzwerte (als Halbstundenmittelwerte, bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt) nicht überschritten werden:


Neuanlagen1)
Altanlagen gemäß § 11

organische Lösungsmittel (mg C/m³)
100
150

Staub (mg/m³)2)
3
5

1)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

2)Gilt nur für VOC-Anlagen, in denen Tätigkeiten der Z 3 bis 7 und 18 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung durchgeführt werden.

Das Verdünnen des Abgases durch Luft zur Einhaltung des Emissionsgrenzwertes für organische Lösungsmittel ist zulässig. Die Behörde kann im begründeten Einzelfall auf Antrag oder von Amts wegen auch einen Grenzwert von 150 mg C/m³ für die Emission von organischen Verbindungen im Abgas bescheidmäßig festlegen, wenn der Schutz der im § 74 Abs. 2 GewO 1994 umschriebenen Interessen gewährleistet ist, und es durch die Erhöhung des Emissionsgrenzwertes zu keiner Erhöhung des Massenstromes kommt.

1. Die Staubgrenzwerte gelten für die Beschichtungstätigkeiten der Z 3 bis 7 und 18 des Anhangs 1 VAV und sind auf Anlagen eingeschränkt, deren jährlicher Lösungsmittelverbrauch unterhalb des Schwellenwertes liegt, für die diese Werte bereits bisher nach der LAV wirksam waren (s § 8, Fußnote 2 zur Tabelle). 

2. Der Emissionsgrenzwert von 3 mg/m3 für Staub gilt für Neuanlagen der Z 3 bis 7 und 18 des Anhangs 1 VAV, deren jährlicher Lösungsmittelverbrauch unterhalb des Schwellenwertes liegt, ab ihrem Inkrafttreten (1.9.2002).

3. Für unterschwellige Anlagen, deren Lösungsmittelverbrauch zwischen 500 kg/a und unterhalb der Mengenschwelle liegt, darf der Emissionsgrenzwert nach § 8 letzter Absatz VAV durch Verdünnung des Abgases, also durch Zugabe von Frischluft erzielt werden (Frischluftzufuhr, Abgasverdünnung). 

4. Die Messwerte für Staub im Abgas sind in Form von Halbstundenmittelwerten auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt zu beziehen (Staubmessung). Hinsichtlich der Fahrzeugreparaturlackierung ist gemäß Fußnote 1 zu Z 3 Anhang 2 ein Viertelstundenmittelwert verpflichtend.
5. Neben der Begrenzung von Kohlenstoff, als Maßstab für die organischen Lösungsmittel, sind in § 8 neben Staub in Anhang 2 Abschnitt III auch noch Emissionsgrenzwerte für Kohlenstoffmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx, angegeben als Stickstoffdioxid) von jeweils 100 mg/m3, bei stickstoffhaltigen Lösungsmitteln hingegen von 150 mg/m3 vorgesehen, die natürlich nur für thermische Abgasreinigungsanlagen  (Nachverbrennungsanlagen), unabhängig von deren Lösungsmittelverbrauch, gelten. 

6. Die Messung des Emissionsgrenzwertes bezieht sich auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt (Sauerstoffgehalt).

7. Bei VOC-Anlagen, die zum 1.9.2002 bereits bestehen, ist die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nach § 8 VAV durch Messung zu dokumentieren. Dieser Abnahmebefund ist auf Bestandsdauer der VOC-Anlage aufzubewahren. Bei Betriebsanlagen, deren Lösungsmittelverbrauch unterhalb der Schwellenwerte liegt, darf diese Messung durch eine Berechnung der Emissionskonzentration ersetzt werden, sofern der jährliche Lösungsmittelverbrauch 2 t nicht überschreitet. Die Verpflichtung zur Aufbewahrung auf Bestandsdauer bleibt unverändert.

Messungen und Überwachung

§ 9.  (1) Der Inhaber einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 2 hat die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nach § 8

1. erstmals anlässlich der Aufnahme des Betriebes  oder bis zum Ablauf der im § 11 genannten jeweiligen Frist durch Messungen gemäß Anhang 5 zu dieser Verordnung und sodann 

2. wiederkehrend alle fünf Jahre die Funktionstüchtigkeit der VOC-Anlage 

von einem Sachkundigen nachweislich prüfen zu lassen. Bei Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 2, in denen der jährliche Lösungsmittelverbrauch 2 t nicht überschreitet, ist anstelle dieser Messungen auch eine Berechnung der Emissionskonzentration gemäß Anhang 5 zu dieser Verordnung zulässig.

(2) Der Inhaber einer Betriebsanlage gemäß § 1 Z 2  hat einmal jährlich eine Lösungsmittelbilanz zu erstellen oder erstellen zu lassen. Aus dieser hat mit einer Genauigkeit von mindestens plus/minus 20 % hervorzugehen, welche Menge an organischen Lösungsmitteln als solche oder als Bestandteil von Zubereitungen eingekauft wurde, auf Lager liegt, in den Produktionsprozess Eingang gefunden hat, als Abfall behandelt worden ist und welche Menge an organischen Lösungsmitteln emittiert wurde. Ergibt die Lösungsmittelbilanz eine Überschreitung des für die VOC-Anlage im Anhang 2 zu dieser Verordnung genannten Schwellenwertes für den jährlichen Lösungsmittelverbrauch, so ist die Behörde davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen..

(3) Der Bericht über die Messungen gemäß Abs. 1 Z 1 ist oder die Berechnungen gemäß Abs. 1 letzter Satz sind auf die Dauer des Bestandes der VOC-Anlage, der Bericht über die Prüfung gemäß Abs. 1 Z 2 und die Lösungsmittelbilanz gemäß Abs. 2 sind mindestens fünf Jahre in der Betriebsanlage derart aufzubewahren, dass sie den behördlichen Organen jederzeit zur Einsicht vorgewiesen werden können.

1. Sind nach § 9 Abs 1 Z 1 oder Z 2 VAV Abnahmemessungen für neue oder bestehende Anlagen oder Prüfungen der Funktionstüchtigkeit erforderlich, müssen diese nachweislich von externen (arg: prüfen zu lassen) Sachkundigen vorgenommen werden. Der Nachweis ist gegeben, wenn der Befund vom externen Gutachter unterzeichnet ist. Ein schriftlicher Auftrag und eine diesbezügliche Honorarnote könnten einen zusätzlichen Nachweis ergeben. 

2. Zur Vornahme von Berechnungen der Emissionskonzentration nach § 9 Abs 1 letzter Satzteil VAV ist keine Qualifikation des Ausführenden gefordert. Demnach darf diese Berechnung durch Jedermann ausgeführt werden.  

3. Berechnungen der Emissionen dürfen der Behörde dann nicht vorgelegt werden, wenn die Ergebnisse eine Überschreitung der Emissionsgrenzwerte dokumentieren würden (Vorlageverbot von Berechnungen). Diesfalls würde die Berechnung statuieren, dass die VOC-Anlage nicht den Anforderungen entspricht und angepasst werden müsste. Würden Berechnungen entgegen diesem Verbot vorgelegt, müssten die Betroffenen mit entsprechenden Konsequenzen der Behörde rechnen.

4. Der Abnahmebefund bei Neuanlagen, stellt das Ergebnis einer Messung dar und ist gemäß § 9 Abs 3 VAV auf Bestandsdauer der VOC-Anlage aufzubewahren. Bei Betriebsanlagen, deren Lösungsmittelverbrauch unterhalb der Schwellenwerte liegt, darf diese Messung durch eine Berechnung der Emissionskonzentration ersetzt werden, sofern der jährliche  Lösungsmittelverbrauch 2 t nicht überschreitet. Die Verpflichtung zur Aufbewahrung auf Bestandsdauer bleibt unverändert. 

5. Der Prüfungsbefund über die wiederkehrende Prüfung der Funktionstüchtigkeit bei bestehenden Anlagen ist gemäß § 9 Abs 3 VAV mindestens 5 Jahre in der Betriebsanlage so aufzubewahren, dass die Behörde jederzeit Einsicht nehmen kann.

4. Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Übergangsbestimmungen für Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1

       § 10.  (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung (§ 12) bereits genehmigte gewerbliche Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1 (Altanlagen) müssen, sofern kein Reduktionsplan gemäß § 3 Abs. 5 genehmigt wird und die Abs. 2 bis 5 nicht anderes bestimmen, den §§ 3 und 4 bis spätestens 31. Oktober 2007 entsprechen. 

      (2) Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung dem Anwendungsbereich der Lackieranlagen-Verordnung, BGBl. Nr. 873/1995, unterlagen, müssen den §§ 3 und 4 bis spätestens 31. Oktober 2004 entsprechen. Legt der Betriebsanlageninhaber der Behörde bis zu diesem Zeitpunkt den Nachweis vor, dass die VOC-Anlage mit einer Abgasreinigungsanlage ausgestattet ist oder in der VOC-Anlage lösungsmittelarme Beschichtungsstoffe (im Sinne des § 2 Z 2.1 der Lackieranlagen-Verordnung) verwendet werden, so endet diese Übergangsfrist mit 31. Oktober 2007. Bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt gelten für solche Betriebsanlagen anstelle der in den §§ 3 und 4 genannten Grenzwerte die Emissionsgrenzwerte der Lackieranlagen-Verordnung.

      (3) Auf Altanlagen gemäß Abs. 1 und 2, an denen eine wesentliche Änderung im Sinne des § 2 Z 29 vorgenommen wird oder die auf Grund einer wesentlichen Änderung im Sinne § 2 Z 29 erstmals unter den Geltungsbereich des zweiten Abschnitts dieser Verordnung fallen, sind die §§ 3 und 4 ab dem Zeitpunkt der wesentlichen Änderung anzuwenden.

      (4) Im Falle der Inanspruchnahme eines Reduktionsplans gemäß § 3 Abs. 5 hat der Betriebsanlageninhaber  bei der Behörde einen Antrag gemäß § 3 Abs. 5 so rechtzeitig zu stellen, dass die im Anhang 3 zu dieser Verordnung vorgesehene Fristen eingehalten werden. Bei Altanlagen gemäß Abs. 2 gelten ab Genehmigung des Reduktionsplans anstelle der Emissionsgrenzwerte der Lackieranlagen-Verordnung die Anforderungen des Reduktionsplans. 

      (5) Altanlagen gemäß Abs. 1, die mit einer Abgasreinigungsanlage ausgestattet sind sowie einen Emissionsgrenzwert für Abgase von 50 mg C/m³ bei Nachverbrennung oder 150 mg C/m³ bei sonstigen Reinigungsverfahren einhalten, müssen unbeschadet der Verpflichtung nach § 81c Abs. 1 GewO 1994 den Bestimmungen der §§ 3 und 4 bis spätestens 31. Oktober 2008 entsprechen, sofern die Gesamtemissionen der VOC-Anlage die Werte nicht überschreiten, die bei Einhaltung der Grenzwerte gemäß Anhang 2 zu dieser Verordnung erreicht worden wären.

Übergangsfristen für bestehende Anlagen
1. Für bestehende Betriebsanlagen, die bisher nicht der LAV unterlagen, deren Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwerte liegt, gilt § 10 Abs 1 VAV: sie haben die Anforderungen nach §§ 3 und 4 VAV bis spätestens 31.10.2007 zu erfüllen.

2. Bei VOC-Anlagen, in denen Lösungsmittel mit R-Sätzen (R 45,R 46, R 49, R 60 oder R 61) zum Einsatz kommen, wenn der  Lösungsmittelverbrauch insgesamt über dem Schwellenwert liegt, gilt § 4 Abs 2. Diese Lösungsmittel sind nach § 4 Abs 2 VAV ehestmöglich durch weniger schädliche zu ersetzen (Substitutionsverpflichtung). Ist die Substitution nicht möglich, dürfen sie bei einem Massenstrom von mehr als 10 g/h (innerhalb der gesamten Betriebsanlage) die Massenkonzentration von 2 mg/m3 nicht überschreiten. Diese Anforderung gilt für jede VOC-Anlage innerhalb der Betriebsanlage. Die Frist für die Umstellung richtet sich nach dem Wortlaut von Art 5 Abs 9 VOC-RL : „kürzestmögliche Zeit“.

3.  Bei VOC-Anlagen, in denen halogenierte Lösungsmittel mit dem R-Satz R 40 zum Einsatz kommen, sofern der Lösungsmittelverbrauch insgesamt über dem Schwellenwert liegt, gilt § 4 Abs 3:

Diese Lösungsmittel werden in Anlehnung an § 4 Abs 2 VAV ehestmöglich durch weniger schädliche zu ersetzen sein (Substitutionsverpflichtung). Ist die Substitution nicht möglich, dürfen sie bei einem Massenstrom von mehr als 100 g/h (innerhalb der gesamten Betriebsanlage) die Massenkonzentration von 20 mg/m3 nicht überschreiten. Diese Anforderung gilt für jede VOC-Anlage innerhalb der Betriebsanlage. Die Frist für die Umstellung richtet sich nach dem Wortlaut von Art 5 Abs 9 VOC-RL : „kürzestmögliche Zeit“.

4.  Bestehende Betriebsanlagen, die bisher der LAV unterlagen, deren Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt, haben die Anforderungen nach §§ 3 und 4 nach § 10 Abs 2 VAV spätestens bis 31.10.2004 zu erfüllen. Die Frist verlängert sich ex lege, wenn vom Anlageninhaber nachgewiesen wird, dass die VOC-Anlage eine Abgasreinigungsanlage hat oder in der VOC-Anlage unter anderem (“ausschließlich” wurde nicht gefordert) lösungsmittelarme Beschichtungsstoffe verwendet werden, bis 31.10.2007. Demnach reicht es für § 10 Abs 2 VAV, wenn lösungsmittelarme Beschichtungsstoffe überhaupt zum Einsatz kommen. Bis zum 31.10.2007 gelten die Emissionsgrenzwerte nach LAV weiter (Weitergelten der LAV).

5. Bestehende Betriebsanlagen, die 

· schon bisher der LAV unterlagen, als auch für jene, die 

· neu durch die VAV erfasst werden, 

· deren Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt und 

· die wesentlich geändert werden oder 

· aufgrund der wesentlichen Änderung erstmals von den Anforderungen erfasst werden, 

müssen die Anforderungen nach §§ 3 und 4 gemäß § 10 Abs 3 VAV ab dem Zeitpunkt der wesentlichen Änderung (auch über den 31.10.2007 hinaus) erfüllen, und zwar ab dem Zeitpunkt, der gemeinsam mit der Behörde zu vereinbaren ist, nämlich zu dem die Fertigstellungsanzeige bei der Behörde einlangt. 

6. Bestehende Betriebsanlagen, die 

· bisher nicht LAV unterlagen, 

· deren Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt und 

· für die ein Reduktionsplan eingereicht wurde. 

Diese müssen die Anforderungen in materieller und zeitlicher Hinsicht gemäß § 10 Abs 4 VAV nach Anhang 3 erfüllen. Der Reduktionsplan ist dabei so frühzeitig einzureichen, dass die Fristen des Anhangs 3 eingehalten werden (Fristen für Altanlagen : 1.11.2003, 1.11.2005, 1.11.2007). Als rechtzeitig wird eine Frist von sechs Monaten vor dem jeweiligen Zeitpunkt anzusehen sein. Ab der Genehmigung des Reduktionsplans gelten die Emissionswerte des Reduktionsplan, anstatt der Anforderungen der §§ 3 und 4, wie das auch durch § 82 Abs 3a GewO 1994 zum Ausdruck gebracht wird.

7. Bestehende Betriebsanlagen, die 

· bisher nicht der LAV unterlagen, 

· deren Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt, 

· die mit einer Abgasreinigungsanlage ausgestattet sind und 

· die einen Emissionsgrenzwert von 50 mg/m3 bei Nachverbrennung oder 150 mg/m3 bei sonstigen Reinigungsverfahren einhalten. 

Für diese Anlagen ist die Einhaltung der Anforderungen nach §§ 3 und 4 gemäß § 10 Abs 5 VAV bis 31.10.2008
 verpflichtend. Hiefür wird allerdings noch vorausgesetzt, dass die Gesamtemission der VOC-Anlage die Anforderungen nach Anhang 2 einhält, falls diese Emissionsgrenzwerte vorgeschrieben wären.

8. Bestehende Betriebsanlagen, die 

· bisher nicht der LAV unterlagen, 

· deren Lösungsmittelverbrauch über dem Schwellenwert liegt, 

· die mit einer Abgasreinigungsanlage ausgestattet sind und 

· die einen Emissionsgrenzwert von 50 mg/m3 bei Nachverbrennung oder 150 mg/m3 bei sonstigen Verfahren einhalten. 

Sollte für diese Anlagen die Aktualisierungsverpflichtung
  nach der IPPC-RL gelten, verkürzt sich diese Frist um ein Jahr, sodass die Anforderungen nach §§ 3 und 4 gemäß § 10 Abs 5 VAV bis 31.10.2007
 einzuhalten sind. Hiefür wird allerdings auch vorausgesetzt, dass die Gesamtemission der VOC-Anlage die Anforderungen nach Anhang 2 einhält, falls diese Emissionsgrenzwerte vorgeschrieben wären.

9. Bestehende (unterschwellige) Betriebsanlagen, die 

· bisher nicht der LAV unterlagen, 

· deren Lösungsmittelverbrauch unter dem Schwellenwert liegt. 

Diese haben die Anforderungen nach § 8 gemäß § 11 Abs 1 VAV  bis 31.10.2007 zu erfüllen. 

10. Bestehende (unterschwellige) Betriebsanlagen, die 

· der LAV unterlagen, 

· deren Lösungsmittelverbrauch unter dem Schwellenwert liegt. 

Diese haben die Anforderungen nach § 8 gemäß § 11 Abs 2 VAV bis 31.10.2004 zu erfüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die Emissionsgrenzwerte nach LAV (Weitergelten der LAV).

11. Die Übergangsfristen für Lösungsmittel, die mit R-Sätzen bezeichnet sind, sind in der VAV eigens gestaltet. Für diese Lösungsmittel sieht die EU-RL grundsätzlich zwei Verpflichtungen vor. Eine zur Substitution der „schädlichen Lösungsmittel“ und eine zur relativ restriktiven Begrenzung des Schadstoffausstoßes, wobei die Höhe der Emissionsbegrenzung in der VAV der EU-RL entnommen wurde. Da die diesbezüglichen Bestimmungen nicht die Klarheit aufweisen, wie sie in der EU-RL zum Ausdruck kommt, ist folgende Überlegung angebracht:

Für die Substitution dieser Stoffe wurde durch Art 5 Abs 6 eine Frist "kürzestmögliche Zeit" gesetzt. Innerhalb dieser Zeitspanne ist ein Einhalten des Emissionsgrenzwertes klarerweise nicht möglich, da Maßnahmen während der Frist noch nicht greifen können.

Davon ist nach der EU-RL die Forderung nach Einhaltung eines sehr strengen Emissionsgrenzwertes für die Abgabe dieser Stoffe in die Umwelt zu unterscheiden. Bestätigt wird diese Auffassung durch den Erwägungsgrund Nr 9 der EU-RL. Die VAV hat diese beiden Möglichkeiten der Emissionsminderung nicht so differenziert vorgesehen. 

12. Die Formulierung des § 4 Abs 3 VAV könnte zB für die Einhaltung der flüchtigen halogenierten organischen Verbindungen mit R-Satz R 40 schließen lassen, dass die Anforderungen nach § 4 Abs 3 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einzuhalten wären, da keine Übergangsfrist vorgesehen wurde. Bei den gefährlicheren Stoffen des § 4 Abs 2 VAV, für die nur ein Zehntel der Emissionsgrenzwerte vorgesehen ist, könnte unter den Worten "ehestmöglich" eine Übergangsfrist verstanden werden. 

13. Die VOC-RL hat für beide Anwendungsfälle besagte unbestimmte Übergangsfrist mit den Worten "kürzestmögliche Zeit" vorgesehen. Da ein Einhalten von Anforderungen innerhalb der juristischen Sekunde unmöglich ist, wird für § 4 Abs 2 und 3 VAV (sowohl für die Substitution als auch für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte) die Übergangsregelung der VOC-RL gelten.

14. Die bestehende Abgasreinigungsanlage nach § 10 Abs 2 und 5 VAV kann eine sein, die irgendeinen Schadstoff entfernt, wie dies durch § 2 Z 2 VAV zum Ausdruck gebracht wird. Die Übergangsregelung mit dem erstreckten Anpassungstermin kann daher auch dann zur Anwendung kommen, wenn in ihr kein Lösungsmittel abgeschieden wird (Anrechnung von Vorleistungen bei bestehenden Anlagen).

Zu § 10 Abs 3, Änderung von VOC-Anlagen

15. Nimmt der Anlageninhaber lediglich Anpassungen an die Vorgaben der VAV vor, bedürfen diese Anpassungen nach § 81 Abs 2 Z 3 GewO 1994 keiner Genehmigung, da es sich bei der VAV um eine Verordnung nach § 82 GewO 1994 handelt. Anders verhält es sich, wenn für die Anpassung ein Reduktionsplan vorgelegt werden sollte, da dieser nach § 82 Abs 3a GewO 1994 selbständig genehmigungspflichtig ist. In diesem Falle ist aber dann keine zusätzliche Änderungsgenehmigung erforderlich.

16. Die Genehmigung der Änderung einer VOC-Anlage, die zB aufgrund der besonderen Nähe zur Nachbarschaft nur dann ausgesprochen werden darf, wenn über die Anforderungen der Lackieranlagenverordnung hinausgegangen wird, wäre demnach gesetzlich zulässig. Diese Vorgangsweise ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn die Änderung der VOC-Anlage andernfalls abgelehnt werden müsste. Die Folge davon wäre entweder die Stillegung oder die Absiedlung des Betriebes. Unter diesem Aspekt kann dem Anlageninhaber mit strengeren Anforderungen eher gedient sein, als die VOC-Anlage schließen zu müssen.

17. Da VOC-Anlagen in der Regel nur Teile von Betriebsanlagen sind, sind sie wie Betriebsanlagen zu behandeln. Ist daher die Änderung gemäß § 81 Abs 1 GewO 1994 genehmigungspflichtig, darf die Änderung vor Genehmigung weder vorgenommen noch betrieben werden.

18. Ist die VOC-Anlage als IPPC-Anlage einzustufen und stellt die Änderung eine wesentliche (iSv § 81a  Z 1 GewO 1994) dar, ist sie gemäß dem IPPC-Regime (integriert) genehmigungspflichtig, liegt in diesem Fall keine wesentliche Änderung vor, also eine Änderung iSv § 81a  Z 2 GewO 1994 (ausschließlich umweltrelevante Änderung), ist diese nur anzeigepflichtig nach § 345 GewO 1994. 

19. Der relevante Zeitpunkt bei der wesentlichen Änderung nach § 10 Abs 3 ist nicht bestimmt. Diese Wendung bedarf daher der nachfolgenden Behandlung. 

Hiebei kann es sich nicht um den Zeitpunkt der Rechtskraft der Änderungsgenehmigung handeln, da zu diesem Zeitpunkt die Errichtung noch ausständig ist und daher der Betrieb noch nicht angepasst sein kann. Änderungen können nämlich sehr wohl Rückwirkungen auf die bestehende Anlage haben, wie dies zB § 81 Abs 1 GewO 1994 entnommen werden kann. Die Zeitpunkte der faktischen Fertigstellung der Änderung oder der Inbetriebnahme kommen verständlicherweise nicht in Frage, da sie per se keine rechtlich anknüpfbaren Zeitpunkte darstellen. Anlässlich der Genehmigung könnte allerdings der Konsenswerber zur Übermittlung einer Fertigstellungsanzeige verpflichtet werden, sodass ab diesem Zeitpunkt die besagten Anforderungen angewendet werden könnten.

Übergangsbestimmungen für Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 2

§ 11. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits genehmigte gewerbliche  Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 2 (Altanlagen) müssen, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, dem § 8 bis spätestens 31. Oktober 2007 entsprechen.

(2) Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 2, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung dem Anwendungsbereich der Lackieranlagen-Verordnung unterlagen, müssen dem § 8 bis spätestens 31. Oktober 2004 entsprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten für solche Betriebsanlagen anstelle der im § 8 genannten Grenzwerte die Emissionsgrenzwerte der Lackieranlagen-Verordnung.

1. Anlagen nach § 1 Z 2 sind jene, die unterhalb des Schwellenwertes liegen (deren jährlicher Lösungsmittelverbrauch unterhalb des in Anhang 2 festgelegten Schwellenwertes liegen aber mehr als 500 kg/a an Lösungsmittel verbrauchen, was bei der Fahrzeug-Reparaturlackierung mit dem unteren Schwellenwert zusammenfällt).

2. Für die Anlagen nach § 11 Abs 2 gilt die LAV bis 31.10.2004 unverändert weiter.

3. Für Betriebsanlagen nach § 11 Abs 2 gilt die Emissionsbegrenzung nach der LAV nur, wenn der Massenstrom von 2000 kg/a an Lösemittel (berechnet nach der LAV) überschritten wird. 

Inkrafttreten

§ 12.  Diese Verordnung tritt mit dem ihrer Kundmachung folgenden übernächsten Monatsersten in Kraft.

1. Das Inkrafttreten der VAV ergibt sich aus § 12 VAV. Da sie erst am übernächsten Monatsersten nach der Kundmachung in Kraft tritt und die Kundmachung am 26.7.2002 erfolgte, ist sie am 1.9.2002 in Kraft getreten. Allerdings wurde hiedurch auch die Wirksamkeit der LAV für diesen Zeitraum erstreckt (Außerkrafttreten der LAV).

Außerkrafttreten

§ 13. (1) Die Lackieranlagen-Verordnung tritt, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, mit dem im § 12 vorgesehenen Zeitpunkt außer Kraft. 

(2) Auf Betriebsanlagen gemäß § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 sind die entsprechenden Bestimmungen der Lackieranlagen-Verordnung, soweit sie sich auf die Ermittlung, Einhaltung und Überwachung der Emissionsgrenzwerte beziehen, bis spätestens zu den im § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 genannten Zeitpunkten weiter anzuwenden.

1. Durch das Inkrafttreten der VAV und die Verpflichtung zur Anpassung innerhalb bestimmter Fristen werden die derzeit geltenden Genehmigungsbescheide aufgrund der LAV (für Lackieranlagen) oder der LMV nicht außer Kraft gesetzt. Sie gelten so lange weiter, bis sie durch einschlägige Genehmigungsbescheide ersetzt werden.

2. Grundsätzlich gilt die Lackieranlagenverordnung nicht weiter, aber für bestimmte Anwendungen wirkt sie weiter, wie dies in der VAV vorgesehen ist. Auf bestehende Betriebsanlagen ist die LAV nach § 13 Abs 2 VAV hinsichtlich der Ermittlung, Einhaltung und Überwachung (also mit Ausnahme der Emissionsbegrenzung selbst) sowohl für Anlagen unter als auch über dem Schwellenwert, bis zu den entsprechenden Zeitpunkten (31.10.2007 bzw 31.10.2004) weiter anzuwenden.

3. Durch das Weitergelten der LAV sind in der Praxis Widersprüche zu erwarten. Dies deswegen weil die LAV ua von anderen Voraussetzungen ausgeht: 

· für die Ermittlung der Mengenschwellen von 2000 kg/a enthält die LAV eigene Bestimmungen, 
· die LAV hat eine andere Definition für das organische Lösemittel, 
· die LAV lässt Ethanol und Propanol und allfällige Lösungsmittel aus Reinigungsmitteln bei der Ermittlung der Mengenschwelle außer Betracht, 
· die LAV bezieht die Lösemittelgehalte der lösemittelarmen Beschichtungsstoffe in die Ermittlung der Mengenschwellen nicht mit ein und 
· die LAV enthält einen eigenen Massestrom für Lackieranlagen mit hochvolumigen
niedrigkonzentrierten (< 50 mg/m3) Abluftströmen in der Höhe von 2000 kg/a. 
Diese gravierenden und systematischen Unterschiede werden die Auslegung von Rechtsfragen keinesfalls erleichtern, so lange die LAV noch gelten sollte.
4. Bisher unterlagen nicht alle Lösemittel-anwendenden Anlageninhaber einer einheitlichen Vorschrift. Die Lackieranlagen unterlagen der LAV, die anderen der Lösungsmittelverordnung. Aufgrund des Inkrafttretens der VAV ist die Frage zu lösen, ob die Vorgängerregelung, die LMV, weiter gilt.:

Werden Tätigkeiten in einer gewerblichen Betriebsanlage ausgeübt, die nicht im Anhang 1 aufgezählt sind, kann hiefür die LMV 1995 zur Anwendung gelangen, sofern der Massestrom an organischen Lösungsmitteln (nach der bisherigen Definition des organischen Lösungsmittels und der bisherigen Berechnungsmethode für den Massestrom) 2000 kg/a übersteigt.

5. Unter der Voraussetzung des wirtschaftlichen Engpasses beim Anlageninhaber trifft auf alle Übergangsfristen die generelle Möglichkeit der Fristerstreckung nach § 82 Abs 5 GewO 1994 zu, wodurch zB die Frist nach § 10 Abs 5 VAV um 5 Jahre erstreckt werden darf. Die Fristerstreckung ist auch mehrmals zulässig, da der Wortlaut des § 82 Abs 5 GewO 1994 nicht nur eine einmalige Erstreckung zulässt,  falls die Voraussetzungen noch vorlägen.

Die Fristen in der VAV sind in den Verhandlungen unter Bedachtnahme auf die Fristerstreckungsmöglichkeit nach § 82 Abs 5 GewO 1994 festgelegt worden, weshalb diese Möglichkeit von den Behörden auch zugestanden werden müsste.

6. Bestehende Anlagen, die dem IPPC-Regime unterliegen (Anlage 3 zur GewO 1994) müssen innerhalb einer angemessenen Frist, die mit dem Zeitrahmen
 für die Einhaltung der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC-RL) im Einklang stehen muss, so nachgerüstet werden, dass die für Neuanlagen normierten Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Hiebei sind Maßnahmen zur Emissionsminderung, die vor dem Inkrafttreten der VOC-Richtlinie (1.4.1999) ergriffen wurden, angemessen zu berücksichtigen. 

Geschlechtsneutrale Bezeichnung

§ 14. Die in dieser Verordnung verwendeten Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft

§ 15. Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 1999/13/EG des Rates vom 11. März 1999 über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen, ABl. Nr. L85 vom 29. 3. 1999 S 1, umgesetzt.

Anhang 1
(§ 1, § 2 Z 28, § 3 Abs. 2 bis 4, § 8)

Liste der Tätigkeiten

Allgemeiner Teil

In dieser Liste sind die Kategorien der Tätigkeiten im Sinne des § 1 angeführt. Zu der jeweiligen Tätigkeit gehört in jedem Fall auch die Reinigung der hierfür eingesetzten Geräte und Maschinen, soweit nicht anderes bestimmt ist.

Beschichten ist jede Tätigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag eine oder mehrere Schichten eines Beschichtungsstoffes auf eine Oberfläche aufgebracht werden. Hiezu zählt nicht die Beschichtung von Trägerstoffen mit Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren. 

Spezieller Teil
1.
Drucken


Jede Tätigkeit zur Reproduktion von Text und bzw. oder Bildern, bei der mit Hilfe von Bildträgern Farbe auf beliebige Oberflächen aufgebracht wird. Hiezu gehören auch die Aufbringung von Klarlacken und Beschichtungsstoffen innerhalb einer Druckmaschine und die Laminierung im Zuge von Druckverfahren. Von dieser Verordnung werden ausschließlich die folgenden Druckverfahren erfasst:


1.1 
Heatset ‑ Rollenoffset

Eine Rollendrucktätigkeit, bei der die druckenden und nichtdruckenden Bereiche der Druckplatte auf einer Ebene liegen. Unter Rollendruck ist zu verstehen, dass der Bedruckstoff von einer Rolle und nicht in einzelnen Bogen der Maschine zugeführt wird. Der nichtdruckende Bereich ist wasserannahmefähig und damit farbabweisend, während der druckende Bereich farbannahmefähig ist und damit Druckfarbe an die zu bedruckende Oberfläche abgibt. Das bedruckte Material wird in einem Heißtrockenofen getrocknet.


1.2 
Illustrationstiefdruck

Rotationstiefdruck für den Druck von Magazinen, Broschüren, Katalogen oder ähnlichen Produkten, bei dem Druckfarben auf Toluolbasis verwendet werden.

1.3

Sonstige Druckverfahren


1.3.1 
Rotationstiefdruck

Eine Drucktätigkeit, bei der ein rotierender Zylinder eingesetzt wird, dessen druckende Bereiche vertieft sind und bei der flüssige Druckfarben verwendet werden, die durch Verdunstung des Lösungsmittels trocknen. Die Vertiefungen füllen sich mit Druckfarbe. Bevor der Bedruckstoff mit dem Zylinder in Kontakt kommt und die Druckfarbe aus den Vertiefungen abgegeben wird, wird die überschüssige Druckfarbe von den nichtdruckenden Bereichen abgestrichen.

1.3.2

Flexodruck

Ein Druckverfahren, bei dem Druckplatten aus Gummi oder elastischen Photopolymeren, deren druckende Teile erhaben sind, sowie flüssige Druckfarben eingesetzt werden, die durch Verdunstung des Lösungsmittels trocknen.

1.3.3

Rotationssiebdruck

Eine Rollendrucktätigkeit, bei der die Druckfarbe mittels Pressen durch eine poröse Druckform, bei der die druckenden Bereiche offen und die nichtdruckenden Bereiche abgedeckt sind, auf die zu bedruckende Oberfläche übertragen wird. Dabei werden nur flüssige Druckfarben verwendet, die durch Verdunstung des Lösungsmittels trocknen. Unter Rollendruck ist zu verstehen, dass der Bedruckstoff von einer Rolle und nicht in einzelnen Bogen der Maschine zugeführt wird.

1.3.4 
Laminierung im Zuge einer Drucktätigkeit

Das Zusammenkleben von zwei oder mehr flexiblen Materialien zur Herstellung von Laminaten.

1.3.5
Klarlackauftrag

Eine Tätigkeit, bei der auf einen flexiblen Bedruckstoff ein Klarlack oder eine Klebeschicht zum späteren Verschließen des Verpackungsmaterials aufgebracht wird.

2.

Reinigung der Oberflächen von Materialien oder Produkten

Jede Tätigkeit mit Ausnahme Chemisch‑Reinigung, bei der mit Hilfe von nicht halogenierten organischen Lösungsmitteln Oberflächenverschmutzungen von Materialien, auch durch Entfetten, entfernt werden. Eine Tätigkeit, die mehrere Reinigungsschritte vor oder nach einer anderen Tätigkeit umfasst, gilt als eine Oberflächenreinigungstätigkeit. Diese Tätigkeit bezieht sich nicht auf die Reinigung der Geräte, sondern auf die Reinigung der Oberfläche der Produkte.

3.
Fahrzeugreparaturlackierung

Jede Tätigkeit einschließlich der damit verbundenen Entfettungstätigkeiten zur

a) Lackierung von Kraftfahrzeugen gemäß der Richtlinie 70/156/EWG (ABI. L 42 vom 23.02.1970 S 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/40/EG (ABI. L 203 vom 10.08.2000 S 9), oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Verschönerung außerhalb der Fertigungsanlagen oder

b) ursprünglichen Lackierung von Kraftfahrzeugen gemäß der Richtlinie 70/156/EWG oder eines Teils diese Kraftfahrzeuge mit Hilfe von Produkten zur Reparaturlackierung, sofern dies außerhalb der ursprünglichen Fertigungsstraße geschieht oder

c) Lackierung von Anhängern (einschließlich Sattelanhängern) der Klasse 0 nach der Richtlinie 70/156/EWG. 

4.
Bandblechbeschichtung

Jede Tätigkeit bei der Bandstahl, rostfreier Stahl, beschichteter Stahl, Kupferlegierungen oder Aluminiumbänder in einem Endlosverfahren entweder mit einer filmbildenden Schicht oder einem Laminat überzogen werden.

5.
Sonstige Beschichtung

5.1
Beschichten von sonstigen Metall‑ oder Kunststoffoberflächen

Jede Tätigkeit, bei der Metall‑ oder Kunststoffoberflächen einschließlich Schiffe, Flugzeuge usw. beschichtet werden.

5.2
Beschichten von Textil‑, Gewebe‑, Folien‑ oder Papieroberflächen

5.2.1 
Jede Tätigkeit zur Veredlung von Textilien und Geweben durch Beschichten, Bedrucken oder Imprägnieren. Das Bedrucken beinhaltet u.a. den Tiefdruck, den Filmdruck und den Thermodruck.

5.2.2 
Jede Tätigkeit zur Veredelung von Folien‑ oder Papieroberflächen durch Beschichten einschließlich Imprägnierung und Appretierung.

6.
Wickeldrahtbeschichtung

Jede Tätigkeit zur Beschichtung von metallischen Leitern, die zum Wickeln von Spulen in Transformatoren und Motoren verwendet werden.

7.
Holzbeschichtung

Jede Tätigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag eine (zusammenhängende) Schicht auf Oberflächen von Holz oder Holzwerkstoffen aufgebracht wird.

8.
Chemisch‑Reinigung

Jede Tätigkeit, bei der nichthalogenierte Lösungsmittel in einer VOC-Anlage zur Reinigung von Kleidung, Heimtextilien und ähnlichen Verbrauchsgütern eingesetzt werden, mit Ausnahme der manuellen Entfernung von Flecken in der Textil‑ und Bekleidungsindustrie.

9.
Holzimprägnierung

Jede Tätigkeit, mit der Nutzholz konserviert wird.

10.
Lederbeschichtung

Jede Tätigkeit zur Beschichtung von Leder.

11.
Schuhherstellung

Jede Tätigkeit zur Herstellung vollständiger Schuhe oder von Schuhteilen.

12.
Holz‑ und Kunststofflaminierung

Jede Tätigkeit des Zusammenklebens von Holz oder Kunststoff zur Herstellung von Laminaten.

13.
Klebebeschichtung

Jede Tätigkeit, bei der ein Klebstoff auf eine Oberfläche aufgebracht wird, mit Ausnahme der Aufbringung von Klebeschichten oder Laminaten im Zusammenhang mit Druckverfahren oder der unter Ziffer 12 genannten Tätigkeiten.

14.
Herstellung von Beschichtungsstoffen, Klarlacken, Druckfarben und Klebstoffen


Die Herstellung der obengenannten End‑ und Zwischenprodukte, soweit diese in derselben Betriebsanlage hergestellt werden, durch Mischen von Pigmenten, Harzen und Klebstoffen mit organischen Lösungsmitteln oder anderen Trägerstoffen. Hierunter fallen auch das Dispergieren und Prädispergieren, die Einstellung der Viskosität und der Tönung sowie die Abfüllung des Endprodukts in Behälter.

15. 
Kautschukumwandlung

Jede Tätigkeit des Mischens, Zerkleinerns, Kalandrierens, Extrudierens und Vulkanisierens natürlichen oder synthetischen Kautschuks und Hilfsverfahren zur Umwandlung von natürlichem oder synthetischem Kautschuk in ein Endprodukt einschließlich der Gummierung von Materialien.

16. 
Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl


Jede Tätigkeit zur Extraktion von Pflanzenöl aus Samen oder sonstigen pflanzlichen Stoffen, die Verarbeitung von trockenen Rückständen zur Herstellung von Tierfutter, die Klärung von Fetten und Pflanzenölen, die aus Samen, pflanzlichem und bzw. oder tierischem Material gewonnen wurden.

17. 
Herstellung von Arzneimitteln


Die chemische Synthese, Fermentierung und Extraktion sowie die Formulierung und die Endfertigung von Arzneimitteln und, sofern an demselben Standort hergestellt, von Zwischenprodukten.

18. 
Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen

18.1 
Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen

Eine Tätigkeit zum Serienbeschichten von Fahrzeugen der Klasse M1 gemäß der Richtlinie 70/156/EWG, sowie der Klasse N1, sofern sie in der gleichen VOC-Anlage wie Fahrzeuge der Klasse M1 lackiert werden.

18.2 
Serienbeschichtung von Fahrerhäusern

Eine Tätigkeit zum Serienbeschichten von Fahrerhäusern sowie allen integrierten Abdeckungen für die technische Ausrüstung von Fahrzeugen der Klassen N2 und N3 gemäß der Richtlinie 70/156/EWG.

18.3 
Beschichtung von Nutzfahrzeugen

Eine Tätigkeit zum Beschichten von Nutzfahrzeugen der Klassen N1, N2 und N3 gemäß der Richtlinie 70/156/EWG, jedoch ohne Fahrerhäuser.

18.4 
Beschichtung von Bussen


Eine Tätigkeit zum Beschichten von Bussen der Klassen M2 und M3 gemäß der Richtlinie 70/156/EWG.


18.5 
Beschichtung von Schienenfahrzeugen


Jede Tätigkeit zum Beschichten von Schienenfahrzeugen.

1. Im Vergleich dazu werden die ehemals der Lackieranlagenverordnung unterworfenen Anlagenarten bzw Tätigkeiten aufgezählt:

· Fahrzeugserien- und Fahrzeugreparaturlackierung

· Bandblechbeschichtung

· Sonstige Beschichtung einschließlich Metall-, Kunststoff-, Textil-, Gewebe-, Folien- und Papierbeschichtung

· Wickeldrahtbeschichtung

· Holzbeschichtung

· Lederbeschichtung

· Beschichtung von Neufahrzeugen

· Beschichtung von neuen Fahrerhäusern

· Beschichtung von neuen Nutzfahrzeugen

· Beschichtung von neuen Bussen

· Beschichtung von Schienenfahrzeugen

2. Durch die Beschreibung der Tätigkeit der Oberflächenreinigung von Materialien oder Produkten nach Z 2 des Anhangs 1 VAV wird klar gestellt, dass die Reinigung von Geräten und Maschinen von dieser Z nicht erfasst ist. Der letzte Satz der Z 2 besagt nämlich, dass sich diese Tätigkeit "nicht auf die Reinigung der Geräte" bezieht, sondern auf die Reinigung der Oberfläche der Produkte. Der Anwendungsbereich des § 1 Z 1 VAV besagt, dass die VAV nur für jene Tätigkeiten gilt, die im Anhang 1 genannt werden. Demnach sind die Reinigungstätigkeiten der Geräte und Maschinen grundsätzlich erfasst, bei dieser Tätigkeit aber ausgenommen. 

3. Folgt der Beschichtungstätigkeit auch ein Trocknungsvorgang in einer eigenen Trocknungsanlage, ist die Frage zu klären, ob es sich hiebei um eine eigene VOC-Anlage handelt. Die Trocknungstätigkeit ist in Anhang 1 nicht erwähnt, könnte also von der VAV unberührt sein. Dagegen spricht allerdings die Fußnote zu Z 7 des Anhangs 2 VAV. Die Definition der VOC-Anlage nach § 2 Z 28 VAV stellt klar, dass diese Tätigkeit, als unmittelbar damit verbundene mitumfasst ist, da sie mit ihr in ursächlichem Zusammenhang steht. Der Trocknungsvorgang kann daher keine eigene VOC-Anlage sein, ist aber von der VAV erfasst. 

4. Anhang 1 VAV enthält keinen Hinweis, wonach die Rückgewinnung von Lösungsmitteln eine Tätigkeit wäre, die der VAV unterliegen würde. Demnach gilt die VAV für diese Tätigkeit nicht.

Die VOC-RL enthält im Einleitungssatz des Anhangs 1 die Aussage, wonach die Reinigung des Produkts (Lösungsmittel) grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich der RL fällt. Daher schließt auch die VOC-RL diese Tätigkeit von ihrem Anwendungsbereich aus.

Aus dem einleitenden Text des Anhangs 1 ist zu entnehmen, dass auch die Reinigung der eingesetzten Geräte und Maschinen zu den erfassten Tätigkeiten zählt. 

5. Bei der Reparaturlackierung ist gemäß Z 3 Anhang 1 nicht nur die Beschichtungstätigkeit erfasst, sondern auch die damit verbundene Entfettung zur Lackierung. Diese ausdrückliche Erweiterung des Tätigkeitsumfanges ist bei der Serienlackierung der Z 3 von Anhang 2 unterlassen worden, weshalb die einschlägige Entfettung in diesem Fall nicht erfasst ist. Anzumerken ist, dass die Fahrzeugserienlackierung in Z 3 von Anhang 1 nicht aufgezählt wurde, weshalb unter diese Bestimmung in Anhang 2 auch keine Emissionsbegrenzung fallen dürfte.

6. Die Begriffe “Fahrzeug” und “Kraftfahrzeug” dürften sich an der Terminologie der Strassenverkehrsordnung bzw des Kraftfahrrechtes anlehnen.

7. Die Tätigkeit der Z 3 umfasst sowohl die Lackierung von Kraftfahrzeugen als auch von Fahrzeugen, da der Überbegriff „Fahrzeug“ iSd des § 2 Abs 1 Z 19 StVO 1960 verwendet wird. Demnach fallen unter die Z 3 bei der Reparaturlackierung nur jene Fahrzeuge die in Anhang 1 beschrieben sind, während unter die Serienlackierung auch andere Fahrzeuge fallen, wie sie nach StVO definiert sind. Von den Fahrzeugen sind daher zB ausgenommen: Wintersportgeräte, Kinderwagen, Tretroller uä. Die Beschichtung derartiger Geräte kann unter die Z 5 des Anhangs 1 fallen.

8. Anhang 1 beschreibt die unter Z 3 fallenden Tätigkeiten nur hinsichtlich der Fahrzeugreparaturlackierung. Hiebei werden sowohl in lit a als auch in b lediglich jene Fahrzeuge beschrieben, die als Kraftfahrzeuge bezeichnet werden (s § 2 Z 1 KFG). Im Sinne des § 2 Abs 1 Z 1 Kraftfahrgesetz 1967  (Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen BGBl 1967/267) ist ein Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes Fahrzeug, das durch technisch freigemachte Energie angetrieben wird und nicht an Gleise gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird. 

9. Ein Anhänger hingegen ist nach § 2 Abs 1 Z 2 Kraftfahrgesetz 1967 ein Fahrzeug, das kein Kraftfahrzeug ist und das nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, mit Kraftfahrzeugen auf Straßen gezogen zu werden, oder mit einem Kraftfahrzeug auf Straßen gezogen wird.

10. In KFZ-Waschanlagen kann das KFZ nicht nur gewaschen, sondern auch mit einem Wachsüberzug (Heißwachs) versehen werden. Das Heißwachs kann organische Lösungsmittel enthalten. Der primäre Reinigungsvorgang läuft ohne Lösungsmittel ab, dem ein Heißwachsauftrag folgen kann. 

Beim Wachsüberzug handelt es sich nicht um eine Reinigungstätigkeit, sondern um das kontrollierte Auftragen einer Schutzschicht, die die ursprünglichen dekorative Wirkung der Lackschicht hervortreten lässt. 

Diese Tätigkeit ist nicht durch Anhang 1 VAV erfasst, da es sich um keine Reinigungstätigkeit nach dessen Z 2 handelt. Als Argument kann auf die Fußnote 1 zu Z 2 Anhang 2 VAV verwiesen werden, die vom durchschnittlichen Gehalt der Reinigungsmittel spricht. Würde diese Tätigkeit allerdings durch die VAV als „Reinigung“ nach Z 2 Anhang 1 VAV erfasst sein, käme Fußnote 1 zu Z 2 Anhang 1 VAV zur Anwendung, da der durchschnittliche Gehalt der Heißwachse (falls die Heißwachse als Reinigungsmittel eingestuft würden) unter 20% liegt, wobei die Abgase außerdem nicht gefasst erfolgen können, sondern Anteile allenfalls über die Abwässer entsorgt werden. Demnach wäre bei diesen Anlagen weder der Grenzwert für die gefassten noch für die diffusen Emissionen einhaltbar.

11. Beim Wachsüberzug auf einem KFZ anlässlich der Reinigung könnte es sich eher um eine Beschichtungstätigkeit im Sinne der Z 5.1 handeln, die zwar nur vorübergehenden Schutz böte. Das Heißwachs wäre von der Definition des Beschichtungsstoffes nach § 2 Z 4 VAV sehr wohl erfasst. Der Überzug soll tatsächlich eine schützende Wirkung entfalten und zu seiner Gebrauchstauglichkeit können organische Lösungsmittel erforderlich sein, was mit § 2 Z 4 VAV in Einklang wäre. Auch die Beschreibung der Beschichtungstätigkeit durch den dritten Satz der Einleitung des Anhangs 1 VAV wiese diese Tätigkeit als eine Beschichtungstätigkeit aus, falls für die Gebrauchstauglichkeit organische Lösungsmittel erforderlich sind. Allerdings werden durch den Schutzüberzug weder Metall- noch Kunststoffoberflächen beschichtet, sondern die beschichtete Oberfläche selbst dient als Träger der Schutzschicht. Demnach kommt auch die Beschichtung nach Z 5 Anhang 1 VAV nicht zum Tragen. 

Die Tätigkeit des Aufbringens von Heißwachs (allenfalls mit einem gewissen Anteil an organischen Lösungsmitteln) auf lackierte Flächen ist von der VAV nicht erfasst, da diese Tätigkeit der Beschreibung in Anhang 1 VAV nicht entspricht. 

12. Anders ist dies bei der KFZ-Serienfertigung mit einem Lösungsmittelverbrauch von über 15 t Lösungsmittel pro Jahr, wo nach Anhang 2 Abschnitt B der Heisswachsauftrag ebenfalls unter die VAV fällt.

13. Aus dem einleitenden Text des Anhangs 1 ist zu entnehmen, dass auch die Reinigung der eingesetzten Geräte und Maschinen zu den erfassten Tätigkeiten zählt. 

14. Z 3 unterscheidet zwischen Fahrzeugserienlackierung und Fahrzeugreparaturlackierung. Z 3 in Anhang 1 spricht von "Fahrzeugreparaturlackierung"und versteht darunter die Lackierung von Kraftfahrzeugen und Anhängern. Diese werden durch den Verweis auf die Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung der RL 2000/40/EG beschrieben. Bei der Fahrzeugserienlackierung hingegen ist lediglich die ursprüngliche Fassung der EU-RL zitiert. 

15. Unter einem Fahrzeug ist gemäß § 2 Abs 1 Z 19 StVO 1960 ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmter Kleinfahrzeuge sowie fahrzeugähnliches Kinderspielzeug (etwa Kinderfahrräder mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Wintersportgeräte zu verstehen.

16. Bei der Reparaturlackierung ist nicht nur die Beschichtungstätigkeit erfasst, sondern auch die damit verbundene Entfettung zur Lackierung. Diese ausdrückliche Erweiterung des Tätigkeitsumfanges ist bei der Serienlackierung der Z 3 unterlassen worden, weshalb die einschlägige Entfettung in diesem Fall nicht erfasst ist. 

17. Wie der einleitenden Bemerkung zu entnehmen ist, zählt die Beschichtung von Trägerstoffen mit Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren bei der Z 3 nicht zur Beschichtungstätigkeit.

18. Die Emissionsgrenzwerte der Z 3 gelten bei der Fahrzeugserienlackierung schon ab einem Lösungsmittelverbrauch von mehr als 0,5 t/a aber nur bis 15 t/a. Über dem Schwellenwert von  15 t/a (bei überschwelligen Anlagen) gelten die Vorgaben der Z 18 nur dann, wenn es sich um eine Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen handelt. 

19. Bei der Fahrzeugreparaturlackierung der Z 3 gelten die Emissionsbegrenzungen bereits ab einem jährlichen Lösungsmittelverbrauch von 0,5 t ohne oberen Schwellenwert (unbegrenzt). Für die Messung der Emissionsgrenzwerte enthält Fußnote 1 zu Z 3 Anhang 2 eine Ausnahmeregelung, da in diesen Fällen die Einhaltung der Grenzwerte anhand von Durchschnittsmessungen nachzuweisen ist, die sich nur über einen Zeitraum von 15 Minuten erstrecken dürfen. Diese Anforderung gilt nicht für die Emissionsbegrenzung nach Abschnitt B (Fahrzeugserienlackierung) des Anhangs 2. 

Anhang 2
(§ 1, § 2 Z 5 und 16, § 3 Abs. 1 bis 3, 6 und 7, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 6, § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 5)

I. Emissionsbegrenzung für flüchtige organische Verbindungen

A. Schwellenwerte und Emissionsgrenzwerte
Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch

in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert

(Schwellenwert f. d. Lösungs-mittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Emissions-grenzwerte für Abgase 1)

(mg C/m³)

bei x/y:

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert
Anmerkungen







Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
1) Bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt.

2)Im Zeitpunkt des Inkraft-tretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

1.1
Heatset-Rollenoffset

(> 5)
> 5 – 25

> 25
30/75

20
30 1)

30 1)

1)Der Lösungsmittelrückstand im Endprodukt gilt nicht als Teil der diffusen Emissionen.

1.2
Illustrationstiefdruck

(> 5)
> 5
30/75
10
15



1.3
Sonstige Rotationstief-

druckverfahren, Flexo-

druck, Rotationssieb-

druck, Laminierung oder

Klarlackauftrag,  Rotationssiebdruck auf

Textilien/Pappe (> 5)
> 5 – 10

> 10
30/75 (901)) (1002))

30/75 (901)) (1002))
25

20

1)Gilt für VOC-Anlagen mit biologischer Abgasreinigung.

2)Gilt für VOC-Anlagen, in denen nur Ethanol und/oder Propanol verwendet wird.

Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch

in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert

(Schwellenwert f. d. Lösungs-mittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Emissions-grenzwerte für Abgase 1)

(mg C/m³)

bei x/y:

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert
Anmerkungen







Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
1) Bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt.

2)Im Zeitpunkt des Inkraft-tretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

2
Oberflächenreinigung

(ausgenommen mit halo-

genierten Lösungs-

mitteln)

(> 2)
> 2 – 5

> 5
30/75 1)
30/75 1)
20 1)
15 1)

1) VOC-Anlagen, bei denen gegenüber der Behörde nachgewiesen wurde, dass der durchschnittliche Gehalt aller

verwendeten Reinigungsmittel 

an organischen Lösungsmitteln

20 Gew.-% nicht übersteigt, 

sind von der Anwendung dieser

Werte ausgenommen.

3
Fahrzeugserien- (< 15)

und Fahrzeugreparatur-lackierung 

(> 0,5)
> 0,5 – 5

> 5
50 1)
30/50 1)
25

25

1)Die Einhaltung der Grenz-

werte ist anhand von 15-

minütigen Durchschnittsmes-

sungen nachzuweisen.

4
Bandblechbeschichtung (> 5)
> 5 - 25

> 25
30/75

30/50 (100 1))
5

5
10

10

1)Gilt für VOC-Anlagen mit Rückgewinnung und Wiederverwendung.

Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch

in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert

(Schwellenwert f. d. Lösungs-mittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Emissions-grenzwerte für Abgase 1)

(mg C/m³)

bei x/y:

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert
Anmerkungen







Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
1) Bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt.

2)Im Zeitpunkt des Inkraft-tretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

5
Sonstige Beschichtung

einschließlich Metall-,

Kunststoff-, Textil- 1),

Gewebe-, Folien- und

Papierbeschichtung 

(> 5)
> 5 – 10

> 10
30/75 2)
30/75 2)
25 2)

20 2)

1)Rotationssiebdruck auf Tex-

tilien fällt unter Tätigkeit 1.3.

2)Beschichtungstätigkeiten, die

nicht unter gefassten Bedin-

gungen vorgenommen werden können (zB bei großen sperrigen Gütern, im Schiffbau, bei der Flugzeuglackierung), dürfen gem. § 3 Abs. 6 von diesen Werten ausgenommen werden.

6
Wickeldrahtbeschich-tung (> 5)
> 5
30/75

10 g/kg 1)
5 g/kg 2)
1)Gilt für VOC-Anlagen mit einem mittleren Drahtdurch-messer bis  0,1 mm.

2) Gilt für VOC-Anlagen mit einem mittleren Drahtdurch-messer über 0,1 mm.

7
Holzbeschichtung

(> 5)
> 5 – 25

> 25
30/75 1)
30/75 1)
25

20



1)Der Emissionsgrenzwert gilt

für die Beschichtungs- und 

Trocknungsverfahren unter ge-

fassten Bedingungen.

8
Chemisch-Reinigung

(ausgenommen mit 

halogenierten

Lösungsmitteln)



20 g/kg 1)
1)Angegeben als Masse des 

emittierten Lösungsmittels je kg des gereinigten und 

getrockneten Produktes.

Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch

in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert

(Schwellenwert f. d. Lösungs-mittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Emissions-grenzwerte für Abgase 1)

(mg C/m³)

bei x/y:

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert
Anmerkungen







Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
1) Bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt.

2)Im Zeitpunkt des Inkraft-tretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

9
Holzimprägnierung

(> 5)
> 5
30/100 1)
40
11 kg/m³
1)Gilt nicht für die Imprägnie-

rung mit Kreosot.

10
Lederbeschichtung

(> 5)
> 5 – 25

> 25


30/75

30/75



85 g/m² (150 g/m²) 1)
75 g/m² (150 g/m²) 1)

Die Gesamtemissionsgrenzwer-te sind in Gramm emittierter Lösungsmittel je m² des Endproduktes angegeben.

1)Gilt für Lederbeschichtung in der Möbelherstellung und bei besonderen Lederwaren, die als

kleinere Konsumgüter verwen-

det werden, wie Taschen, Gür-

tel, Brieftaschen usw.

11
Schuhherstellung

(> 5)
> 5


25 g je Paar
Die Gesamtemissionsgrenzwer-te sind in Gramm emittierter Lösungsmittel je vollständiges Schuhpaar  angegeben.

12
Holz- und Kunststoff-

laminierung (> 5)
> 5
30/75

5 g/m²


13
Klebebeschichtung

(> 5)
> 5 – 15

> 15
30/50 (100 1))

30/50 (100 1))
25

20

1)Gilt für VOC-Anlagen mit Rückgewinnung und Wiederverwendung.

14
Herstellung von Be-

schichtungsstoffen, 

Klarlacken, Druckfar-

ben und Klebstoffen

(> 10)
> 10 – 1000

> 1000
30/100

30/100 


3

1
3 % der eingesetzten

Lösungsmittel

1 % der eingesetzten 

Lösungsmittel
Der Grenzwert für diffuse 

Emissionen bezieht sich nicht

auf Lösungsmittel, die als Teil

des Beschichtungsstoffs in

einem geschlossenen Behälter

zum Verkauf bestimmt sind.

Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch

in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert

(Schwellenwert f. d. Lösungs-mittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Emissions-grenzwerte für Abgase 1)

(mg C/m³)

bei x/y:

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert
Anmerkungen







Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
1) Bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt.

2)Im Zeitpunkt des Inkraft-tretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

15
Kautschukumwandlung (> 5)
> 5
20 (100 1))
25 2)
25 % der eingesetzten 

Lösungsmittel
1)Gilt für VOC-Anlagen mit Rückgewinnung und Wiederverwendung.

2)Der Grenzwert für diffuse

Emissionen bezieht sich nicht

auf Lösungsmittel, die als Teil

von Erzeugnissen oder Zube-

reitungen in einem geschlosse-

nen Behälter zum Verkauf bestimmt sind.

16
Extraktion von 

Pflanzenöl und tieri-

schem Fett sowie

Raffination von

Pflanzenöl (> 10)
> 10
30/75

Tierisches Fett: 1,5 kg/t

Rizinus: 3,0  kg/t

Rapssamen: 1,0 kg/t

Sonnenblumensamen: 1,0 kg/t

Sojabohnen (normal gemahlen): 0,8 kg/t

Sojabohnen (weiße Flocken):

1,2 kg/t

Sonstige Samen und sonstiges

pflanzliches Material:

 höchstens 3,0 kg/t 1)
 1,5 kg/t 2)

 4 kg/t 3)
1)Die Gesamtemissionsgrenz-werte von VOC-Anlagen, die einzelne Chargen von Samen und sonstiges pflanzliches Material verarbeiten, sind einzelfallbezogen von der Behörde nach dem Stand der Technik festzulegen.

2)Gilt für alle Verfahren zur

Fraktionierung mit Ausnahme

der Entschleimung (Reinigung

von Ölen).

3)Gilt für Entschleimung.

Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch

in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert

(Schwellenwert f. d. Lösungs-mittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Emissions-grenzwerte für Abgase 1)

(mg C/m³)

bei x/y:

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert
Anmerkungen







Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
Neuanlagen2)
Altanlagen gemäß § 10
1) Bezogen auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt.

2)Im Zeitpunkt des Inkraft-tretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

17
Herstellung von

Arzneimitteln (> 10)
> 10
20 (100 1)) 
5 2)
15 2)
5 % der ein-

gesetzten 

Lösungsmittel
15 % der ein-

gesetzten

Lösungsmittel
1)Gilt für VOC-Anlagen mit Rückgewinnung und Wiederverwendung.

2) Der Grenzwert für diffuse

Emissionen bezieht sich nicht

auf Lösungsmittel, die als Teil

von Erzeugnissen oder Zube-

reitungen in einem geschlosse-

nem Behälter zum Verkauf bestimmt sind.

B. Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen

Die Grenzwerte für Gesamtemissionen sind in Gramm emittierter Lösungsmittel, bezogen auf die Fläche in m² eines Produkts, und in Kilogramm emittierter Lösungsmittel, bezogen auf die Karosserie, angegeben. 


Sie beziehen sich auf alle Phasen eines Verfahrens, die in derselben VOC-Anlage durchgeführt werden. Dies umfasst die Elektrophorese oder ein anderes Be​schichtungsverfahren einschließlich der Transport-, Motorwachs- und Unterbodenkonservierung, die abschließende Wachs‑ und Polierschicht sowie Lösungsmittel für die Reinigung der Geräte, einschließlich Spritzkabinen und sonstige ortsfeste Ausrüstung, sowohl während als auch außerhalb der Fertigungszei​ten. Der Grenzwert für Gesamtemissionen ist als Gesamtmasse der organischen Verbindungen je m² der Gesamtober​fläche des beschichteten Produkts und als Gesamtmasse der organischen Verbindungen je Karosserie angegeben und bezieht sich auf den Jahresdurchschnitt.

Ziffer
Tätigkeit

(Schwellenwert für den Lösungsmittelverbrauch in Tonnen/Jahr)
Schwellenwert (Schwellenwert für den Lösungsmittel-verbrauch in Tonnen/Jahr) 
Emissions-

grenzwerte für Abgase 

(mg C/Nm³)

Nachverbr./

Sonstiges
Grenzwerte für diffuse Emissionen (in % der eingesetzten Lösungsmittel)
Gesamtemissionsgrenzwert

18.1
Beschichtung von Neufahr-zeugen (> 15)
> 15
30/75

35 g/m²

18.2
Beschichtung von neuen 

Fahrerhäusern (> 15)
> 15
30/75

45 g/m²

18.3
Beschichtung von neuen 

Nutzfahrzeugen (> 15)
> 15
30/75

70 g/m²

18.4
Beschichtung von neuen 

Bussen (> 15)
> 15
30/75

150 g/m²

18.5


Beschichtung von Schienen- fahrzeugen (> 15)
> 15
30/75

110 g/m²

VOC-Anlagen zur Lackierung von Fahrzeugen, deren Lösungsmittelverbrauch unter dem in der vorstehenden Tabelle genannten Schwellenwert bleibt, müssen die Anforderungen für die Fahrzeugreparaturlackierung (Z 3) erfüllen. 

II. Begrenzung der Emissionen von Staub 

Die Emission von Staub darf bei VOC-Anlagen der Z 3 bis 7 und 18 gemäß Anhang 2 zu dieser Verordnung in Abgasen 3 mg/m³ sowie bei bereits genehmigten Betriebsanlagen (§§ 10 und 11) 5 mg/m³ nicht übersteigen. Die Messwerte sind in Form von Halbstundenmittelwerten auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt zu beziehen.

III. Begrenzung der Emissionen von sonstigen Schadstoffen

Bei der Verwendung von thermischen Abgasreinigungsanlagen darf im gereinigten Abgas die Konzentration von

1. CO ................................................. 100 mg/m³ und

2. NOx (angegeben als N02) ................100 mg/m³, bei stickstoffhältigen Lösungsmitteln 150 mg/m3
nicht übersteigen. Die Messwerte sind in Form von Halbstundenmittelwerten auf den jeweils gemessenen O2-Gehalt zu beziehen.

1. Im Einleitungssatz zu Anhang 1 wird die Reinigung der Geräte und Maschinen der jeweiligen Tätigkeit zugezählt, sofern der Anhang nicht anderes zum Ausdruck brächte, wie dies zB bei Z 2 des Anhangs 2 klargestellt wird. 

2. Z 3 des Anhang 2 unterscheidet zwischen Fahrzeugserienlackierung und Fahrzeugreparaturlackierung. Die Z 3 des Anhangs 1 spricht von "Fahrzeugreparaturlackierung" und versteht darunter die Lackierung von Kraftfahrzeugen und Anhängern. Diese werden durch den Verweis auf die Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung der RL 2000/40/EG beschrieben. Bei der Fahrzeugserienlackierung hingegen ist lediglich die ursprüngliche Fassung der EU-RL zitiert. 

3. Die Begriffe Fahrzeug und Kraftfahrzeug lehnen sich an der Terminologie der Straßenverkehrsordnung bzw des Kraftfahrgesetzes an.

4. Unter einem Fahrzeug ist gemäß § 2 Abs 1 Z 19 StVO 1960 ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmter Kleinfahrzeuge sowie fahrzeugähnliches Kinderspielzeug (etwa Kinderfahrräder mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Wintersportgeräte zu verstehen.

5. Werden fahrzeugähnliche Produkte lackiert (Kinderfahrräder, Wintersportgeräte, fahrbares Kinderspielzeug) liegt eine sonstige Beschichtung von Metall- oder Kunststoffoberflächen der Z 5 vor.

6. Im Sinne des § 2 Abs 1 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl 1967/267 gilt als

1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes Fahrzeug, das durch technisch freigemachte Energie angetrieben wird und nicht an Gleise gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird;

2. Anhänger ein nicht unter Z 1 fallendes Fahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, mit Kraftfahrzeugen auf Straßen gezogen zu werden, oder mit einem Kraftfahrzeug auf Straßen gezogen wird; als leichter Anhänger gilt ein Anhänger mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg.

7. Die Tätigkeit der Z 3 von Anhang 2 umfasst sowohl die Lackierung von Kraftfahrzeugen als auch von Fahrzeugen, da der Überbegriff „Fahrzeug“ iSd des § 2 Abs 1 Z 19 StVO 1960 verwendet wird. Demnach fallen unter die Z 3 bei der Reparaturlackierung nur jene Fahrzeuge die in Anhang 1 beschrieben sind, während unter die Serienlackierung auch die anderen Fahrzeuge fallen, wie sie nach StVO definiert sind. Von den Fahrzeugen sind daher zB ausgenommen: Wintersportgeräte, Kinderwagen, Tretroller uä.

8. Der erste Satz von Abschnitt B des Anhangs 2 besagt, dass die Gesamtemission (§ 2 Z 11 VAV) auf zweifache Weise geregelt würde, nämlich in Gramm pro m2 des beschichteten Produktes und in kg je Karosserie. Diese Klarstellung ist der EU-RL entnommen, obwohl die zweite Art der Begrenzung hinsichtlich der Gesamtmenge des organischen Lösungsmittels pro Karosserie in die innerstaatliche Regelung (VAV) nicht eingeflossen ist. Aus diesem Grund dürften die Worte "und in Kilogramm emittierter Lösungsmittel, bezogen auf die Karosserie" als nicht gesetzt zu betrachten sein, falls sie nicht durch eine Druckfehlerkorrektur (in Form einer Kundmachung des Bundeskanzlers) beseitigt werden könnte. 

9. Der vierte Satz in Abschnitt B des Anhangs 2 besagt dasselbe, nur auf andere Art und Weise. Ein Vergleich mit der EU-RL zeigt, dass diese zweifache Determinierung auch im Gemeinschaftsrecht aufscheint. Demnach ist auch hier die Wendung "Gesamtmasse der organischen Verbindungen je Karosserie" als nicht gesetzt zu betrachten. 

10. Die Verpflichtung zur Mittelung des Verbrauches über das Jahr hingegen erscheint als ein sehr brauchbarer Ansatz zur Ermittlung eines reproduzierbaren Wertes zu sein. 

11. Bei der Z 3 zählt die Beschichtung von Trägerstoffen mit Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren nicht zur Beschichtungstätigkeit.

12. Die Emissionsgrenzwerte der Z 3 gelten bei der Fahrzeugserienlackierung schon ab einem Lösungsmittelverbrauch von mehr als 0,5 t/a aber nur bis 15 t/a. Über dem Schwellenwert von  15 t/a gelten die Vorgaben der Z 18 nur dann, wenn es sich um eine Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen handelt. 

13. Bei der Fahrzeugreparaturlackierung gelten die Emissionsbegrenzungen bereits ab einem jährlichen Lösungsmittelverbrauch von 0,5 t ohne Obergrenze. Für die Messung dieser Werte enthält Fußnote 1 zu Z 3 eine Ausnahmeregelung, da in diesen Fällen die Einhaltung der Grenzwerte anhand von Durchschnittsmessungen nachzuweisen ist, die sich nur über einen Zeitraum von 15 Minuten erstrecken dürfen. Diese Anforderung gilt nicht für die Emissionsbegrenzung nach Abschnitt B des Anhangs 2. 

14. Der erste Satz des zweiten Absatzes spricht von Phasen eines Verfahrens, damit können nur einzelne Vorgänge, die in einem in Einzelschritten unterteilten Prozess ablaufen und zu einem bestimmten Ergebnis führen, zB zur Erzeugung eines Lackauftrages, verstanden werden. Nicht gemeint sein können alle möglichen Auftragsverfahren, die an einem bestimmten Objekt überhaupt durchgeführt werden.

15. Der zweite Satz des zweiten Absatzes behandelt die Beschichtungsverfahren, die unter Z 18 fallen. Er schließt dezidiert die Elektrophorese nicht aus, sondern bezieht sie mit ein. Er erfasst auch die Transportkonservierung, die Motorwachskonservierung und die Unterbodenkonservierung, sowie die abschließende Wachsschicht und die Polierschicht. Von der Wendung „anderes Beschichtungsverfahren“ dürfte hingegen der „Hohlraumschutz“ und der „Antidröhnschutz“ nicht erfasst sein.

16. Die Gesamtemissionswerte umfassen auch die Mengen an Lösungsmittel, die für die Reinigung der Geräte, einschließlich der Spritzkabinen und sonstige ortsfeste Ausrüstungsteile verwendet werden. Diese Zusammenfassung der Lösungsmittelmengen gilt unabhängig vom Betrieb der VOC-Anlagen. Gilt also auch für die An- und Abfahrphasen, die Instandhaltung, aber nicht die Instandsetzung.

Tätigkeiten außerhalb von Lackieranlagen

17. Der Begriff "Baustelle" kommt in der VAV nicht vor. Um daher ermitteln zu können, welche Emissionsgrenzwerte für Baustellen gelten, muss auf die ehemals geltende Regelung zurück gegriffen werden. Die Bezeichnung „ Baustelle“ hat sich jedoch in den ehemaligen Verhandlungen zur LAV und zur LMV für jenen Textteil eingebürgert, der die gewerbliche Verwendung von konventionellen Zubereitungen außerhalb von Betriebsanlagen regelt. Es muss sich also nicht um eine Baustelle im klassischen Sinn handeln, sondern es kommt lediglich auf die Verwendung von Zubereitungen außerhalb von Betriebsanlagen an. Ob die Verwendung tatsächlich im Freien oder in einem anderen Gebäude als der eigenen Betriebsanlage erfolgt, ist nicht von Belang.

Die Beschichtung von Flächen durch hiezu befugte Gewerbetreibende, die naturgemäß nicht innerhalb der Betriebsanlage vorgenommen werden können (zB das Beschichten von großen Aufbauten) durfte aufgrund der bisher geltenden Rechtslage mit lösemittelreichen Beschichtungsstoffen erfolgen. Dies war aber nur dann zulässig, wenn die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse, insbesondere wegen zu niedriger oder zu hoher Außentemperaturen oder wenn technische Erfordernisse dies erzwangen. Unter den zeitlichen und örtlichen Verhältnissen kann ua das Auftreten von Schwankungen der Luftfeuchtigkeit verstanden werden, was für die Wahl des Beschichtungsstoffes ausschlaggebend sein kann. Die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse könnten insbesondere die Verwendung von lösemittelarmen Beschichtungsstoffen im Freien behindern, falls die entsprechende Qualität der Beschichtung nicht sichergestellt werden kann.

Werden Tätigkeiten auf Baustellen ausgeübt, die dem Anhang 1 VAV entsprechen, gelten die gleichen Grenzwerte, wie für VOC-Anlagen, vorausgesetzt die Abgase können erfasst werden und müssen nicht ungefasst entlassen werden. Daher werden in der Regel für Baustellen keine Emissionsbegrenzungen gelten. 

18. Werden bei gewerblichen Tätigkeiten außerhalb von Lackieranlagen, aber innerhalb der Betriebsanlage, Beschichtungsstoffe verwendet (zB in großen Hallen oder im Freien) enthält die LAV für diesen Fall keinerlei Beschränkungen, da die LAV davon ausgeht, dass die Beschichtungsvorgänge innerhalb der Lackieranlage vorgenommen werden. 

Das Beschichten von Werkstücken außerhalb einer Lackieranlage wird jedoch nur dann als zulässige gewerbliche Tätigkeit anzusehen sein, wenn naturgemäß eine Beschichtung innerhalb von Lackieranlagen nicht in Frage kommt (zB aufgrund der Größe des Werkstückes) und die Genehmigung auf derartige Tätigkeiten Rücksicht genommen hat (siehe Erlaß des BMwA Zl 33.300/14-III/2/96 vom 5.3.1996). 

Für derartige Tätigkeiten dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Zubereitungen (Beschichtungsstoffe) verwendet werden, die den Anforderungen des § 7 LMV 1995 nicht entsprechen. Dh die Verwendung von lösungsmittelreichen Beschichtungsstoffen ist innerhalb von Betriebsanlagen zulässig, selbst wenn die Beschichtung nicht in einer Lackieranlage erfolgt (siehe § 9 Abs 1 Z 2 LMV). Diese Regelung trifft auch dann zu, wenn es sich um Instandhaltungsarbeiten innerhalb der eigenen Betriebsanlage handelt (zB Beschichten von Maschinen, Geräten oder Ausstattungsteilen).

19. Der Emissionsgrenzwert, der aufgrund der ausgeübten Tätigkeit nach Anhang 2 auf die Anlage zutrifft und der aufgrund des jährlichen Lösungsmittelverbrauches in der Anlage für den Schwellenwert vorgesehen ist, muss eingehalten werden.

20. Grundsätzlich gilt 

· für die thermische Abgasbehandlung (Nachverbrennung) ein Emissionsgrenzwert von 30 mg/m3
· für die sonstige Abgasabgabe ein Emissionsgrenzwert von 75 mg/m3 .

Abweichungen hievon sind in Anhang 2 für die einzelnen Tätigkeiten und ua in Abhängigkeit vom Lösungsmittelverbrauch vorgesehen.

21. Sofern Anhang 2 nichts gegenteiliges zu entnehmen ist, ist es zulässig die diffusen Emissionen unbegrenzt zu entlassen.

22. Diffuse Emissionen stellen sich als der prozentuelle Verlust der gesamten eingesetzten Lösungsmittel dar und sind demnach nur mittelbar erfassbar (mittels Lösungsmittelbilanz).

23. Die Menge der Emission an Lösungsmitteln, die diffus entweicht kann nur mittels Berechnung, über die Lösungsmittelbilanz, die zB in Anhang 4 beschrieben ist, ermittelt werden.

24. Wenn eine Tätigkeit in einer VOC-Anlage ausgeübt wird, bei der die Einhaltung des Grenzwertes für diffuse Emissionen technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, darf von dieser Anforderung abgesehen werden. Hiezu ist ein Genehmigungsverfahren mit der Behörde abzuwickeln, das in § 3 Abs 6 VAV verankert ist und das nur auf Antrag des Anlageninhabers eingeleitet werden kann (zB mittels eines Änderungsgenehmigungsverfahrens). Ziel des Verfahrens ist die Abweichung von dem in Anhang 2 enthaltenen Emissionswert genehmigt zu erhalten. Ist in Anhang 2 kein Wert für diffuse Emissionen enthalten, ist keine diesbezügliche Emissionsbegrenzung gegeben (s Z 6, 8, 10, 11 und 16 des Anhang 2 VAV). Da diese Abweichung aber in der Regel eine Veränderung der Luftbelastung darstellen dürfte, könnte die Genehmigung an der zusätzlichen Umweltbelastung scheitern.   
Die Behörde darf diese Ausnahme mittels Bescheid nämlich nur unter der Voraussetzung genehmigen, dass der Schutz der im § 74 Abs 2 GewO 1994 umschriebenen Interessen sichergestellt ist, keine zusätzlichen Umweltbelastungen zu erwarten sind und die VOC-Anlage dem Stand der Technik entspricht.

25. Fußnote 1 zu Z 2 des Anhangs 2 VAV sieht eine Ausnahmeregelung dann vor, wenn der durchschnittliche Gehalt aller verwendeten organischen Lösungsmittel der Reinigungsmittel unter 20% liegt. Als Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser Ausnahmeregelung muss folgendes gesehen werden:

· mehr als ein Reinigungsmittel muss vorliegen;

· alle Reinigungsmittel müssen angewendet werden.

Die Ausnahmeregelung gilt nicht nur für den Emissionsgrenzwert für sonstige Reini-gungsverfahren, sondern für beide Grenzwerte, die für gefasste Abgase gelten, und auch für die Emissionsbegrenzung der diffusen Ableitung. Demnach gilt für derartige Verfahren keine wie immer geartete Emissionsbegrenzung. Allenfalls könnte für diese Verfahren eine Lösungsmittelbilanz verlangt werden, die allerdings nur dokumentarischen Wert hätte, da an sie keine rechtlichen Folgen geknüpft wären.

26. Die Ausnahmeregelung bei der Oberflächenreinigung (Fußnote 1 zu Z 2 des Anhangs 2 VAV) stellt auf einen durchschnittlichen Gehalt an Lösungsmitteln ab. Damit wird klarerweise zugestanden, dass einzelne Reinigungsmittel einen Gehalt aufweisen, der über der 20 Gewichts %-Marke liegt. Werden daher mehrere Reinigungsmittel angewendet, sind die verschiedenen Lösungsmittelgehalte zu addieren und durch die Anzahl der Reinigungsmittel zu dividieren. Dies stellt den durchschnittlichen Gehalt an Reinigungsmitteln dar. 

Eine gewichtete Ermittlung des Durchschnitts der Lösungsmittelgehalte wird hingegen von der VAV nicht verlangt, andernfalls dies durch die VAV zum Ausdruck gebracht hätte werden müssen.

27. Anhang 2 enthält in Spalte 5 die Grenzwerte für die diffusen Emissionen. Im Folgenden werden die Ausnahmen für diffuse Emissionen dargestellt.

Fußnote 2 zu Z 5 Anhang 2 lässt Beschichtungstätigkeiten unter ungefassten Bedingungen zu zB für sperrige Güter und gestattet der Behörde ausdrücklich die Ausnahme nach § 3 Abs 6 .

Z 7 Anhang 2 Fußnote 1: der EGW gilt nur unter gefassten Bedingungen. Für ungefasste Bedingungen gilt der EGW nicht, dh ungefasste Bedingungen sind auch zulässig. In dieser Fußnote ist allerdings kein Hinweis, dass ungefasste Bedingungen eine Ausnahme nach § 3 Abs 7 erfordern würden. Trotzdem müsste die Behörde auch bei Z 7 eine Ausnahme zulassen.

Lösungsmittel, die als Produkt mitverkauft werden, zB bei Anstrichmitteln, diese Anteile an Lösungsmitteln werden nicht in den Prozentsatz der diffusen Emissionen einzurechnen sein (siehe die Anmerkung zu Z 14 und die Fußnoten 2 zu Z 15 und 17 VAV).

28. Ein Emissionsgrenzwert für Abgas mit Nachverbrennung bedeutet, dass für die Verringerung der Schadstoffe im Abgas nach Anhang 2, Spalte 4 VAV ein thermisches Verfahren vorgesehen ist (thermische Abscheidung). Dies bedeutet, dass der VOC-Anlage eine thermische Abgasbehandlungsanlage nachgeschaltet ist, die vermutlich nur mit Hilfe einer Stützfeuerung die gasförmigen Schadstoffe im Abgas zB durch Verbrennung verringern kann. 

29. Der VAV ist kein Hinweis zu entnehmen, wonach nur ein bestimmter Brennstoff für die Nachverbrennung zulässig wäre. Abhängig von der Höhe der Brennstoffwärmeleistung sind nach der Feuerungsanlagenverordnung BGBl II 1997/331, zB für flüssige Brennstoffe nur bestimmte Qualitäten zugelassen (bis zu 70 kW: Heizöl extra leicht, über 70 kW und bis zu 5 MW: Heizöl extra leicht und Heizöl leicht). Für andere Brennstoffarten enthält die Feuerungsanlagenverordnung BGBl II 1997/331 keine Verwendungsbeschränkungen. 
30. Spalte 4 von Anhang 2 enthält Emissionsgrenzwerte für Abgas für Sonstiges, wobei der erste Wert für Abgas gilt, das mit einer Nachverbrennung behandelt wird, während der zweite Wert für „Sonstiges“ gilt. Demnach ist der Wert für „Sonstiges“ auf alle anderen Methoden der Emissionsverringerung anzuwenden, die nicht in einer Nachverbrennung liegen zB diejenigen Verfahren, die in § 3 Abs 1 VAV als zulässige angesehen werden (beispielsweise durch Einsatz lösungsmittelarmer oder -freier Stoffe und Zubereitungen, entsprechende Luftführung oder Verfahrenstechniken).

31. Bei der Fahrzeugserienbeschichtung nach Z 18 Anhang 2 VAV ist keine Begrenzung für diffuse Emissionen gegeben, sondern die Emissionen sind anderweitig zweifach begrenzt, einerseits durch einen Emissionsgrenzwert für die Massenkonzentration im Abgas, andererseits durch einen Grenzwert für die flächenbezogene Gesamtemission. Daher darf pro Flächeneinheit nur die zugelassene Menge an lösungsmittelhaltigem Beschichtungsstoff zum Einsatz kommen.

32. VOC-Anlagen zur Lackierung von Fahrzeugen, deren Lösungsmittelverbrauch unter dem in der Tabelle von Abschnitt B des Anhangs 2 VAV genannten Schwellenwert bleibt, aber über 500 kg liegt, müssen die Anforderungen für die Fahrzeugreparaturlackierung nach Z 3 Anhang 2 VAV erfüllen. 

33. Gemäß Anhang 2 Abschnitt B VAV ist für die Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen die flächenbezogene Gesamtemission wie folgt zu ermitteln: 

Die Grenzwerte für die Gesamtemissionen sind in Gramm emittierter Lösungsmittel, bezogen auf die Fläche in m² eines Produkts angegeben. Sie beziehen sich auf alle Phasen eines Verfahrens, die in derselben VOC-Anlage durchgeführt werden. Dies umfasst die Elektrophorese oder ein anderes Beschichtungsverfahren einschließlich der Transport-, Motorwachs- und Unterbodenkonservierung, die abschließende Wachs‑ und Polierschicht sowie Lösungsmittel für die Reinigung der Geräte, einschließlich Spritzkabinen und sonstige ortsfeste Ausrüstung, sowohl während als auch außerhalb der Fertigungszei​ten. Der Grenzwert für die Gesamtemissionen ist als Gesamtmasse der organischen Verbindungen je m² der Gesamtober​fläche des beschichteten Produkts angegeben. Der Grenzwert für die Gesamtemissionen bezieht sich auf den Jahresdurchschnitt.

34. Die Satzteile, die sich auf eine Emissionsbegrenzung bezogen auf die gesamte Karosserie in kg beziehen (im zweiten Satz „und in Kilogramm emittierter Lösungsmittel, bezogen auf die Karosserie“ und im vierten Satz von Abschnitt B „und als Gesamtmasse der organischen Verbindungen je Karosserie“ sind als nicht gesetzt zu betrachten, da diese Regelungsart zwar in der VOC-RL enthalten ist, vom österreichischen Verordnungserlasser in die Tabelle von Anhang 2 aber nicht übernommen wurde.

35. Die flächenbezogene Gesamtemissionen an flüchtigen organischen Verbindungen wird bei Anlagen der Fahrzeug(serien)beschichtung nach Anhang 5 Abschnitt E wie folgt ermittelt:

Die Fläche eines zu beschichtenden Produkts wird definiert als

a) die Fläche, die sich aus der gesamten mit Hilfe der Elektrophorese beschichteten Fläche errechnet, sowie die Fläche der Teile, die in aufeinanderfolgenden Phasen des Beschichtungsverfahrens hinzukommen und auf die gleiche Schicht wie auf das betreffende Produkt aufgebracht wird, oder als

b) die Gesamtfläche des in der VOC-Anlage beschichteten Produkts.

Zur Berechnung der Fläche, die mit Hilfe der Elektrophorese beschichtet wird, ist folgende Relation heranzuziehen:

___________________2 x Gesamtgewicht___________________

durchschnittliche Dicke des Metallblechs x Dichte des Metallblechs

Diese Beziehung ergibt sich aus der Überlegung, dass beide Seiten des Blechteils beschichtet werden. Dabei ist das Gesamtgewicht (korrekt die Gesamtmasse) des beschichteten Blechteiles einzusetzen. 

Diese Rechenmethode  kann auch auf andere beschichtete Blechteile angewendet werden, sofern die Schnittflächen des Blechteiles im Verhältnis zur Gesamtausdehnung des Blechteiles vernachlässigt werden können. Die Fläche der hinzukommenden Teile oder die in der VOC-Anlage beschichtete Gesamtfläche ist mit Hilfe von Computer Aided Design (CAD) oder anderen gleichwertigen Verfahren zu berechnen.

36. Für die sonstigen Beschichtungstätigkeiten der Z 5 (zB im Landmaschinenbereich) ist der Anwendungsbereich für die ungefassten Bedingungen durch die Aufzählung in der Fußnote 2 mittels des Hinweises auf „große sperrige Güter“ ergänzt worden. Hiedurch sind zB auch Beschichtungstätigkeiten an Kränen, Großfahrzeugen, Großanlagen, Hochbaukonstruktionen udgl ohne Erfassung der Abgase möglich.

37. Bei der Klebebeschichtung (Z 13) ist der Emissionsgrenzwert für die sonstigen Verfahren mit 50 mg/m3 relativ tief festgelegt worden, allerdings ist durch Anhebung des Emissionsgrenzwertes auf 100 mg/m3 auf die Rückgewinnung und die Wiederverwendung von Lösungsmitteln Rücksicht genommen worden.

38. Bei der Kautschukumwandlung (Vulkaniseure, Z 15) ist der Emissionsgrenzwert für die sonstigen Verfahren nicht in die VAV eingeflossen. Mit dem Emissionsgrenzwert von 100 mg/m3 ist auf die Rückgewinnung und die Wiederverwendung von Lösungsmitteln Rücksicht genommen worden.

39. Für die Beschichtung von Schienenfahrzeugen ( Z 18.5) wurde der flächenbezogene Gesamtemissionsgrenzwert mit 110 g/m2 verankert. 

40. Die Emissionsgrenzwerte des Anhangs 2 stellen grundsätzlich eine Begrenzung des Gesamtkohlenstoffgehaltes dar. Auch die produktions- bzw produktspezifischen Emissionsgrenzwerte sind auf den Gesamt-Kohlenstoff bezogen (zB bei Fußnote 1 zu Z 8 oder bei Fußnote 1 zu Z 11 des Anhangs 2 VAV). Ausgenommen davon sind die diffusen Emissionen, für die der Grenzwert gemäß § 2 Z 12 VAV den Prozentsatz der eingesetzten organischen Lösungsmittel darstellt (hinsichtlich des Umrechnungsfaktors wird auf Anhang 5 Abschnitt D verwiesen, s auch Rz 25). 

41. Der Umrechnungsfaktor von mg Lösungsmittel in mg organischer Kohlenstoff kann laut Anhang 5 Abschnitt D zweiter Bindestrich mit 0,75 angenommen werden, falls der (tatsächliche) Umrechnungsfaktor nicht bekannt sein sollte.  

42. Der Anteil an Lösungsmitteln in Betriebsmitteln wird nach Anhang 5 Abschnitt E Z 1 VAV wie folgt ermittelt:

Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC-Wert) im Beschichtungsstoff ist gleich der Masse der flüchtigen Anteile (inklusive Wasser) abzüglich der Masse des Wassers, ins Verhältnis gesetzt zum Volumen des Beschichtungsstoffes abzüglich des Volumens des darin enthaltenen Wassers in g/l: 

VOC-Wert = 
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Der VOC-Wert bezieht sich auf den anwendungsfertigen Beschichtungsstoff einschließlich der vom Hersteller vorgegebenen oder empfohlenen Verdünnungen. 

Anhang 3


(§ 3 Abs. 5, § 10 Abs. 4)

Reduktionsplan für VOC-Anlagen in Betriebsanlagen gemäß § 1 Z 1
I. Grundsätze und allgemeine Anforderungen

Bei Anwendung eines Reduktionsplans ist eine Emissionsminderung mindestens in gleicher Höhe zu erzielen, wie dies bei Anwendung der Emissionsgrenzwerte nach Anhang 2 zu dieser Verordnung der Fall wäre.

Der Plan hat den folgenden Punkten Rechnung zu tragen:

1. Der Bezugspunkt für die Emissionsreduzierungen sollte soweit wie möglich den Emissionen entsprechen, die ohne Reduzierungsmaßnahmen freigesetzt würden.

2. Andere als unter Punkt II genannte Reduktionspläne müssen den in Punkt II genannten Zeitvorgaben für die maximal zulässigen Gesamtemissionen entsprechen.

3. Sind lösungsmittelarme oder lösungsmittelfreie Ersatzstoffe noch in Entwicklung und ist ein Ende der Entwicklung absehbar, hat die Behörde dem Betriebsanlageninhaber eine angemessene Fristverlängerung zur Umsetzung seines Reduktionsplans einzuräumen.

II. Reduktionsplan für spezielle VOC-Anlagen

Der folgende Reduktionsplan ist insbesondere auf VOC-Anlagen anzuwenden, bei denen die Verwendung von Beschichtungsstoffen mit einem konstanten Gehalt an Feststoffen angenommen werden kann.

1. Der Betriebsanlageninhaber legt der Behörde einen Reduktionsplan vor, der vorsieht, den durchschnittlichen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen der Einsatzstoffe, insbesondere der Beschichtungsstoffe und Reinigungsmittel, zu verringern und bzw. oder den Feststoffnutzungsgrad zu erhöhen, um die Gesamtemissionen an flüchtigen organischen Verbindungen aus der VOC-Anlage auf einen bestimmten Prozentsatz der jährlichen Bezugsemission, die sogenannte Zielemission, ab den nachstehenden Zeitpunkten zu reduzieren:

Zeitpunkt für die Einhaltung der maximal zulässigen Gesamtemission
Maximal zulässige

Gesamtemission pro Jahr

Neuanlagen1)
Altanlagen gemäß § 10


ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 


ab dem 1.11.2005 (1.11.2003)2)


Zielemission x 1,5



ab dem 1.11.2004
ab dem 1.11.2007 (1.11.2005)2)
Zielemission

1)Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht genehmigte Betriebsanlagen. 

2)Der Klammerausdruck gilt für Altanlagen gemäß § 10 Abs. 2 erster Satz, die mit keiner Abgas-reinigungsanlage ausgestattet sind oder in denen keine lösungsmittelarmen Beschichtungsstoffe (im Sinne des § 2 Z 2.1 der Lackieranlagen-Verordnung) verwendet werden.

2. Die jährliche Bezugsemission berechnet sich wie folgt:

Jährliche Bezugsemission = kg Feststoff/a x Multiplikationsfaktor

Es ist die Gesamtmasse der Feststoffe in der jährlich eingesetzten Menge an Beschichtungsstoff und bzw. oder Druckfarbe, Klarlack oder Klebstoff zu bestimmen. Als Feststoffe gelten alle Stoffe in Beschichtungsstoffen, Druckfarben, Klarlacken und Klebstoffen, die sich verfestigen, sobald das Wasser oder die flüchtigen organischen Verbindungen verdunstet sind (wie zB Bindemittel, Pigmente, Füllstoffe in Lacken, Farben, Klebstoffen).

Durch Multiplikation der bestimmten Gesamtmasse an Feststoffen mit dem entsprechenden Multiplikationsfaktor der nachstehenden Tabelle ist die jährliche Bezugsemission zu berechnen:

Ziffer nach Anh. 1
Tätigkeit
Multiplikationsfaktor
Prozentsatz

1.1
Heatset – Rollenoffset
1
(30 + 5) %

1.2
Illustrationstiefdruck
4
(10 + 5) %

Altanlagen gem. § 10: 

(15 + 5) %

1.3.1
Rotationstiefdruck
4
>5-10 t/a: (25 + 5) %

>10 t/a: (20 + 5) %

1.3.2
Flexodruck
4


1.3.3
Rotationssiebdruck
1,5


1.3.4
Laminierung im Zuge einer Drucktätigkeit
4


1.3.5
Klarlackauftrag im Zuge einer Drucktätigkeit
4


3
Fahrzeugreparaturlackierung
2,5
(25 + 15) %

4
Bandblechbeschichtung
2,5
(5 + 5) % 

Altanlagen gem. § 10: 

(10 + 5) %

5.1
Beschichtungen von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen
1,5
>5-10 t/a: (25 + 15) %

>10 t/a: (20 + 5) %

5.2
Beschichtung von Textilien, Geweben, Folien oder Papier 
4
>5-10 t/a: (25 + 15) %

>10 t/a: (20 + 5) %

7
Holzbeschichtung 
3 1)
>5-25 t/a: (25 + 15) %

>25 t/a: (20 + 5) %

9
Holzimprägnierung
1,5
(40 + 5) %

13
Klebebeschichtung 
3
>5-15 t/a: (25 + 5) %

>15 t/a: (20 + 5) %

18.1 – 18.4
Serienbeschichtung von Fahrzeugen 
2,5
(20 + 5) %

18.5
Beschichtung von Schienenfahrzeugen
1,5
(20 + 5) %

5, 13
Beschichtungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt 
2,33
wie Z 5.1, 5.2 oder 13

1)Für Applikationsverfahren mit einem Auftragswirkungsgrad > 85 % (zB Walzen) oder bei einem jährlichen Lösungsmittelverbrauch bis 15 t kann der Multiplikationsfaktor 4 zugrunde gelegt werden.

3. Die Zielemission berechnet sich wie folgt:

Die gemäß Z 2 ermittelte jährliche Bezugsemission wird multipliziert mit einem Prozentsatz in Höhe

a) des Grenzwertes für diffuse Emissionen + 15, für VOC-Anlagen, die gemäß Anhang 2 zu dieser Verordnung unter Z 3 und den unteren Schwellenbereich der Z 5 und 7 fallen, und

b) des Grenzwertes für diffuse Emissionen + 5, für alle sonstigen VOC-Anlagen.

4. Die Anforderungen des Reduktionsplans sind erfüllt, wenn die nach dem Verfahren zur Erstellung der Lösungsmittelbilanz gemäß Anhang 4 zu dieser Verordnung bestimmte tatsächliche Gesamtemission an flüchtigen organischen Verbindungen die Zielemission nicht überschreitet.

III. Vereinfachte Reduktionspläne

1. Die unter Punkt II genannte Zielemission des Reduktionsplans gilt für VOC-Anlagen mit Tätigkeiten der Z 1.3 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung auch als eingehalten, soweit in diesen VOC-Anlagen ausschließlich Druckfarben, Klarlacke, Klebstoffe und Hilfsstoffe mit einem Lösungsmittelgehalt von weniger als 10 % eingesetzt werden und der Betriebsanlageninhaber dies in seinem Antrag (§ 3 Abs. 5)  erklärt. Der Antrag hat jedenfalls Angaben über den Lösungsmittelgehalt der eingesetzten Stoffe und Zubereitungen zu enthalten.

2. Die unter Punkt II genannte Zielemission des Reduktionsplans gilt für Kleinanlagen (§ 2 Z 16) mit Tätigkeiten der Z 3 oder 5.1 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung auch als eingehalten, soweit in diesen VOC-Anlagen ausschließlich Beschichtungsstoffe mit einem VOC-Wert (Anhang 5, lit. D) von höchstens 250 g/l sowie Reinigungsmittel mit einem Massegehalt an flüchtigen organischen Verbindungen von weniger als 20 % eingesetzt werden und der Betriebsanlageninhaber dies in seinem Antrag (§ 3 Abs. 5)  erklärt. Der Antrag hat jedenfalls Angaben über den Lösungsmittelgehalt der eingesetzten Stoffe und Zubereitungen zu enthalten.

3. Die unter Punkt II genannte Zielemission des Reduktionsplans gilt für Kleinanlagen (§ 2 Z 16) mit Tätigkeiten der Z 7 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung auch als eingehalten, soweit 

a) zur Beschichtung von ebenen und planen Oberflächen ausschließlich Beschichtungsstoffe mit einem VOC-Wert von höchstens 250 g/l,

b) zur Beschichtung sonstiger Oberflächen ausschließlich Beschichtungsstoffe mit einem VOC-Wert von höchstens 450 g/l und 

c) ausschließlich wässrige Beizen mit einem VOC- Wert von höchstens 300 g/l 

eingesetzt werden und der Betriebsanlageninhaber dies in seinem Antrag (§ 3 Abs. 5)  erklärt. Der Antrag hat jedenfalls Angaben über den Lösungsmittelgehalt der eingesetzten Stoffe und Zubereitungen zu enthalten.

4. Die unter Punkt II genannte Zielemission des Reduktionsplans gilt für VOC-Anlagen mit Tätigkeiten der Z 3 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung auch als eingehalten, soweit die im folgenden genannten Einsatzstoffe den zugeordneten VOC-Wert nicht überschreiten und der Betriebsanlageninhaber dies in seinem Antrag (§ 3 Abs. 5)  erklärt:

Einsatzstoff
VOC-Wert

[g/l]

Werkzeugreiniger

Vorreinigungsmittel

Spachtel

Waschprimer

Haftgrundierung

Grundierfüller

Schleiffüller

Nass- in- Nassfüller

Einschicht-Uni-Decklack

Basislack

Klarlack

Spezialprodukte
850

200

250

780

540 1)
540 1)
540 1)
540 2)
420

420

420

840 3)


1) Ab 1. Jänner 2010 gelten: < 250.


2) Ab 1. Jänner 2010 gelten :< 420.

               3) Der Anteil der Spezialprodukte an den gesamten Beschichtungsstoffen darf  10 % nicht überschreiten.

Der Antrag hat jedenfalls Angaben über den Lösungsmittelgehalt der eingesetzten Stoffe und Zubereitungen zu enthalten.

5. Die unter Punkt II genannte Zielemission des Reduktionsplans gilt für VOC-Anlagen mit Tätigkeiten der Z 5.2.1 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung auch als eingehalten, soweit die Emissionsfaktoren 


a) für das Beschichten und das Bedrucken  0,8 g C / kg Textilien und 


b) aus Verschleppung und Restgehalt der Präparation  0,4 g C / kg Textilien

nicht überschreiten und der Betriebsanlageninhaber dies in seinem Antrag (§ 3 Abs. 5)  erklärt. Der Antrag hat jedenfalls Angaben über den Lösungsmittelgehalt der eingesetzten Stoffe und Zubereitungen zu enthalten.

6. Die unter Punkt II genannte Zielemission des Reduktionsplans gilt für Kleinanlagen (§ 2 Z 16) mit Tätigkeiten der Z 12 und 13 gemäß Anhang 1 zu dieser Verordnung auch als eingehalten, soweit ausschließlich Klebstoffe und Primer mit einem Massegehalt an organischen Lösungsmitteln von weniger als 5 % eingesetzt werden und der Betriebsanlageninhaber dies in seinem Antrag (§ 3 Abs. 5)  erklärt. Der Antrag hat jedenfalls Angaben über den Lösungsmittelgehalt der eingesetzten Stoffe und Zubereitungen zu enthalten.
1. Ist für eine VOC-Anlage ein Reduktionsplan genehmigt worden und soll die Anlage geändert werden, kann der gesamte Konsens einer Änderung bedürfen. Dh sowohl für die ehemalige Genehmigung als auch für den Reduktionsplan kann eine Änderung erforderlich sein, wenn sich zB durch die Änderung der jährliche Lösungsmittelverbrauch erhöhen und der Prozentsatz der Emissionsreduktion verringern sollte. Sollte hingegen der Prozentsatz der Emissionsreduktion zumindest gleich bleiben, gilt der Reduktionsplan weiter. Durch § 3 Abs 5 VAV wird dies ausdrücklich klargestellt. 

152. Für welche Fälle gilt der vereinfachte Reduktionsplan?

Der vereinfachte Reduktionsplan gilt gemäß Anhang 3 Abschnitt III VAV nur für die aufgezählten Tätigkeiten bzw Anlagenarten. Demnach gilt er 

· für VOC-Anlagen, in denen die Drucktätigkeiten der Z 1.3

· für Kleinanlagen, in denen die Fahrzeugreparaturlackierung (Z 3) oder die Beschichtung von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen (Z 5.1) 

· für Kleinanlagen, in denen die Holzbeschichtung (Z 7) 

· für VOC-Anlagen, in denen die Fahrzeugreparaturlackierung (Z 3) mit Einsatzstoffen, deren VOC-Wert, den in der zugehörigen Tabelle angegebenen Wert nicht übersteigt

· für VOC-Anlagen, in denen die Veredlung von Textilien und Geweben durch Beschichten, Bedrucken oder Imprägnieren (Z 5.2.1), sofern bestimmte produktionsspezifische Emissionsfaktoren nicht überschritten werden, 

· für Kleinanlagen, in denen die Holz- und Kunststofflaminierung (Z 12) oder die Klebebeschichtung (Z 13), vorausgesetzt sowohl Klebstoffe als auch Primer haben einen Massegehalt an Lösungsmitteln unter 5 %, 

vorgenommen wird. 

Vereinfachter Reduktionsplan

2. Im Antrag zur Genehmigung des vereinfachten Reduktionsplans nach Abschnitt III Z 1 bis 6 dürfen die Angaben über die Lösungsmittelgehalte für die eingesetzten Stoffe und Zubereitungen nicht fehlen.

3. Für Kleinanlagen aus den Bereichen der Fahrzeugreparaturlackierung und dem Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen gilt die Zielemission auch als eingehalten, wenn 

· in diesen Anlagen Beschichtungsstoffe verwendet werden, die einen VOC-Wert (ermittelt nach Anhang 5 lit D VAV) von höchstens 250 g/l aufweisen und 

· nur Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, deren Massegehalt an flüchtigen organischen Verbindungen weniger als 20 % beträgt. 

Voraussetzung hiefür ist, dass der Anlageninhaber dies der Behörde gegenüber verbindlich erklärt (siehe Anlage 3 Abschnitt III Z 2 VAV).

4. Abschnitt III der Anlage 3 zur VAV enthält Anforderungen an den vereinfachten Reduktionsplan. Dieser gilt für die kleineren Anlagen (Kleinanlagen nach § 2 Z 16 VAV). Es werden keine strengen Anforderungen hinsichtlich der Gleichwertigkeit der Emissionsverringerung gestellt. Deshalb sind keine Messungen über die Gleichwertigkeit oder ähnlich strenge Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Reduktionsplans erforderlich.

Im allgemeinen Teil des Abschnittes über den Reduktionsplan unter Abschnitt I Z 1 VAV werden bezüglich der Ermittlung des Bezugspunktes für die Emissionsreduzierung die Worte „soweit wie möglich“ gebraucht, wenn es darum geht, von da aus die Zielemission zu berechnen. Die Vorgabe für die Anwendung des Reduktionsplans selbst enthält daher bereits bestimmte Unwägbarkeiten, die bei der Erstellung des Reduktionsplans in vermehrter Form auftreten können.

5. Die Tabelle in Abschnitt II Z 2 dient der Ermittlung der jährlichen Bezugsemission. Die jährliche Bezugsemission ergibt sich aus der jährlichen Feststoffmasse multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor. Hiezu ist die Gesamtmasse der Feststoffe in der jährlich eingesetzten Menge an Beschichtungsstoff und bzw. oder Druckfarbe, Klarlack oder Klebstoff zu bestimmen. 

6. Die Bezugsemission ist die Gesamtmasse der Feststoffe in der jährlich eingesetzten Menge an Beschichtungsstoff und bzw. oder Druckfarbe, Klarlack oder Klebstoff multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor und bringt die rechnerische Menge der Einsatzstoffe pro Jahr zum Ausdruck.   

7. Als Feststoffe gelten alle Stoffe in Beschichtungsstoffen, Druckfarben, Klarlacken und Klebstoffen, die sich verfestigen, sobald das Wasser oder die flüchtigen organischen Verbindungen verdunstet sind (wie zB Bindemittel, Pigmente, Füllstoffe in Lacken, Farben, Klebstoffen).

8. Für Neuanlagen (erst zu genehmigende Anlagen) gelten die maximal zulässigen Gesamtemissionen des Anhangs 4, Abschnitt II Z 1 VAV ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens (1.9.2002) und nicht erst ab dem Zeitpunkt der Genehmigung des Reduktionsplans. 

9. Aufgrund Abschnitt II Z 1 ist für Altanlagen ohne Abgasreinigung auch ein Reduktionsplan zulässig. Allerdings ist in Abschnitt II Z 1 in der Tabelle eine relativ kurze Frist (1.11.2003) für die Einhaltung der Gesamtemission vorgesehen, die eben für Altanlagen gilt, die keine Abgasreinigungsanlage besitzen oder in denen keine lösungsmittelarmen Beschichtungsstoffe verwendet werden.

Anhang 4


(§ 5 Abs. 5) 

Lösungsmittelbilanz
1.
Definitionen

Die folgenden Definitionen dienen der Erstellung einer Lösungsmittelbilanz:

1.1
I (Input): Einsatz organischer Lösungsmittel in einer VOC-Anlage 

I/l: 
Die Menge organischer Lösungsmittel oder ihre Menge in gekauften Zubereitungen, die in der Zeitspanne eingesetzt wird, die der Berechnung der Lösungsmittelbilanz zugrunde liegt.

I/2: 
Die Menge organischer Lösungsmittel oder ihre Menge in zurückgewonnenen Zubereitungen, die in der VOC-Anlage als Lösungsmittel zur Wiederverwendung eingesetzt wird. Das zurückgewonnene Lösungsmittel wird jedes Mal dann erfasst, wenn es zur Ausführung der Tätigkeit verwendet wird. 

1.2
O (Output): Austrag organischer Lösungsmittel aus einer VOC-Anlage 

O/l: 
Emissionen im Abgas.

O/2: 
Menge organischer Lösungsmittel im Abwasser, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Abwasseraufbereitung bei der Berechnung von O/5 bleibt.

O/3: 
Die Menge organischer Lösungsmittel, die als Verunreinigung oder Rückstand im Endprodukt verbleibt.

O/4: 
Diffuse Emissionen organischer Lösungsmittel in die Luft. Hiezu gehört im Allgemeinen die Belüftung von Räumen, bei der die Luft durch Fenster, Türen, Lüftungsschächte oder ähnliche Öffnungen nach außen entweichen kann oder über raumlufttechnische Anlagen ohne Abgasreinigung nach außen befördert wird.

O/5: Die Menge organischer Lösungsmittel und bzw. oder organischer Verbindungen, die auf Grund chemischer oder physikalischer Reaktionen, beispielsweise durch Verbrennung oder Aufbereitung von Abgasen oder Abwasser, vernichtet oder aufgefangen wird, sofern sie nicht unter O/6, O/7 oder O/8 fällt.

O/6: 
Die Menge organischer Lösungsmittel, die in eingesammeltem Abfall enthalten ist und nicht zur Wiederverwendung zurückgewonnen wurde.

O/7: 
Organische Lösungsmittel oder in Zubereitungen enthaltene organische Lösungsmittel, die als Produkt zum Verkauf bestimmt sind, beispielsweise Lacke, Farben oder Klebstoffe als Verkaufsprodukte der Herstellungsprozesse.

O/8: Die Menge organischer Lösungsmittel, die zur Wiederverwendung zurückgewonnen wurde oder in für die Wiederverwendung zurückgewonnenen Zubereitungen enthalten ist, jedoch nicht als Einsatz gilt, sofern sie nicht unter O/7 fällt.

O/9: 
Organische Lösungsmittel, die auf sonstigem Wege freigesetzt werden.

2.
Leitlinien für die Verwendung einer Lösungsmittelbilanz zum Nachweis der Erfüllung von Anforderungen

Die Art und Weise, wie die Lösungsmittelbilanz verwendet wird, hängt von der jeweiligen zu überprüfenden Anforderung ab. Neben den nachfolgenden Überprüfungen dient die Lösungsmittelbilanz ebenfalls zur Bestimmung des Lösungsmittelverbrauches, um feststellen zu können, unter welchen Abschnitt dieser Verordnung eine Betriebsanlage fällt und welche Anforderungen in Abhängigkeit vom Schwellenwert erfüllt werden müssen.

2.1
Überprüfung der Erfüllung des Reduktionsplans gemäß Anhang 3 zu dieser Verordnung oder von Gesamtemissionsgrenzwerten  gemäß  Anhang 2 zu dieser Verordnung

a)
Ermittlung des Lösungsmittelverbrauches

Der Lösungsmittelverbrauch (C) ist nach folgender Beziehung zu berechnen:

C = I/1 ‑ O/8

Parallel hiezu sind die Feststoffe, die in den im Zeitraum eines Jahres eingesetzten Beschichtungsstoffen verwendet wurden, zu bestimmen, um die jährliche Bezugsemission und die Zielemission berechnen zu können.

b)
Ermittlung der Emissionen

Um die Einhaltung eines Reduktionsplans oder eines Gesamtemissionsgrenzwertes für flüchtige organische Verbindungen zu überprüfen, ist die Lösungsmittelbilanz zur Ermittlung der Emissionen (E) zu erstellen. Die Emissionen lassen sich anhand der folgenden Beziehung berechnen:

E = F + O/1

F sind die gemäß Z 2.2 bestimmten diffusen Emissionen. Die ermittelte Emission ist dann durch die jeweiligen Produktparameter (zB bei der Schuhherstellung durch die Anzahl der im Jahr erzeugten Schuhpaare) zu dividieren und anschließend mit dem festgelegten Gesamtemissionsgrenzwert zu vergleichen.

c) 
Um die Einhaltung der im § 3 Abs. 2 festgelegten Anforderungen zu beurteilen, ist zur Bestimmung der Gesamtemissionen aller Tätigkeiten die Lösungsmittelbilanz zu erstellen. Das Ergebnis ist dann anschließend mit den Gesamtemissionen zu vergleichen, die entstanden wären, wenn die Anforderungen für jede einzelne Tätigkeit erfüllt worden wären.

2.2 
Bestimmung der diffusen Emissionen

Die diffusen Emissionen lassen sich im Hinblick auf einen Vergleich mit den Grenzwerten für diffuse Emissionen gemäß  Anhang 2 zu dieser Verordnung nach der folgenden Beziehung berechnen:

F = I/1 ‑ O/1 - O/5 - O/6 -  O/7 ‑ O/8

oder

F = O/2 + O/3 + O/4 + O/9

Die Mengen der einzelnen Ein‑ oder Austräge dürfen durch Messungen bestimmt werden. Alternative gleichwertige Berechnungen dürfen durchgeführt werden.

Der Wert für diffuse Emissionen wird als Anteil am Lösungsmitteleinsatz ausgedrückt, der sich nach der folgenden Beziehung berechnet:

I = I/1 + I/2

Anhang 5


(§ 5 Abs. 3, § 9 Abs. 1)

Anforderungen an die Durchführung der Messungen, der Berechnungen und an die Bestimmung des VOC-Wertes

A. Einzelmessungen (Messungen gemäß § 5 Abs. 3)

1.  Die Messungen sind nach den Regeln der Technik (für staubförmige Emissionen zB nach dem Verfahren gemäß VDI 2066, Blätter 3 und 7, für flüchtige organische Verbindungen zB nach dem Verfahren gemäß ÖNORM M 9486 oder VDI 3481, Blätter 1 und 3 sowie für gasförmige Emissionen in Form von CO zB nach dem Verfahren gemäß VDI 2455, Blätter 1 und 2 sowie VDI 2459, Blätter 1 bis 7, und für gasförmige Emissionen in Form von NO bzw. NO2 zB nach dem Verfahren gemäß VDI 2456, Blätter 1 bis 9) unter den üblichen Betriebsbedingungen bei Verwendung des jeweils lösungsmittelreichsten Beschichtungsstoffes durchzuführen. Die Mess- und Betriebsbedingungen sind im Messbericht (zB gemäß ÖNORM M 9486 oder VDI 4220) anzugeben.

2.  Die in der Z 1 genannten VDI‑Richtlinien (Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure) sind beim Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38, Postfach 130, A‑1021 Wien, erhältlich.

3. Bei jedem Überwachungsvorgang sind mindestens drei Messwerte in Form von Stundenmittelwerten zu bestimmen, sofern in der Verordnung nicht ausdrücklich andere Mittelungszeiten festgelegt sind.

4.  Der Emissionsgrenzwert gilt als eingehalten, wenn bei einem Überwachungsvorgang 

a)  der Mittelwert aller Einzelmessungen den Emissionsgrenzwert nicht übersteigt und 

b) keines der Stundenmittel mehr als das 1,5fache des Emissionsgrenzwertes beträgt.

B. Kontinuierliche Messungen gemäß § 5 Abs. 4

1. Die Datenaufzeichnung hat durch ein automatisch registrierendes Messgerät gemäß ÖNORM M 9410, BGBl. Nr. 785/1994,  und gemäß der als Anlage angeschlossenen ÖNORM M 9411 „Kontinuierlich arbeitende Konzentrationsmesssysteme für Emissionen luftverunreinigender Stoffe – Anforderungen, Einbau und Wartung“, vom 1. November 1999, in Form von Halbstundenmittelwerten unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Messstelle zu erfolgen. Die Verfügbarkeit der Daten hat mindestens 90 % der Betriebszeit zu betragen. Als Bezugszeitraum gilt ein Monat.

2. Das registrierende Messgerät ist im Abnahmeversuch und alle drei Jahre durch einen Sachkundigen (§ 2 Z 26) zu kalibrieren.

3. Die Wartung des registrierenden Messgerätes ist durch einen Sachkundigen (§ 2 Z 26) mindestens einmal jährlich vornehmen zu lassen.

4. Der Emissionsgrenzwert gilt als eingehalten, wenn 

a) kein Tagesmittelwert, gebildet aus den Halbstundenmittelwerten, den Emissionsgrenzwert übersteigt und 

b) kein Halbstundenmittelwert mehr als das 1,5fache des Emissionsgrenzwertes beträgt.

C. Ermittlung der flächenbezogenen Gesamtemissionen an flüchtigen organischen Verbindungen bei Anlagen der Fahrzeugbeschichtung

Die Fläche eines zu beschichtenden Produkts wird definiert als

a) die Fläche, die sich aus der gesamten mit Hilfe der Elektrophorese beschichteten Fläche errechnet, sowie die Fläche der Teile, die in aufeinanderfolgenden Phasen des Beschichtungsverfahrens hinzukommen und auf die gleiche Schicht wie auf das betreffende Produkt aufgebracht wird, oder als

b)
die Gesamtfläche des in der VOC-Anlage beschichteten Produkts.

Für die Berechnung der mit Hilfe der Elektrophorese beschichteten Fläche gilt folgende Beziehung:

___________________2 x Gesamtgewicht___________________

durchschnittliche Dicke des Metallblechs x Dichte des Metallblechs

Dieses Verfahren findet auch auf andere beschichtete Blechteile Anwendung. Die Fläche der hinzukommenden Teile oder die in der VOC-Anlage beschichtete Gesamtfläche ist mit Hilfe von Computer Aided Design (CAD) oder anderen gleichwertigen Verfahren zu berechnen.

D. Mindestanforderungen an Emissionsberechnungen gemäß §§ 5 Abs. 3 und 9 Abs. 1

· Beschreibung der Tätigkeit (zB händisches Spritzlackieren von Möbeln),

· Angaben über die Betriebszeiten der VOC-Anlage in Stunden pro Woche (Jahresdurchschnittswert und Maximalwert) und wieviele Tage sie durchschnittlich pro Woche betrieben wird,

· Sicherheitsdatenblätter der Einsatzstoffe (zB Lack, Verdünner, Härter) mit Angaben des Lösungsmittelgehalts in % und des Umrechnungsfaktors für mg Lösungsmittel in mg org.C; ist der Umrechnungsfaktor nicht bekannt, so kann er mit 0,75 angenommen werden,

· Angabe des jährlichen Lösungsmittelverbrauches unter Anschluss der Lösungsmittelbilanz (sofern bereits vorhanden),

· Messbericht über eine Messung des Abluftvolumenstroms (Strömungsgeschwindigkeit) bei maximaler Leistung der Abluftanlage der VOC-Anlage,

· Herstellerangaben über den Abscheidegrad des Partikelfilters (zB durch Vorlage eines vom Hersteller zur Verfügung gestellten Messberichtes) und

· Berechnung der Emissionskonzentration von organischen Lösungsmitteln und Staub (wenn erforderlich) im Abluftstrom der VOC-Anlage bei Verwendung des lösungsmittelreichsten Stoffes für die jeweils möglichen Betriebszustände (zB Lackiervorgang mit Angaben von Overspray, Vortrocknungsverlust und Trockenvorgang).

E. Bestimmung des Gehaltes an flüchtigen organischen Verbindungen im Beschichtungsstoff (VOC-Wert)

1. Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC-Wert) im Beschichtungsstoff ist gleich der Masse der flüchtigen Anteile (inklusive Wasser) abzüglich der Masse des Wassers, ins Verhältnis gesetzt zum Volumen des Beschichtungsstoffes abzüglich des Volumens des darin enthaltenen Wassers in g/l: 

VOC-Wert = 
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Der VOC-Wert bezieht sich auf den anwendungsfertigen Beschichtungsstoff einschließlich der vom Hersteller vorgegebenen oder empfohlenen Verdünnungen. 

2. Abweichend von Z 1 wird der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen bei Beschichtungsstoffen für Holzoberflächen als Masse, bezogen auf einen Liter Beschichtungsstoff, wie folgt definiert:


VOC-Wert (g/l)  =  (100 – nfa – mw) x ρs x 10

Es bedeuten:


ρs  : Dichte des Beschichtungsstoffs in g/cm³


nfa : nichtflüchtige Anteile in Prozent


mw : Masseanteil des Wassers in Prozent 

1. Der Inhaber einer genehmigten Betriebsanlage (bzw VOC-Anlage) hat diese gemäß § 82b Abs 1 GewO 1994 regelmäßig wiederkehrend prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbescheid und den sonst für die Anlage geltenden gewerberechtlichen Vorschriften entspricht (wiederkehrende Prüfung). Sofern im Genehmigungsbescheid oder den sonstigen gewerberechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, betragen die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen fünf bzw sechs Jahre. 

2. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Betriebsanlageninhabers bzw des gewerberechtlichen Geschäftsführers, die Prüfung der entsprechenden Teile oder der gesamten Betriebsanlage einzuleiten (autonome Prüfung). 

3. Nach § 82b Abs 2 GewO 1994 dürfen diese Prüfungen, neben den in § 82 Abs 2 GewO 1994 aufgezählten externen Personen und Institutionen (Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfangs ihrer Akkreditierung (§ 11 Abs 2 Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992), staatlich autorisierte Anstalten, Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse) auch von geeigneten Betriebsangehörigen durchgeführt werden. 
4. Die Gewerbebehörden sind für die Vollziehung des Gewerberechts verantwortlich. Soweit es daher zur Vollziehung dieser Vorschriften erforderlich ist, sind Behördenvertreter oder von den Behörden herangezogene Sachverständige berechtigt, Gewerbebetriebe sowie deren Lagerräume während der Betriebszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie Kontrollen des Lagerbestandes vorzunehmen (§ 338 GewO 1994, behördliche Überprüfung der Betriebsanlage).

Die Organe der Gewerbebehörde haben darauf Bedacht zu nehmen, dass jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des Betriebes bei der Überprüfung vermieden wird.

5. Stellt sich anlässlich der behördlichen Überprüfung heraus, dass Missstände in der Betriebsanlage vorliegen (was bei genehmigten Betriebsanlagen nicht die Regel ist), kann die Überprüfung nach § 338 GewO 1994 in ein Verfahren zur Vorschreibung nachträglicher Auflagen nach § 79 GewO 1994 umgewandelt werden. Darüber hinaus muss bei gezogenen Proben der Wert der Proben nicht ersetzt werden (strafweise Enteignung), wenn diese der Anlass der Beanstandung waren.

6. Überprüfungen durch die Behörde nach § 338 GewO 1994 dürfen zwar unangesagt, aber nicht ohne Wissen des Betriebsinhabers oder seines Stellvertreters stattfinden, sodass spätestens beim Betreten des Betriebes oder der Lagerräume dieser zu verständigen ist (unangesagte Überprüfung von Betriebsanlagen). Auch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Bundesgendarmerie oder Bundespolizei) können zu diesen Tätigkeiten herangezogen werden. Auf Verlangen hat der Gewerbetreibende alle für die Gewerbeausübung maßgebenden behördlichen Urkunden vorzuweisen (Vorlagepflicht) und zur Einsichtnahme (Einsichtsrecht) auszuhändigen (ein Mitgeben, Kopieren oder gar Übersenden dieser Unterlagen liegt im Ermessen des Gewerbetreibenden, wird vom Gesetz aber nicht gefordert). 

7. Der Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter hat den Organen der Behörde (oder den beauftragten Sachverständigen) das Betreten und Besichtigen des Betriebes und der Lagerräume zu ermöglichen sowie den Anordnungen dieser Organe zur Inbetriebnahme oder kurzfristigen Außerbetriebsetzung Folge zu leisten. Außerdem hat der Betriebsinhaber die notwendigen Auskünfte zu geben sowie über die Warenein- und -ausgänge Einblick in die Aufzeichnungen zu gewähren.

8. Behördenorgane dürfen Proben im unbedingt erforderlichen Ausmaß entnehmen. Dem Betriebsinhaber ist aber eine schriftliche Bestätigung über die Probenentnahme sowie  auf Verlangen eine Gegenprobe auszufolgen. Beträgt der Wert der Probe mehr als € 36,-- kann aufgrund des § 338 Abs 3 GewO 1994 hiefür von der zuständigen Behörde eine Entschädigung in der Höhe des Einstandspreises verlangt werden. Gibt die Probe Anlass zu Beanstandung, entfällt eine Entschädigung (strafweise Enteignung).

Anhang 6

(§ 7 Abs. 1)

Meldung von VOC-Anlagen gemäß § 7 Abs. 1

An die Bezirkshauptmannschaft ....................

An den Magistrat der Stadt ....................

1. 
Name der Firma:

2. 
Standort der VOC-Anlage:

a) 
Adresse:

b) 
Koordinaten (Gauß‑Krüger; auf 100 m genau):

3. 
VOC-Anlage:

a) genaue Bezeichnung (zB Erzeuger, Typ):

b) Zuordnung der VOC-Anlage (Ziffer gemäß Anhang 2 zu dieser Verordnung):


c) IPPC-Anlage           ( ja,         ( nein   (Zutreffendes bitte ankreuzen)

4.
Genehmigungstand der VOC-Anlage:


a) ( genehmigter Altbestand, ( Neugenehmigung, ( Änderung, ( Ausnahmegenehmigung von Bestimmungen der VAV            (Zutreffendes bitte ankreuzen)


b) genehmigt mit Bescheid vom .................., GZ .................... der /des .............................


c) bei Ausnahmegenehmigung von Bestimmungen der VAV:


    Bescheid vom .................., GZ .................... der /des .............................


    Ausnahme von § ....


    kurze Beschreibung der Ausnahme:


d) Wird ein Reduktionsplan angewendet?       ( ja,         ( nein   (Zutreffendes bitte ankreuzen)

5. 
Emissionen (bei Anwendung eines Reduktionsplans kann das Ausfüllen von a) bis c) entfallen):

a) 
Welche Grenzwerte sind für die VOC-Anlage einzuhalten? (Schadstoff und Konzentration)

b) 
Wie ist die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen?

 
( Einzelmessungen, ( kontinuierliche Messungen (Zutreffendes bitte ankreuzen)

c)
bei Einzelmessungen: in welchen Zeitabständen sind die Messungen zu wiederholen?


( 1‑, ( 2‑, ( 3‑, ( 5‑jährlich (Zutreffendes bitte ankreuzen) für 
(Schadstoff)


( 1‑, ( 2‑, ( 3‑, ( 5‑jährlich (Zutreffendes bitte ankreuzen) für 
(Schadstoff)


( 1‑, ( 2‑, ( 3‑, ( 5‑jährlich (Zutreffendes bitte ankreuzen) für 
(Schadstoff)

d)   jährliche Lösungsmittelemission (kg/a) in den letzten drei Jahren (beginnend 2002 ‑ 2004) gemäß Lösungsmittelbilanz (Anhang 4 zu dieser Verordnung)

Jahr
kg

2002


2003


2004


Gesamt



Die Richtigkeit dieser Angaben wird bestätigt.


........................................
........................................


Ort, Datum
Firmenmäßige Zeichnung

� Bericht des Wirtschaftsausschusses: "In Verordnungen gemäß § 82 Abs. 1 soll die Emissionsreduktion ausdrücklich durch einen ,betrieblichen Reduktionsplan‘ ermöglicht werden können, wie dies etwa in der ,VOC-Richtlinie‘ vorgesehen ist." (212 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP) 


� Die Unterscheidung, ob eine Anlage bisher der Lackieranlagenverordnung unterlag, ist zB für die Übergangsbestimmungen ausschlaggebend.


� Die Verordnung gilt zB nicht für die Beschichtung von Bandblech, das aus einem Material besteht, das in Z 4 nicht aufgezählt ist.


� Durch BGBl I .......


� Fände keine mündliche Verhandlung statt, könnte der Nachbar zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Genehmigung die Übermittlung eines Bescheides beantragen und sodann gegen den Bescheid berufen und damit die Rechtskraftwirkung des Bescheides beheben lassen.


� Der Stand der Technik wurde durch die GewRNov 2000 BGBl I 2000/88 durch die Verhältnismäßigkeit ergänzt, wodurch auch auf die wirtschaftlichen Aspekte Rücksicht zu nehmen ist und die Erreichbarkeit mittels technischer Maßnahmen nicht mehr das ausschließliche Kriterium sein darf.


� Bericht des Wirtschaftsausschusses: 


"Der Ausschuss stellt zu § 71a der Gewerbeordnung fest:


Die Frage, ob der geltende Begriff “Stand der Technik” durch den Begriff “beste verfügbare Techniken” aus der IPPC-Richtlinie ersetzt werden soll, wurde eingehend erörtert. Da dieser Begriff nur für einen relativ kleinen Kreis von Anlagen gilt und an der Einheitlichkeit der Technikklausel im österreichischen Anlagenrecht festgehalten werden soll, wird weiterhin auf dem Begriff “Stand der Technik” aufgebaut.


Die bisherige Definition wird jedoch durch eine Verhältnismäßigkeitsklausel ergänzt, um die Recht�sprechung der Höchstgerichte ausdrücklich zu berücksichtigen.


Ein Kernstück der EU-Richtlinie ist der integrative Ansatz, der sich auch in der Definition der besten verfügbaren Techniken in der Richtlinie widerspiegelt. Diesem integrativen Ansatz entspricht – nunmehr auch in europarechtskonformer Interpretation – § 71a Abs 1. Denn eine Verfahrens- oder Betriebsweise kann nur dann “Stand der Technik” im Sinne des § 71a GewO sein, wenn es sich um eine fortschrittliche Verfahrens- oder Betriebsweise handelt. Als “fortschrittlich” ist eine Verfahrens- oder Betriebsweise nur dann zu bezeichnen, wenn sie zu einer gesamthaften Verbesserung des Umweltschutzniveaus beiträgt." (212 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP)


� Römpps Chemie-Lexikon7 S 753


� Das BMwA stimmte der Auffassung der Wirtschaftskammer Österreich zu, wonach eine jährliche Ermittlung des Massenstromes ab dem Inkrafttreten der LAV nicht erforderlich war. Es läge im Interesse des Anlagenbetreibers, den rechtlich relevanten Massenstrom möglichst frühzeitig zu ermitteln, um die Anpassungsfristen einhalten zu können (siehe Erlass des BMwA Zl 33.300/14-III/2/96 vom 5.3.1996).


� § 32a GewO 1994: „Die Prüfung und Überwachung von Anlagen, Einrichtungen und Gegenständen darf, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nur von den zur Herstellung der betreffenden Anlagen, Einrichtungen oder Gegenstände berechtigten Gewerbetreibenden und im Rahmen ihres Fachgebietes von zur Ausübung des Gewerbes eines Technischen Büros (�HYPERLINK "ms-its:URHAUS.chm::/HTML/1994N194.htm" \l "7519H1"��§ 211�) berechtigten Gewerbetreibenden vorgenommen werden.“


� Die hiefür entsprechende Aussage des § 77 Abs 3 GewO 1994lautet: „Die Behörde hat Emissionen von Luftschadstoffen jedenfalls nach dem Stand der Technik zu begrenzen.“


� Eine Emissionsbegrenzung eines jeden mehrerer Abgas-Teilströme, die alle unterhalb des Schwellenwertes liegen würden, würde eine sachliche Ungleichbehandlung darstellen und wäre daher verfassungsrechtlich bedenklich. Eine verfassungsrechtlich unbedenkliche Lösung kann daher nur in der Anwendung des Glocken-Prinzips gesehen werden, wie bei § 3 Abs 2 VAV. Anders könnte dies gesehen werden, wenn einzelne der Teilströme oberhalb des Schwellen-wertes liegen. Dies dürfte aufgrund der Wortwahl „wenn die Summe des jährlichen Lösungs-mittelverbrauches dieser VOC-Anlagen“ als Ausnahmefall für die Anwendung dieser Regelung anzusehen sein.


� Die analoge Berücksichtigung des Glockenprinzips wurde in § 3 Abs 4 direkt angesprochen. Die in Fußnote 38 beschriebene verfassungskonforme Auslegung führt zum selben Ergebnis.


� Die VDI-Richtlinien sind beim Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38, 1021 Wien, PF 130, Tel: 21300, Fax:  21300-818 beziehbar.


� Die VAV verlangt in diesem Fall nicht die Erstellung eines Gutachtens durch einen externen Sachkundigen. Demnach dürfen diese Nachweise auch durch Betriebsangehörige oder den Anlageninhaber selbst erbracht werden.


� Maß- und Eichgesetz, BGBl 1950/152 idFd BGBl I 2002/85


� Maß- und Eichgesetz, BGBl 1950/152 idFd BGBl I 2002/85


� Bei der Reparatur oder Wartung der VOC-Anlage selbst dürfte ein Überschreiten der Emissionsgrenzwerte nicht üblich sein, da angenommen werden kann, dass in diesen Fällen die VOC-Anlage nicht in Betrieb sein wird.


� Die ÖNORM ist beim Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38, Postfach 130, A-1021 Wien erhältlich.


� Durch § 6 VAV zur Anwendung empfohlen. Sie trägt den Titel “Emissionsmessungen von flüchtigen organischen Verbindungen, insbesondere von Lösemitteln - Allgemeine Anfor-derungen“, vom 1. August 1998“ Die ÖNORM ist beim Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38, Postfach 130, A-1021 Wien erhältlich.


� Die Übergangsfrist des Art 5 Abs 11 VOC-RL wurde in der VAV nicht vollständig berücksichtigt. Haben nämlich die Inhaber von bestehenden Anlagen bereits Emissionsminderungsmaßnahmen gesetzt, aufgrund derer Grenzwerte von 50 bzw 150 mg/m3 eingehalten werden können, sind diese Anlagen von der Einhaltung der in Anhang II A VOC-RL enthaltenen Emissionsgrenzwerte bis zum 1.4.2013 entbunden, sofern die Gesamtemissionen nicht überschritten werden, die bei Einhaltung der Anforderungen des Anhangs erzielt worden wären. 


� Diese ergibt sich aus § 81c Abs 1 GewO 1994.


� Diese Frist ist in Einklang mit § 81c Abs 1 GewO 1994.


� Nach der IPPC-RL ist die Aktualisierung von IPPC-Anlagen bis zum 31.10.2007 vorgesehen.
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